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Wichtiger Hinweis: 

Dieser Umwandlungsbericht ist weder ein Angebot zum Verkauf von stimmberechtigten 

Inhaber-Stammaktien noch eine Aufforderung, der Gesellschaft ein Angebot zum Kauf 

von stimmberechtigten Inhaber-Stammaktien zu machen. Ein solches Angebot bedarf 

gegebenenfalls einer gesonderten Veröffentlichung und, sofern dies aufgrund nationaler 

rechtlicher Bestimmungen erforderlich ist, eines gesonderten Prospektes. Dieser Um-

wandlungsbericht ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten 

Staaten von Amerika (USA). Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Regist-

rierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung ver-

kauft oder zum Kauf angeboten werden.  

Dieser Umwandlungsbericht ist weder ein Angebot zum Verkauf von stimmberechtigten 

Kommandit-Stammaktien oder stimmrechtslosen Kommandit-Vorzugsaktien noch eine 

Aufforderung, der Gesellschaft ein Angebot zum Kauf von stimmberechtigten Kom-

mandit-Stammaktien oder stimmrechtslosen Kommandit-Vorzugsaktien zu machen. Ein 

solches Angebot bedarf gegebenenfalls einer gesonderten Veröffentlichung und, sofern 

dies aufgrund nationaler rechtlicher Bestimmungen erforderlich ist, eines gesonderten 

Prospektes. Dieser Umwandlungsbericht ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapie-

ren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung oder 

ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum 

Kauf angeboten werden. 
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1. Einleitung 

Vorstand und Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG (im Folgenden auch „FMC 

AG“, oder die „Gesellschaft“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „Fresenius 

Medical Care“ oder das „Unternehmen“) haben beschlossen, der am 30. August 2005 

stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung der FMC AG den Formwechsel der 

Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Kommanditgesellschaft auf Ak-

tien (KGaA) vorzuschlagen. Für eine solche rechtsformwechselnde Umwandlung (nach-

folgend auch der „Formwechsel“) ist nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) die Zu-

stimmung der Hauptversammlung der FMC AG erforderlich.  

Gleichzeitig mit dem Formwechsel in die KGaA soll eine Umwandlung von Vorzugsak-

tien der FMC AG in Stammaktien vorgenommen werden. Hierzu haben Vorstand und 

Aufsichtsrat der FMC AG beschlossen, der am 30. August 2005 stattfindenden außeror-

dentlichen Hauptversammlung der FMC AG die Umwandlung so vieler Vorzugsaktien 

in Stammaktien vorzuschlagen, wie Vorzugsaktien zusammen mit einer Umwandlungs-

erklärung und einer Umwandlungsprämie in Höhe von € 12,25 je Vorzugsaktie bei der 

Gesellschaft eingereicht werden. Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptver-

sammlung vom 30. August 2005 ist diesem Umwandlungsbericht als Anlage 1 beige-

fügt.  

Unter Berücksichtigung der bestehenden Rechte der Aktionäre sind Vorstand und Auf-

sichtsrat davon überzeugt, dass bereits der Formwechsel für sich, aber insbesondere 

auch die Kombination beider Maßnahmen, d.h. der Formwechsel zusammen mit der 

Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien, zu einer Vergrößerung des finanziellen und 

operativen Handlungsspielraums führt. Diese erhöhte Flexibilität ermöglicht es der Ge-

sellschaft, ihre klar formulierten langfristigen Wachstumsziele und -strategien zu ver-

wirklichen und somit langfristig den Unternehmenswert weiter zu steigern (Shareholder 

Value). Jüngstes Beispiel für diese Wachstumsstrategie ist der angekündigte Erwerb der 

Renal Care Group, Inc., Nashville/Tennessee, U.S.A. Durch diesen Erwerb wird Frese-

nius Medical Care seine Stellung als der weltweit führende vertikal integrierte Anbieter 

von Dialysedienstleistungen und -produkten weiter festigen. Für die angestrebte Vergrö-

ßerung des zukünftigen finanziellen und operativen Handlungsspielraums sprechen im 

Wesentlichen die folgenden Erwägungen: 

• Schaffung einer attraktiveren Kapitalstruktur für das Unternehmen. Die 

rechtlichen Änderungen im Rahmen der Gesamttransaktion geben dem Unter-
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nehmen die strukturelle Möglichkeit zur Begebung neuer Stammaktien. Die fi-

nanziellen Konditionen möglicher zukünftiger Eigenkapitalfinanzierungen kön-

nen sich dadurch verbessern. 

• Erhöhung der Liquidität der Aktien. Die Gesamttransaktion wird zu einer Er-

höhung des Streubesitzes (Freefloat) der Stammaktien und damit voraussichtlich 

zu einer Erhöhung der Liquidität in den Stammaktien sowie zu einer Verbesse-

rung der Position der Gesellschaft im Deutschen Aktienindex (DAX) führen. 

• Beibehaltung der bisherigen Corporate Governance Standards. Der vorge-

schlagene Rechtsformwechsel der Gesellschaft wird die heutigen Standards der 

Corporate Governance und Transparenz weitgehend wahren und fortführen. 

Im Rahmen des Formwechsels soll die Fresenius Medical Care Management AG als per-

sönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft eintreten und über ihr Management 

die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernehmen. Sämtliche Aktien an 

der Fresenius Medical Care Management AG werden von der Fresenius AG gehalten, 

die hierdurch trotz der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ihren Einfluss 

auf die Gesellschaft beibehalten kann. 

In rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht wird der Formwechsel die Lage der außenste-

henden Aktionäre im Wesentlichen unverändert lassen. Die derzeitige Situation bei der 

Gesellschaft ist dadurch geprägt, dass die Fresenius AG die Mehrheit der stimmberech-

tigten Stammaktien hält. Die restlichen Stammaktien sowie die gesamten Vorzugsaktien 

befinden sich im Streubesitz. Das bedeutet, dass bei der Gesellschaft in der derzeitigen 

Rechtsform der Aktiengesellschaft die Fresenius AG Hauptversammlungsbeschlüsse, die 

nur der einfachen Mehrheit bedürfen, jederzeit aufgrund ihrer Stimmenmehrheit von ca. 

50,8 % in der Hauptversammlung fassen kann. Dies betrifft insbesondere die Wahl der 

Mitglieder des Aufsichtsrates und des Abschlussprüfers. Die außenstehenden Aktionäre 

haben keine Möglichkeit, gegen den Willen der Fresenius AG über die Bestellung des 

Aufsichtsrats mittelbar Einfluss auf die Bestellung des Vorstandes der Gesellschaft zu 

nehmen. Vergleicht man die bestehende faktische Einflussverteilung bei der Gesell-

schaft mit der durch den Formwechsel entstehenden strukturellen Einflussverteilung bei 

der KGaA, so ergibt sich für die außenstehenden Aktionäre insgesamt gesehen keine 

Verschlechterung ihrer Einflussposition, sondern teilweise eine Verbesserung. Dies gilt 

etwa bei der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die in der 

KGaA Aufgabe der Hauptversammlung und nicht mehr – wie in der AG grundsätzlich 

vorgesehen – Aufgabe des Aufsichtsrates ist. Auf der anderen Seite werden Einfluss-
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möglichkeiten der Fresenius AG durch den Formwechsel und die Maßnahmen in dessen 

Vorfeld nicht gestärkt, sondern – insbesondere durch die vorgeschlagene Umwandlung 

der Vorzugsaktien in Stammaktien – teilweise geschwächt. Neben der Verringerung ih-

res prozentualen Anteils an den Stammaktien und den hierdurch bedingten reduzierten 

Einflussmöglichkeiten unterläge die Fresenius AG in der Hauptversammlung der KGaA 

bei der Wahl des Aufsichtsrates sowie des Abschlussprüfers einem Stimmverbot. Dies 

würde bedeuten, dass diesbezüglich die außenstehenden Aktionäre allein entscheiden 

können. Es ist allerdings vorgesehen, dass der Vorstand den Formwechsel auch zum 

Handelsregister anmeldet, wenn die Aktionäre die Umwandlung der Vorzugsaktien in 

Stammaktien ablehnen sollten oder es hierbei wegen eventueller Rechtsstreitigkeiten zu 

Verzögerungen kommt. Dasselbe gilt im Blick auf die Beschlussvorschläge zu den Ta-

gesordnungspunkten 2) und 3) der außerordentlichen Hauptversammlung, die die Anpas-

sung der bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und die Neuschaffung von Ge-

nehmigtem Kapital betreffen. Denn bereits der Formwechsel für sich ist im Interesse der 

Gesellschaft, da er mittel- und langfristig die Schaffung einer attraktiveren Kapitalstruk-

tur für das Unternehmen ermöglicht. Die sich dann ergebenden Folgen für die Rechte 

der Aktionäre sind in diesem Umwandlungsbericht in Abschnitt 10 dargestellt. 

Dieser Umwandlungsbericht des Vorstands der FMC AG enthält Informationen gemäß 

§ 192 UmwG, die der Meinungsbildung und Entscheidung der Aktionäre über den 

Formwechsel in die Rechtsform einer KGaA dienen sollen. In ihm werden insbesondere 

die rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Formwechsels sowie dessen Auswir-

kungen auf die Rechtsstellung der Aktionäre und die Corporate Governance der Gesell-

schaft erläutert und begründet. Daneben wird auch auf die beabsichtigte Umwandlung 

der Vorzugsaktien in Stammaktien eingegangen.  
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2. Die Fresenius Medical Care AG 

2.1 Allgemeine Informationen über die Fresenius Medical Care AG 

Die Fresenius Medical Care AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und 

besteht als solche seit dem 5. August 1996. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts 

Hof an der Saale, Deutschland, unter der HRB 2460 eingetragen. Der Firmensitz ist Hof 

an der Saale, Deutschland. Die Geschäftsadresse lautet Else-Kröner-Strasse 1, 61352 

Bad Homburg, Deutschland, Telefon-Nr. +49-6172-609-0. 

 

2.2 Geschichte und Entwicklung 

Die Fresenius Medical Care AG entstand durch die Umwandlung der 1975 gegründeten 

Sterilpharma GmbH in eine Aktiengesellschaft, die am 5. August 1996 in das Handels-

register eingetragen worden ist. 

Am 30. September 1996 leitete die FMC AG eine Reihe von Maßnahmen ein, um eine 

am 4. Februar 1996 zwischen der Fresenius AG und W.R. Grace & Co. („W.R. Grace“) 

getroffene Umstrukturierungsvereinbarung umzusetzen. Gemäß dieser Vereinbarung 

brachte die Fresenius AG im Tausch gegen 35.210.000 Stammaktien der FMC AG ihr 

als „Fresenius Worldwide Dialysis“ bezeichnetes weltweites Dialysegeschäft einschließ-

lich ihrer Mehrheitsbeteiligung an Fresenius USA, Inc. in die FMC AG ein. Danach er-

warb die FMC AG 

• alle ausstehenden Stammaktien der W.R. Grace, deren weltweites Dialysege-

schäft zum Zeitpunkt der Transaktion ausschließlich von National Medical Care, 

Inc. („NMC“) betrieben wurde, im Tausch gegen 31.360.000 Stammaktien, und 

• die von den außenstehenden Aktionären gehaltene Minderheitsbeteiligung an der 

Fresenius USA, Inc. im Tausch gegen 3.430.000 Stammaktien. 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1996 brachte die FMC AG ihre gesamten Anteile an der 

Fresenius USA, Inc. in die Fresenius Medical Care Holdings, Inc. ein, die ihre Geschäfte 

unter der Bezeichnung Fresenius Medical Care North America, Inc. betreibt und als ope-

rative Gesellschaft das Geschäft in den USA, Kanada und Mexiko führt. 
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2.3 Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care 

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende vertikal integrierte Anbieter von Dia-

lysedienstleistungen und Dialyseprodukten für die Behandlung von Patienten mit termi-

naler Niereninsuffizienz. Zum Ende des Geschäftsjahrs 2004 versorgte Fresenius Medi-

cal Care weltweit über 124.400 Patienten in 1.610 Kliniken in 26 Ländern. In Nordame-

rika führt die Gesellschaft zusätzlich klinische Labortests durch und erbringt Perfusions- 

und Autotransfusionsdienstleistungen sowie Dienstleistungen in der therapeutischen 

Apherese. Darüber hinaus entwickelt und fertigt Fresenius Medical Care die komplette 

Bandbreite an Geräten, Systemen, Ausrüstungsteilen und Einwegprodukten für die Dia-

lyse, die an Kunden in über 100 Ländern verkauft werden.  

Im Geschäftsjahr 2004 belief sich der konsolidierte Umsatz von Fresenius Medical Care 

nach US-GAAP auf US-$ 6,2 Mrd.; dies bedeutet einen Anstieg um 13 % gegenüber 

dem Jahr 2003. Das Geschäft in Nordamerika trug 68 %, die Aktivitäten außerhalb 

Nordamerikas („International“) trugen 32 % zum Gesamtumsatz bei.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen wirtschaftlichen Kennzahlen von Fre-

senius Medical Care (nach US-GAAP) für das Geschäftsjahr 2004 verglichen mit dem 

Geschäftsjahr 2003: 

 

Operatives Geschäft (in Mio. US-$) 2004 2003 
Umsatz 6.228 5.528 

Ergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen 

(EBITDA) 

1.085 974 

Ergebnis vor Zinsen und Ertragssteuern (EBIT) 852 757 

Jahresüberschuss 402 331 

Netto-Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 828 754 

Free Cash Flow (vor Akquisitionen und Dividende) 567 478 

Netto-Investitionen in Sachanlagen 261 276 

Netto-Investitionen in Sachanlagen einschließlich Akquisitionen 365 369 

Kennzahlen je Aktie 2004 2003 
Gewinn je Aktie (in US-$) 4,16 3,42 
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Dividende je Stammaktie (in €) 1,12 1,02 

Dividende je Vorzugsaktie (in €) 1,18 1,08 

Sonstige Angaben 2004 2003 
Mitarbeiter (zum 31.12. – durchschnittlich Vollzeitbeschäftigte) 44.526 41.097 

Durchgeführte Behandlungen (in Mio.) 18,8 17,8 

Patienten (zum 31.12.) 124.400 119.250 

Dialysekliniken (zum 31.12.) 1.610 1.560 
 

2.3.1 Überblick über die Dialyseindustrie 

Terminale Niereninsuffizienz  

Terminale Niereninsuffizienz (End-stage Renal Disease oder „ESRD“) ist eine chroni-

sche Nierenerkrankung, die durch den irreversiblen Verlust der Nierenfunktion gekenn-

zeichnet ist und als lebenserhaltende Maßnahme eine regelmäßige Dialysebehandlung 

oder eine Nierentransplantation erforderlich macht. Eine normal funktionierende 

menschliche Niere entfernt Giftstoffe und überschüssiges Wasser aus dem Blut, wo-

durch der Aufbau von Toxinen, eine Wasserüberlastung und – schlussendlich – eine 

Vergiftung des Körpers verhindert werden. Eine Vielzahl von Erkrankungen – Diabetes, 

Bluthochdruck, Glomerulonephritis und Erbkrankheiten – können einen Verlust der Nie-

renfunktion verursachen. Bei nahezu 60 % aller Menschen mit ESRD ist eine oder sind 

mehrere dieser Vorerkrankungen die Ursache. 

Derzeit gibt es nur zwei Methoden zur Behandlung der ESRD: Dialyse und Nierentrans-

plantation. Der vorherrschende Mangel an passenden Spendernieren schränkt die Mög-

lichkeiten zur Transplantation ein. Daher sind die meisten Patienten mit terminaler Nie-

reninsuffizienz auf die Dialysebehandlung angewiesen. Es gibt zwei Methoden der Dia-

lysebehandlung, die Hämodialyse („HD“) und die Peritonealdialyse („PD“). Im Allge-

meinen wählt der behandelnde Arzt in Konsultation mit dem Patienten die Behand-

lungsmethode auf Basis des Allgemeinzustandes und der Bedürfnisse des Patienten aus. 

Zum Ende des Jahres 2004 lag die Zahl der wegen terminaler Niereninsuffizienz welt-

weit behandelten Patienten bei insgesamt etwa 1,8 Mio. Von diesen Patienten erhielten 

etwa 1,375 Mio. Dialysebehandlungen, davon 1,225 Mio. mittels Hämodialyse und na-

hezu 150.000 mittels Peritonealdialyse. Über 400.000 Nierenpatienten leben mit einer 

Spenderniere. Die Zahl der Dialysepatienten wuchs im Jahr 2004 um durchschnittlich 



 13 

rund 6 % gegenüber dem Jahr 2003. Fresenius Medical Care geht auch für das laufende 

Geschäftsjahr 2005 von einem durchschnittlichen Anstieg der Patientenzahlen in dieser 

Größenordnung aus.  

Hinsichtlich der regionalen Entwicklung beim Wachstum der Patientenzahlen bestehen 

zum Teil erhebliche Unterschiede: In den USA, Japan, West- und Mitteleuropa werden 

bei der Zahl der Patienten eher unterdurchschnittliche Zuwachsraten verzeichnet. In die-

sen Regionen ist die Prävalenz der Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz bereits 

hoch und der Zugang zu einer entsprechenden Behandlung, zumeist der Dialyse, sicher-

gestellt. Im Gegensatz dazu können in den ökonomisch schwächeren Regionen deutlich 

höhere Zuwachsraten von circa 10 % registriert werden. Von den Dialysepatienten wur-

den etwa 24 % in den USA, 18 % in Japan und 18 % in den 25 Staaten der Europäischen 

Union behandelt. Die verbleibenden 40 % aller Dialysepatienten verteilten sich auf mehr 

als 90 Staaten in unterschiedlichen Regionen der Welt. 

Im weltweiten Vergleich der Therapiemethoden nimmt die Hämodialyse die vorherr-

schende Position ein. Mehr als 89 % der behandelten Dialysepatienten wurden im Be-

richtsjahr 2004 mit dieser Methode behandelt, die verbleibenden 11 % nutzten die Mög-

lichkeit der Peritonealdialyse. 

Hämodialyse 

Die Hämodialyse ist ein Prozess, bei dem das Blut außerhalb des Körpers durch Blut-

schläuche in einen künstlichen Filter (Dialysator) geleitet wird. Im Dialysator werden 

Giftstoffe und überschüssiges Wasser aus dem Blut entfernt. Die in einem gegenläufigen 

Strom durch den Dialysator fließende Dialyseflüssigkeit schwemmt die Abfallprodukte 

und das überschüssige Wasser aus und reichert das Blut mit gelösten Substanzen an, die 

aufgrund der fehlenden Nierenfunktion zugeführt werden müssen. Das gereinigte Blut 

wird dem Patienten wieder zugeführt. Die Hämodialysemaschine pumpt Blut, fügt Anti-

koagulantien (gerinnungshemmende Mittel) hinzu, regelt den Reinigungsprozess und 

überwacht das Mischen der Dialyselösung und deren Durchflussrate durch das System. 

Gleichzeitig überwacht und dokumentiert diese Maschine die Vitalfunktionen des Pati-

enten. 

Peritonealdialyse 

Die Peritonealdialyse entfernt Toxine aus dem Blut und setzt hierbei das Bauchfell (Pe-

ritoneum) als natürliche Dialysemembran ein. Das Peritoneum deckt die inneren Organe 

ab und fungiert als Filter. Peritonealdialyse-Patienten führen ihre Behandlung zuhause 
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und/oder am Arbeitsplatz selbst durch, und zwar entweder mit der CAPD-Behandlung 

(kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse), der CCPD-Behandlung (kontinuierliche 

zyklische Peritonealdialyse) oder der APD-Behandlung (automatisierte Peritonealdialy-

se). Bei beiden Behandlungsarten verschafft ein chirurgisch implantierter Katheter den 

Zugang zur Bauchfellhöhle. Bei der typischen CAPD wird die Dialyselösung viermal 

täglich gewechselt. Bei einer CCPD wird mittels einer Pumpe (sog. Cycler) die Dialyse-

lösung in die Bauchhöhle ein- und ausgeführt, während der Patient schläft. Die APD ist 

eine maschinenunterstützte Variante der Peritonealdialysebehandlung, die meist über 

Nacht zur Anwendung kommt.  

 

2.3.2 Die Strategie von Fresenius Medical Care 

Das Ziel von Fresenius Medical Care ist eine Umsatzsteigerung, die über dem Markt-

wachstum der Dialysebranche (gemessen am Wachstum der Patientenzahlen) liegt, die 

Festigung der führenden Marktstellung und eine Ertragssteigerung, die das Umsatz-

wachstum übertrifft. Der Umsatz aus den von Fresenius Medical Care erbrachten Dialy-

seleistungen und Produkten stieg in den vergangenen fünf Jahren rascher als der Ge-

samtmarkt. Die Gesellschaft beabsichtigt, sich zur Erreichung dieser Ziele auf folgende 

Strategien zu konzentrieren: 

• Aufrechterhaltung der hohen Standards der Patientenversorgung; 

• Entwicklung differenzierter Patientenversorgungsprogramme, die sich von denen 

der Wettbewerber unterscheiden; 

• weltweite Stärkung der Präsenz in attraktiven Wachstumsmärkten, neben organi-

schem Wachstum  auch durch Akquisitionen; 

• Ausbau des Spektrums der von Fresenius Medical Care angebotenen Dialyse-

dienstleistungen; 

• Angebot kompletter Produktsortimente für die Dialyse;  

• Gewährleistung eines konstanten Umsatzzuflusses aus Einmalprodukten; und 

• Ausbau der Position von Fresenius Medical Care als Innovator in der Produkt- 

und Verfahrenstechnik. 
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2.3.3 Dialysedienstleistungen 

Zum Ende des Geschäftsjahres 2004 bot Fresenius Medical Care Dialysedienstleistungen 

in rund 1.610 Dialysekliniken an. Davon befinden sich 1.130 Dialysekliniken in den 

USA und 480 in 25 weiteren Ländern. Während der Umsatzbeitrag der Dialysedienst-

leistungen in Nordamerika im Jahr 2004 rund 90 % betrug, dominierten im internationa-

len Bereich außerhalb Nordamerikas die Dialyseprodukte mit einem Umsatzanteil von 

65 %. Im Jahr 2003 hatte sich der Anteil der Dialyseprodukte noch auf rund 67 % des 

Umsatzes im internationalen Bereich außerhalb Nordamerikas belaufen. Der Bereich der 

Dialysedienstleistungen spielt somit auch außerhalb Nordamerikas eine zunehmend 

wichtige Rolle. 

Derzeit betreibt oder managt Fresenius Medical Care Dialysekliniken in Argentinien, 

Australien, Brasilien, China, Chile, Deutschland, Estland, Frankreich, Großbritannien, 

Hongkong, Italien, Kolumbien, Mexiko, Polen, Portugal, Singapur, der Slowakischen 

Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, der Tschechischen Republik, der 

Türkei, Ungarn und Venezuela. Im Jahr 2004 übernahm die Fresenius Medical Care 29 

Dialysekliniken, eröffnete 52 Dialysekliniken und legte 31 Dialysekliniken zusammen. 

Die Anzahl der in Kliniken von Fresenius Medical Care behandelten Patienten stieg von 

119.250 zum 31. Dezember 2003 um etwa 4 % auf 124.400 zum 31. Dezember 2004. 

Fresenius Medical Care bietet in seinen Dialysekliniken Hämodialyse-Behandlungen an. 

Dabei werden Dialysemaschinen und Einwegprodukte verwendet. Die Kapazität einer 

Dialyseklinik ist abhängig von der Zahl der Dialysestationen, der Behandlungsart, den 

Anforderungen der Patienten, der Behandlungsdauer und den lokalen Betriebspraktiken 

und Verordnungen zu Betriebszeiten. 

Teil der Dialysebehandlung für Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz in den USA 

ist eine Vielzahl von zusätzlichen Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen umfassen 

die Verabreichung von Erythropoietin (EPO), einem Hormon, welches die Bildung von 

roten Blutkörperchen fördert. EPO wird für die Behandlung der Blutarmut verwendet, 

einer medizinischen Komplikation, die bei ESRD-Patienten häufig auftritt. EPO wird an 

die meisten Patienten von Fresenius Medical Care in den USA verabreicht. Im Jahr 2004 

betrug der Anteil der mit EPO generierten Umsätze ca. 23 % der Gesamtumsätze mit Di-

alysedienstleistungen in der Region Nordamerika. In den USA schließen die Dienstleis-

tungen der Kliniken auch die Lieferung von EPO ein. 
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Fresenius Medical Care erbringt darüber hinaus auf Bedarfsbasis vertraglich festgelegte 

Dialysedienstleistungen für Krankenhäuser in den USA, etwa für stationäre Patienten 

mit terminaler Niereninsuffizienz und für Patienten, die an akutem Nierenversagen lei-

den. Diese Patienten versorgt Fresenius Medical Care entweder unter Zuhilfenahme 

tragbarer Dialyse-Ausrüstungen an ihrem Krankenbett oder auf der Dialysestation des 

Krankenhauses.  

Die Kliniken von Fresenius Medical Care bieten auch Dienstleistungen für Heimdialyse-

Patienten an. Die meisten von ihnen erhalten eine Peritonealdialyse-Behandlung. Frese-

nius Medical Care liefert diesen Patienten Material, erbringt für sie Trainings- und Pati-

enten-Hilfsdienstleistungen, einschließlich klinischer Überwachung, hilft ihnen bei der 

Nachsorge und regelt die Lieferung von Verbrauchsartikeln zu ihnen nach Hause. 

Nierenfachärzte entscheiden über die angemessene individuelle Dialysetherapie jedes 

Patienten auf Basis von Labortests. Über das sog. Spectra Renal Management („SRM“) 

erbringt Fresenius Medical Care diese Labordienstleistungen wie zum Beispiel Blut- und 

Urintests. SRM ist der größte klinische Laboranbieter für dialysebezogene Dienstleis-

tungen in Nordamerika und betreibt zwei in New Jersey und Nord-Kalifornien gelegene 

Labors. Im Geschäftsjahr 2004 führte SRM für über 1.800 über die ganzen USA verteil-

ten Kliniken, inklusive eigener oder von Fresenius Medical Care gemanagter Kliniken, 

über 40 Mio. Tests für ca. 124.000 Dialyse-Patienten in Nordamerika durch. 

 

2.3.4 Dialyseprodukte 

Auf der Basis von öffentlich zugänglichem Datenmaterial ist Fresenius Medical Care 

derzeit der größte Hersteller und Vertreiber von Hämodialyse-Geräten und damit im Zu-

sammenhang stehenden Produkten und der zweitgrößte Hersteller von Peritonealdialyse-

Produkten. Fresenius Medical Care verfügt über Niederlassungen in Deutschland, den 

USA und 35 weiteren Ländern und verkauft seine Dialyseprodukte direkt oder über 

Distributoren in über 100 Ländern. Der Hauptteil der Kunden sind Dialysekliniken. Im 

Jahre 2004 trugen Dialyseprodukte 28 % zum Gesamtumsatz von Fresenius Medical Ca-

re bei. 
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Hämodialyse-Produkte 

Fresenius Medical Care bietet eine umfangreiche Hämodialyse-Produktlinie an und geht 

davon aus, aufgrund der großen Bandbreite der angebotenen technisch hoch entwickel-

ten Hämodialyse-Produkte Marktführer auf dem Gebiet der Hämodialyse-Produkte zu 

sein. Fresenius Medical Care ist ständig darum bemüht, die Leistungsfähigkeit seiner 

Hämodialyse-Systeme zu erweitern und zu verbessern, um eine hoch entwickelte Be-

handlungsart zu einem angemessenen Preis anzubieten.  

In Nordamerika verkauft Fresenius Medical Care seine Dialyse-Maschinen als Baureihe 

der 2008H- und 2008K-Modelle und in der restliche Welt als Baureihe der 4008 – und 

seit Juni 2005 auch als 5008 – Modelle. Fresenius Medical Care fertigt Dialysatoren un-

ter Anwendung von Fresenius-Polysulfon®- und Helixone®-Hohlfaser-Membranen, ei-

nem synthetischen Material. Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Hersteller 

von Polysulfon-Dialysatoren. Daneben fertigt und vertreibt Fresenius Medical Care 

zahlreiche weitere Hämodialyse-Produkte. 

Peritonealdialyse-Produkte 

Fresenius Medical Care bietet auch ein umfassendes Produktportfolio von Peritonealdia-

lyse-Systemen und Lösungen für die unterschiedlichen Formen der Peritonealdialyse. 

Dazu gehören sowohl die kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse (CAPD), bei der 

die Dialyselösung üblicherweise viermal täglich manuell ausgetauscht wird, wie auch 

automatisierte Peritonealdialyse (APD), eine maschinenunterstützte Variante der Perito-

nealdialysebehandlung, die meist über Nacht zur Anwendung kommt.  

Seit 1980 ist die Dialyse-Sparte von Fresenius („Fresenius Worldwide Dialysis“), die 

1996 in die Fresenius Medical Care eingebracht wurde (vgl. oben 2.2.), führend in der 

Entwicklung von automatisierten Peritonealdialyse-Maschinen. Die APD-Therapie un-

terscheidet sich von der CAPD-Therapie insoweit, als die Flüssigkeit nachts, während 

die Patienten schlafen, in ihre Bauchhöhle infundiert wird. Die von Fresenius Medical 

Care hergestellten automatisierten Peritonealdialyse-Ausrüstungen verfügen über eine 

Mikroprozessortechnik, aufgrund derer Ärzte bei einzelnen Patienten spezielle Ver-

schreibungen programmieren können. In den vergangenen Jahren wurden zudem speziel-

le Patienten-Management-Software-Tools entwickelt, um sowohl die CAPD- als auch 

die APD-Therapien in den unterschiedlichen Regionen der Welt zu unterstützen.  
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Fertigungsbetriebe 

Fresenius Medical Care betreibt weltweit Fertigungseinrichtungen, um die Nachfrage 

nach Maschinen, Cyclern, Dialysatoren, Lösungen, Konzentraten, Blutschläuchen, Ein-

weg-Schlauchleitungseinheiten und Ausrüstungsteilen für die Wasseraufbereitung in Di-

alysekliniken zu befriedigen.  

Die globale Positionierung von Fresenius Medical Care gilt auch für die Herstellung der 

Produkte. Das Unternehmen produziert weltweit. Mit einem Netzwerk von Produktions-

stätten agiert Fresenius Medical Care insbesondere in den Märkten des Euro- und des 

US-Dollar-Raums. Hier ist die Nachfrage nach den Produkten besonders hoch. Durch 

die dezentrale Struktur werden darüber hinaus die Transportkosten erheblich reduziert. 

Ein weiterer Vorteil der dezentralen Struktur der Produktionsstätten in den USA, Japan 

und Europa liegt in der verringerten Abhängigkeit von Währungsschwankungen. 

 

2.4 Organe 

Die nachfolgende Tabelle gibt den Namen, die Funktionen und das Ende der jeweiligen 

Amtsdauer der Vorstandsmitglieder der FMC AG wieder: 

 

Name Funktion Amtsperiode 

Dr. Ben J. Lipps Vorstandsvorsitzender 2008 

Dr. Emanuele Gatti Vorstand für die Regionen Europa, Latein-

amerika, Nahost und Afrika 

2010 

Roberto Fusté Vorstand für die Region Asien-Pazifik  2006 

Dr. Rainer Runte Vorstand für Recht und Compliance 2010 

Lawrence A. Rosen Vorstand für Finanzen  2006 

Robert M. Powell Vorstand für Nordamerika; Leitung der „Pro-

ducts and Hospital Group“  

2006 

Mats L. Wahlstrom Vorstand für Nordamerika; Leitung von 

„Medical Services“  

2006 
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Der Aufsichtsrat der FMC AG besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptver-

sammlung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes gewählt werden. Gemäß den Re-

gelungen der Pool-Vereinbarungen, die in Abschnitt 2.5.4 näher beschrieben sind, müs-

sen mindestens ein Drittel, aber nicht weniger als zwei der Aktionärsvertreter im Auf-

sichtsrat sog. Unabhängige Mitglieder sein, das heißt Personen, die keine wesentliche 

geschäftliche oder berufliche Beziehung zu Fresenius Medical Care, zur Fresenius AG 

oder zu einem mit ihnen verbundenen Unternehmen haben. Die nachfolgende Tabelle 

gibt die Namen und hauptberuflichen Tätigkeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats der 

FMC AG wieder. 

 

 

Name Hauptberufliche Tätigkeit 

Dr. Gerd Krick  

Vorsitzender 

Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der Frese-

nius AG 

Dr. Dieter Schenk  

Stellv. Vorsitzender 

Rechtsanwalt und Steuerberater, Partner der Sozie-

tät Nörr Stiefenhofer Lutz, München 

Prof. Dr. Bernd Fahrholz Rechtsanwalt, Partner der Sozietät Nörr Stiefenho-

fer Lutz, ehemaliger Sprecher des Vorstands der 

Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main 

Dr. Ulf M. Schneider Vorsitzender des Vorstands der Fresenius AG, Bad 

Homburg 

Walter L. Weisman  

Unabhängiges Mitglied 

Ehemaliger Präsident und Vorstandsvorsitzender 

von American Medical International, Inc., Los An-

geles, USA 

John Gerhard Kringel  

Unabhängiges Mitglied 

Partner, Wilderness Partners, LP, New York, USA 

Das Mandat der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die 

über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2005 entscheidet, das heißt voraussichtlich im 

Jahr 2006.  
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2.5 Kapitalverhältnisse  

2.5.1 Allgemein 

Das Grundkapital der FMC AG beträgt € 246.924.300,80. Es ist eingeteilt in 70.000.000 

stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien (die „Stammaktien“) und 26.454.805 stimm-

rechtslose Inhaber-Vorzugsaktien (die „Vorzugsaktien“). Auf jede Aktie entfällt ein an-

teiliger Betrag des Grundkapitals von € 2,56. Die Aktien sind in Form von Sammelur-

kunden verbrieft. Der Anspruch auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Die Aktien 

lauten auf den Inhaber und sind frei handelbar. 

Die Vorzugsaktien erhalten aus dem jährlichen Bilanzgewinn eine um € 0,06 je Vor-

zugsaktie höhere Dividende als die Stammaktien, mindestens jedoch eine Dividende in 

Höhe von € 0,12 je Vorzugsaktie. Die Mindestdividende in Höhe von € 0,12 je Vorzugs-

aktie geht der Verteilung einer Dividende auf die Stammaktien vor. Reicht der Bilanz-

gewinn eines oder mehrerer Geschäftsjahre nicht zur Ausschüttung von € 0,12 je Vor-

zugsaktie aus, so werden die fehlenden Beträge ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der 

folgenden Geschäftsjahre nachgezahlt und zwar nach Verteilung der Mindestdividende 

auf die Vorzugsaktien für diese Geschäftsjahre und vor der Verteilung einer Dividende 

auf die Stammaktien. Das Nachzahlungsrecht ist Bestandteil des Gewinnanteils desjeni-

gen Geschäftsjahres, aus dessen Bilanzgewinn die Nachzahlung auf die Vorzugsaktien 

geleistet wird. 

 

2.5.2 Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ermächtigt, in der Zeit bis zum 23. Mai 

2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 

mehrfach um bis zu insgesamt € 30.720.000,00 durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser 

Vorzugsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die Zahl der Aktien muss sich in 

demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die Kapitalerhöhungen müssen 

gegen Bareinlagen erfolgen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. 

Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur für Spitzenbeträge zulässig. Die neuen Aktien 
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können auch von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung ermächtigt, in der Zeit bis zum 22. Mai 

2006 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 

mehrfach um bis zu insgesamt € 20.480.000,00 durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser 

Vorzugsaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Die Zahl der Aktien muss sich in 

demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die Kapitalerhöhungen können ge-

gen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, 

jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig, wenn im 

Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreitet, und/oder für eine Kapitalerhöhung mit Sacheinlagen zum Er-

werb eines Unternehmens oder einer Beteiligung an einem Unternehmen. 

Siehe zum genehmigten Kapital auch die weiteren Ausführungen unter der Überschrift 

„7.4 Änderung der genehmigten Kapitalien“.  

 

2.5.3 Bedingtes Kapital 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung um bis zu 

€ 5.389.450,24 eingeteilt in bis zu 2.105.254 Aktien durch Ausgabe neuer stimmrechts-

loser Vorzugsaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der FMC AG 

aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. September 1996 begeben 

werden, von ihren Wandlungsrechten in neue Aktien Gebrauch machen. Die neuen Akti-

en nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wand-

lungsrechten entstehen, am Gewinn teil. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung um bis zu 

€ 2.763.432,96, eingeteilt in bis zu Stück 1.079.466 Aktien, durch Ausgabe neuer 

stimmrechtsloser Vorzugsaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm nach Maßgabe des Be-

schlusses der Hauptversammlung vom 10. Juni 1998 und des Beschlusses der Hauptver-

sammlung vom 30. Mai 2000 Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber der Be-

zugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen. Die neuen stimmrechtslosen 
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Vorzugsaktien nehmen am Gewinn teil ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem ihre Aus-

gabe erfolgt. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung um bis zu 

€ 10.132.928,00, eingeteilt in bis zu Stück 3.958.175 stimmrechtslose Vorzugsaktien, 

durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser Vorzugsaktien zur Sicherung der in der Haupt-

versammlung vom 23. Mai 2001 beschlossenen Wandelschuldverschreibungen bedingt 

erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem 

internationalen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm nach Maßgabe des Beschlusses der 

Hauptversammlung vom 23. Mai 2001 Wandelschuldverschreibungen auf Stückaktien 

ausgegeben werden und die Inhaber dieser Wandelschuldverschreibungen von ihrem 

Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen stimmrechtslosen Vorzugsaktien nehmen 

jeweils am Gewinn ab Beginn des Geschäftsjahres teil, in dem ihre Ausgabe erfolgt. 

Siehe zu den Aktienoptions- bzw. Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, deren Absiche-

rung die bedingten Kapitalien dienen, auch die weiteren Ausführungen unter der Über-

schrift „7.3 Anpassung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme“.  

 

2.5.4 Beschreibung der Pool-Vereinbarungen 

Zugunsten der außenstehenden Aktionäre wurden zwischen der Gesellschaft, der Frese-

nius AG und den sog. „Unabhängigen Mitgliedern“ (als Vertretern der jeweiligen außen-

stehenden Aktionäre der FMC AG) zwei Pool-Vereinbarungen abgeschlossen, und zwar 

die Stammaktien-Pool-Vereinbarung vom 27. September 1996 und die Vorzugsaktien-

Pool-Vereinbarung vom 27. November 1996. Die Pool-Vereinbarungen sehen im We-

sentlichen die folgenden Regelungen vor: 

Unabhängige Mitglieder 

Während der Dauer der jeweiligen Pool-Vereinbarungen müssen ein Drittel, mindestens 

aber zwei der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat sog. „Unabhängige Mitglieder“ sein. 

Unabhängige Mitglieder sind Personen, die, abgesehen von ihrer Mitgliedschaft im Auf-

sichtsrat der FMC AG, keine wesentlichen geschäftlichen oder beruflichen Beziehungen 

mit der FMC AG, der Fresenius AG oder einem mit diesen verbundenen Unternehmen 

haben. Tritt ein Unabhängiges Mitglied zurück, wird es abberufen, ist es verhindert oder 

nicht mehr bereit, sich in dieser Funktion zu betätigen, und sind die Mindestanforderun-

gen an die Zahl der Unabhängigen Mitglieder damit nicht mehr erfüllt, so wird eine an-
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dere Person in Übereinstimmung mit der Satzung der Gesellschaft und den Pool-

Vereinbarungen als Unabhängiges Mitglied gewählt. 

Geschäfte zwischen verbundenen Unternehmen 

Die Fresenius AG und die FMC AG haben vereinbart, dass während der Dauer beider 

Pool-Vereinbarungen Geschäfte oder Verträge zwischen der Fresenius AG oder einer ih-

rer verbundenen Unternehmen auf der einen Seite und der FMC AG oder einer ihrer Be-

teiligungsgesellschaften auf der anderen Seite, die innerhalb eines Jahres für ein Einzel-

geschäft, einen Einzelvertrag oder eine Reihe zusammenhängender Geschäfte oder Ver-

träge Zahlungen von mehr als € 5.112.919 (DM 10 Mio.) vorsehen, durch eine Mehrheit 

der Unabhängigen Mitglieder gebilligt werden müssen. Eine Billigung ist jedoch nicht 

erforderlich, wenn das Geschäft, der Vertrag oder die Reihe zusammenhängender Ge-

schäfte oder Verträge bei Aufstellung eines von der Mehrheit der Unabhängigen Mit-

glieder genehmigten Geschäftsplans oder Budgets berücksichtigt wurde. In einem Jahr, 

in dem der Gesamtwert der Transaktionen, die einer Zustimmung bedürfen oder in die-

sem Jahr einer Zustimmung bedurft hätten, obwohl die Zahlungen oder sonstigen Ge-

genleistungen € 5.112.919 (DM 10 Mio.) nicht überstiegen, € 25.564.594 (DM 50 Mio.) 

übersteigt, bedarf jede weitere Transaktion zwischen der Fresenius AG oder einer ihrer 

verbundenen Unternehmen auf der einen Seite und der FMC AG oder einer ihrer Betei-

ligungsgesellschaften auf der anderen Seite im Wert von über € 2.556.459 (DM 5 Mio.) 

der Zustimmung der Mehrheit der Unabhängigen Mitglieder. Eine Zustimmung ist je-

doch nicht erforderlich, wenn die Transaktion bei Aufstellung eines von der Mehrheit 

der Unabhängigen Mitglieder genehmigten Geschäftsplans oder Budgets berücksichtigt 

wurde. 

Die Pool- Vereinbarungen sehen auch vor, dass die FMC AG (i) eine Zulassung an der 

New York Stock Exchange oder dem Nasdaq Stock Market für die American Depositary 

Shares, die die Stamm- und Vorzugsaktien der FMC AG verkörpern, beibehält, (ii) die 

Berichte einreicht, die nach den Regeln der New York Stock Exchange oder dem Nasdaq 

Stock Market und dem Securities Act von 1933 und dem Securities Exchange Act von 

1934 der USA erforderlich sind, (iii) jährliche und vierteljährliche Finanzabschlüsse er-

stellt, die in diesen Berichten in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Re-

chungslegungsregelungen der USA (GAAP) eingefügt werden müssen; und (iv) den In-

habern der American Depositary Shares in Verbindung mit den jährlichen und außeror-

dentlichen Hauptversammlungen bestimmte Unterlagen zur Verfügung stellt.   
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2.6 Konzernstruktur und Beteiligungen  

Die folgende Übersicht stellt die Konzern- und Aktionärsstruktur der FMC AG dar: 

 

 

 

 

Außenstehende  
Aktionäre 

 

Fresenius AG 

 
Fresenius Medical Care AG 

Fresenius Medical 

Care Deutschland 

GmbH 

Weitere Tochter-

gesellschaften  

weltweit 

Fresenius Medical 

Care Beteiligungs-

gesellschaft mbH 

Fresenius Medical 

Care Holdings, Inc. 

New York 

100 % 100 % 

50,8 % 
Stämme 

49,2 % 
Stämme 

100 % 
Vorzüge 

100 % 

National Medical 

Care, Inc.  

Delaware 
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2.6.1 Konzernstruktur 

Die FMC AG ist eine Holdinggesellschaft. Die operative Geschäftstätigkeit wird durch 

Tochtergesellschaften ausgeübt. Die FMC AG verfügt über zahlreiche Tochtergesell-

schaften in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist. Eine Aufstellung des we-

sentlichen Anteilsbesitzes der FMC AG ist als Anlage 2 beigefügt. Die nachfolgende 

Tabelle zeigt die bedeutendsten Beteiligungen der FMC AG in Deutschland und den 

USA: 

 

 Fresenius Medical Care  
Deutschland GmbH 

Fresenius Medical Care  
Holdings Inc. 

Sitz Bad Homburg, Deutschland New York, USA 

Tätigkeit 

 

Entwicklung, Herstellung und 

Vertrieb von, sowie Handel mit 

Produkten, Systemen und Ver-

fahren des Gesundheitswesens, 

insbesondere der Dialyse 

Durchführung von Therapien zur Be-

handlung von Patienten mit chroni-

schem Nierenversagen inkl. Labor-

dienstleistungen, Herstellung und 

Vertrieb von, sowie Handel mit Pro-

dukten, Systemen und Verfahren der 

Dialyse 

Anteile 100 % 93 % der Stimmrechte (100 % der 

gewöhnlichen Aktien (common sha-

res)) 

 

2.6.2 Aktionärsstruktur 

Die Fresenius AG hält gegenwärtig etwa 35,53 Mio. Stammaktien an der Gesellschaft; 

damit hat sie mit rund 50,8 % der Stammaktien die Mehrheit der stimmberechtigten Ak-

tien an der FMC AG. Die von der Fresenius AG gehaltenen Stammaktien repräsentieren 

rund 37 % des Gesamtkapitals der FMC AG.  

Nach Kenntnis der Gesellschaft ist die Fresenius AG die einzige Aktionärin, die mehr 

als 5 % der Stammaktien an der FMC AG hält. Damit befinden sich die übrigen rund 

34,47 Mio. Stammaktien (d.h. rund 49,2 % der stimmberechtigten Aktien) im Streube-
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sitz. Die rund 26,45 Mio. Vorzugsaktien der Gesellschaft befinden sich zu 100 % im 

Streubesitz.  
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3. Die Fresenius Medical Care AG in der Fresenius Gruppe 

3.1 Überblick über die Fresenius AG 

Der Fresenius AG-Konzern (nachfolgend auch: „Fresenius“) ist ein weltweit tätiger Ge-

sundheitskonzern, der sowohl Produkte als auch Dienstleistungen für die Gesundheitsin-

dustrie anbietet. Die Unternehmensbereiche umfassen mit Fresenius Medical Care den 

weltweit führenden Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen sowie mit Fre-

senius Kabi AG einen führenden Anbieter von Infusions- und Ernährungstherapie. Wei-

tere Arbeitsfelder sind das Krankenhausmanagement sowie Engineering und Dienstleis-

tungen für Krankenhäuser und für die pharmazeutische Industrie (Fresenius ProServe). 

Fresenius ist in über 100 Ländern tätig und betreibt weltweit über 50 Produktionsstätten. 

Im Geschäftsjahr 2004 konnte der Konzern einen Umsatz von € 7,27 Mrd. und einen 

EBIT von € 845 Mio. erzielen (jeweils nach US-GAAP).  

Nach Kenntnis der Fresenius AG werden ca. 69,51% der stimmberechtigten Stammakti-

en an der Fresenius AG mittelbar von der gemeinnützigen Else Kröner-Fresenius-

Stiftung, Bad Homburg, gehalten, der weitere 4,73% der stimmberechtigten Stammakti-

en an der Fresenius AG gemäß § 22 Abs. 2 S. 1 WpHG zugerechnet werden. Daneben 

hält die Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart, ca. 9,74 % der stimmberechtigten 

Stammaktien der Fresenius AG. Die verbleibenden stimmberechtigten Stammaktien und 

die stimmrechtslosen Vorzugsaktien an der Fresenius AG sind im Streubesitz. 

 

3.1.1 Unternehmensbereiche von Fresenius  

Der Fresenius AG-Konzern setzt sich aus drei Unternehmensbereichen zusammen: 

Fresenius Medical Care 

Der Unternehmensbereich Fresenius Medical Care wird durch die Fresenius Medical Ca-

re AG und ihre Tochtergesellschaften gebildet und ist oben in Abschnitt „2.3 Geschäfts-

tätigkeit von Fresenius Medical Care“ ausführlich beschrieben.  



 28 

Fresenius Kabi 

Der Unternehmensbereich Fresenius Kabi ist der in Europa führende Anbieter von Infu-

sions- und Ernährungstherapien und nimmt eine führende Position in der Transfusions-

technologie ein. Dieser Bereich konzentriert sich auf die Therapie und Versorgung 

schwerkranker Patienten im Krankenhaus sowie zu Hause (ambulante Betreuung). Fre-

senius Kabi ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das parenterale (d.h. unter 

Umgehung des Verdauungsweges) und enterale (d.h. über den Darm) Ernährung anbie-

tet. Der Bereich Infusionstherapien bietet Produkte für Flüssigkeits- und Blutvolumener-

satz. Außerdem bietet der Bereich Transfusionstechnologie eine breit gefächerte Pro-

duktpalette für Blutbanken und Blutspendeorganisationen für die Herstellung und Wei-

terverarbeitung von Blutprodukten. Im Geschäftsjahr 2004 konnte der Unternehmensbe-

reich Fresenius Kabi einen Umsatz von € 1,49 Mrd. und einen EBIT von € 176 Mio. er-

zielen. 

Fresenius ProServe 

Der Unternehmensbereich Fresenius ProServe konzentriert sich auf folgende drei Kern-

geschäfte: Krankenhausmanagement in Deutschland (Wittgensteiner Kliniken AG), 

Krankenhaus-Engineering und -dienstleistungen (VAMED AG) und Engineering und 

Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie (Pharmaplan GmbH). Im Geschäfts-

jahr 2004 konnte der Unternehmensbereich Fresenius ProServe einen Umsatz von € 813 

Mio. und einen EBIT von € 9 Mio. erzielen. 

Übersicht 

Die nachfolgende Übersicht für das Jahr 2004 zeigt einige wesentliche Kennzahlen für 

die verschiedenen Unternehmensbereiche des Fresenius AG-Konzerns (nach US-

GAAP): 

 

 
Fresenius  

Medical Care 
Fresenius  

Kabi 
Fresenius  
ProServe 

Umsatz US-$ 6.228 Mio. € 1.491 Mio. € 813 Mio. 

EBIT US-$    852 Mio. €    176 Mio. €     9 Mio. 

Jahresüberschuss US-$    402 Mio. €      79 Mio. – €   10 Mio. 

Operativer Cash-Flow US-$    828 Mio. €    170 Mio. €   23 Mio. 

Investitionen/Akquisitionen US-$    399 Mio. €      68 Mio. €   29 Mio. 
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F+E-Aufwand US-$      51 Mio.  €      56 Mio. –   

Mitarbeiter (31.12.2004) 46.949 11.577 9.398 

Kapitalbeteiligung Fresenius 

AG 

rund 37 % 100 % 100 % 

 

3.1.2 Kombination der Unternehmensbereiche  

Der Fresenius AG-Konzern profitiert in seiner Geschäftstätigkeit von der Kombination 

der verschiedenen Unternehmensbereiche. Durch Fresenius Medical Care bietet die Fre-

senius AG im Dialysebereich sowohl Produkte als auch Dienstleistungen an. Die Kom-

petenz in der Entwicklung und Herstellung von Produkten, gekoppelt mit der Erfahrung 

in der Behandlung von Patienten und eine hieraus entstandene umfangreiche Patienten-

datenbank, ermöglichen es Fresenius Medical Care, die Qualität von Dialysebehandlun-

gen zu verbessern. Außerdem kann Fresenius Medical Care Produkte an eigene und ge-

managte Kliniken sowie an Kliniken, die andere Gesellschaften des Fresenius AG-

Konzern betreiben, verkaufen. Die Erfahrung der anderen Unternehmensbereiche des 

Fresenius AG-Konzerns in technischen Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen 

sowie im Betreiben von Kliniken und Pflegeheimen unterstützen die Bemühungen, wei-

tere Managementverträge für Einrichtungen des Gesundheitswesens zu gewinnen. 

 

3.2  Wesentliche geschäftliche Beziehungen der FMC AG zur Fresenius AG 

Im Folgenden werden die wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zwischen Fresenius 

Medical Care und der Fresenius AG beschrieben:  

Dienstleistungsvereinbarungen 

Fresenius Medical Care hat mit der Fresenius AG und einigen Tochtergesellschaften der 

Fresenius AG Vereinbarungen über die Bereitstellung von Dienstleistungen abgeschlos-

sen. Sie umfassen unter anderem Verwaltungsdienstleistungen, Management-

Informationsdienstleistungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Versicherungen, IT-

Dienstleistungen und Steuer- und Finanzdienstleistungen. Für das Jahr 2004 stellte die 

Fresenius AG der Fresenius Medical Care auf der Grundlage der Dienstleistungsverein-

barungen US-$ 25,6 Mio. in Rechnung. Fresenius Medical Care übernimmt ihrerseits 
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bestimmte Dienstleistungen für die Fresenius AG und bestimmte Tochtergesellschaften 

der Fresenius AG, die u.a. Forschung und Entwicklung, Zentraleinkauf, Patentverwal-

tung und Lagerung umfassen. Fresenius Medical Care stellte der Fresenius AG für sol-

che Dienstleistungen im Jahre 2004 US-$ 10,8 Mio. in Rechnung. Entsprechend den 

Mietverträgen für Immobilien, die mit der Fresenius AG abgeschlossen wurden, zahlte 

Fresenius Medical Care im Jahr 2004 US-$ 14,8 Mio. Die Mehrzahl der Mietverträge 

läuft 2006 aus. Die Verträge enthalten Verlängerungsoptionen. 

Darlehen der Fresenius AG 

Zum 31. Dezember 2004 hatte die Gesellschaft ausstehende Verbindlichkeiten gegen-

über der Fresenius AG von etwa US-$ 6 Mio., die ein Darlehen von US-$ 3 Mio. und ei-

ne im Mai 2005 fällig gewordene Verbindlichkeit von etwa US-$ 3 Mio. aus dem Er-

werb des Adsorbergeschäftes von der Fresenius AG einschließen. Im Januar 2004 tilgte 

die Gesellschaft kurzfristige Darlehen gegenüber der Fresenius AG, die zum 31. De-

zember 2003 in Höhe von US-$ 30 Mio. in der Bilanz ausgewiesen wurden. Vor der Til-

gung wurden diese Darlehen im Geschäftsjahr 2003 mit durchschnittlich 1,0875% pro 

Jahr verzinst.  

Produkte 

Die Umsätze der Gesellschaft mit der Fresenius AG und deren nicht zu Fresenius Medi-

cal Care gehörenden Tochtergesellschaften beliefen sich im Jahr 2004 auf US-$ 35,1 

Mio. Im Jahr 2004 tätigte die Gesellschaft Einkäufe bei der Fresenius AG und deren 

Tochtergesellschaften in Höhe von US-$ 36,1 Mio. 

Akquisitionen 

Im zweiten Quartal 2003 erwarb die Gesellschaft das Adsorbergeschäft der Fresenius 

AG für einen Kaufpreis in Höhe von US-$ 23,7 Mio. Im Adsorbergeschäft werden Pro-

dukte hergestellt, die auf dem Gebiet der therapeutischen Apherese zum Einsatz kom-

men. Aufgrund der extrakorporalen Blutbehandlungen sind diese Therapien den Behand-

lungen im Bereich der Hämodialyse sehr ähnlich.  

Sonstiges 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft, Herr Dr. Gerd Krick, ist auch der 

Vorsitzende des Aufsichtsrates der Fresenius AG, die die Mehrheit der Stammaktien der 

FMC AG hält. Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gesellschaft, 
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Herr Dr. Dieter Schenk, ist auch Mitglied des Aufsichtsrates der Fresenius AG, die die 

Mehrheit der Stammaktien der FMC AG hält; er ist, wie auch das Mitglied des Auf-

sichtsrats Herr Prof. Dr. Bernd Fahrholz, Partner einer Anwaltskanzlei, die für die Ge-

sellschaft tätig ist. Herr Dr. Ulf M. Schneider war bis Mai 2003 Finanzvorstand der Fre-

senius Medical Care AG und wurde anschließend Vorsitzender des Vorstands der Frese-

nius AG. Im Mai 2004 wurde er in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Herr Dr. 

Dieter Schenk und ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats der Fresenius AG, Herr Dr. 

Karl Schneider, sind – gemeinsam mit Herrn Dr. h. c. Hans Kröner – Testamentsvoll-

strecker nach Frau Else Kröner und nehmen in dieser Funktion die Stimmrechte der Else 

Kröner-Fresenius-Stiftung, Bad Homburg, wahr, die ca. 69,51 % der stimmberechtigten 

Stammaktien an der Fresenius AG hält. 
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4. Überblick über die Gesamttransaktion sowie wirtschaftliche und rechtliche 
Begründung der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien und des Form-

wechsels 

Vorstand und Aufsichtsrat der FMC AG haben beschlossen, der Hauptversammlung den 

Formwechsel der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Kommanditge-

sellschaft auf Aktien (KGaA) vorzuschlagen. Gleichzeitig mit diesem Formwechsel in 

die KGaA soll die Umwandlung von Vorzugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien 

vorgenommen werden. Hierzu haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der Haupt-

versammlung einen entsprechenden Beschluss vorzuschlagen, nach dem so viele Vor-

zugsaktien in Stammaktien umgewandelt werden, wie Vorzugsaktien zusammen mit ei-

ner Umwandlungserklärung und einer Umwandlungsprämie in Höhe von € 12,25 je Vor-

zugsaktie bei der Gesellschaft eingereicht werden.  

Beide Maßnahmen, d.h. die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien und der 

sich unmittelbar daran anschließende Formwechsel in eine KGaA, sind Bestandteil einer 

einheitlichen Umstrukturierung der Gesellschaft. Da beide Maßnahmen wirtschaftlich 

miteinander verbunden sind, sollen sie einheitlich durchgeführt werden. Es ist allerdings 

vorgesehen, dass der Vorstand den Formwechsel auch zum Handelsregister anmeldet, 

wenn die Aktionäre die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ablehnen oder 

es hierbei wegen eventueller Rechtsstreitigkeiten zu Verzögerungen kommt. Soweit sich 

hierdurch Abweichungen von den nachfolgend unter den Ziffern 4 bis 9 dieses Umwand-

lungsberichts dargestellten Folgen für die Aktionäre der Gesellschaft ergeben, wird dies 

unter der Überschrift „10. Formwechsel ohne vorbereitende Maßnahmen“ gesondert 

dargestellt. 

Vorstand und Aufsichtsrat sind davon überzeugt, dass die Kombination der Maßnahmen 

„Umwandlung Vorzugsaktien in Stammaktien“ und „Formwechsel in eine KGaA“ unter 

Berücksichtigung der bestehenden Rechte der Aktionäre zu einer Vergrößerung des fi-

nanziellen und operativen Handlungsspielraums beitragen. Diese Maßnahmen ermögli-

chen es der Gesellschaft, ihre klar formulierten langfristigen Wachstumsziele und -

strategien zu verwirklichen und somit langfristig den Unternehmenswert weiter zu stei-

gern (Shareholder Value).  

Die nachfolgenden Abschnitte erläutern zunächst die vorgeschlagene Umwandlung der 

Vorzugsaktien in Stammaktien und die aus Sicht der Gesellschaft damit verbundenen 
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Konsequenzen. Daran anschließend werden die mit dem Formwechsel in die KGaA ver-

bundenen Auswirkungen dargestellt. 

 

4.1 Die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

4.1.1 Beschreibung der Vorzugs- und Stammaktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft von € 246.924.300,80 ist derzeit in 70.000.000 

stimmberechtigte Stammaktien (die „Stammaktien“) und 26.454.805 stimmrechtslose 

Vorzugsaktien (die „Vorzugsaktien“) eingeteilt. Der Anteil der Vorzugsaktien am Ge-

samtkapital liegt damit bei etwa 27,4 %. Beide Aktiengattungen sind gegenwärtig an der 

Frankfurter Wertpapierbörse im amtlichen Markt, Teilbereich mit weiteren Zulassungs-

folgepflichten (Prime Standard), notiert. Zudem sind die Aktien in das elektronische 

Handelssystem XETRA einbezogen. Die im Streubesitz befindlichen Stammaktien der 

Gesellschaft werden im Deutschen Aktienindex (DAX 30) geführt.  

An der New York Stock Exchange sind sog. American Depositary Shares (ADS) notiert, 

die Stamm- bzw. Vorzugsaktien der FMC AG repräsentieren. Jeweils drei ADS entspre-

chen einer Aktie.  

Die Vorzugsaktien der Gesellschaft notieren mit einem Kursabschlag gegenüber den 

Stammaktien. Dieser Abschlag lag im Jahr 2004 zwischen 27 % und 33 % sowie in den 

ersten vier Monaten 2005 zwischen 27 % und 30 % und spiegelte damit die in den Jah-

ren 2002 und 2003 vorhandene Bandbreite wider. Auch an dem Börsenhandelstag vor 

Bekanntgabe der beabsichtigten Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien war 

diese Kursdifferenz gegeben. Der Kurs der Stammaktien lag am 3. Mai 2005, dem Tag 

vor der Bekanntgabe, bei € 62,45 gegenüber einem Kurs von € 44,65 der Vorzugsaktien 

(jeweils Schlusskurse im XETRA-Handel). Der gewichtete durchschnittliche inländische 

Börsenkurs in den letzten drei Monaten vor der Bekanntgabe der beabsichtigten Um-

wandlung am 4. Mai 2005 lag bei den Stammaktien bei € 64,28 und bei den Vorzugsak-

tien bei € 45,78. Zudem ist das durchschnittliche Handelsvolumen der Stammaktien er-

heblich größer als bei den Vorzugsaktien. Es betrug im Geschäftsjahr 2004 durchschnitt-

lich knapp 256.000 Aktien pro Handelstag bei den Stammaktien und lediglich durch-

schnittlich 47.000 Aktien bei den Vorzugsaktien. Die nachfolgende Darstellung zeigt die 

Aktienkursentwicklung der Stammaktien und Vorzugsaktien von Juli 2004 bis Juni 

2005: 
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Die wesentlichen Charakteristika der Stamm- und Vorzugsaktien sind in der nachfol-

genden Übersicht zusammengefasst: 

 

 Stammaktien Vorzugsaktien 

Anzahl der Aktien (Stücke zum 3. Mai 2005) 70.000.000 26.296.086 

Gewichteter durchschnittlicher inländischer Bör-

senkurs in den 3 Monaten vor dem 3. Mai 2005 

€ 64,28 € 45,78 

Börsenpreis (XETRA 3. Mai 2005) € 62,45 € 44,65 

Marktkapitalisierung (3. Mai 2005) ca. € 4,37 Mrd. ca. € 1,17 Mrd. 

Streubesitz (Stücke; ohne Aktien der Fresenius 

AG)  

34.470.000 26.296.086 

Streubesitz in % (3. Mai 2005) 49,24 % 100,00 % 
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Marktkapitalisierung Streubesitz (3. Mai 2005) ca. € 2,15 Mrd. ca. € 1,17 Mrd. 

Durchschnittliches Handelsvolumen pro Han-

delstag in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 

2005 (Stücke, XETRA) 

ca. 351.000 ca. 104.000 

Durchschnittliches Handelsvolumen pro Han-

delstag in der Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 

2005 (Anteil am gesamten Streubesitz, XETRA) 

ca. 1,0  % ca. 0,4 % 

Dividende für das Geschäftsjahr 2004  € 1,12 € 1,18 

 

Die Gesellschaft geht davon aus, dass der wesentliche Grund für die Kursdifferenz zwi-

schen den Vorzugs- und Stammaktien in der eingeschränkten Akzeptanz der Vorzugsak-

tien insbesondere auch bei ausländischen Anlegern liegt. Trotz des bestehenden An-

spruchs auf eine Vorzugsdividende betrachten die Marktteilnehmer die Vorzugsaktien 

der Gesellschaft im Vergleich zu den Stammaktien offenbar als die weniger attraktive 

Investition. Dies dürfte an dem fehlenden Stimmrecht der Vorzugsaktien und an der ge-

ringeren Liquidität der Vorzugsaktien liegen, was sich auch in dem geringeren durch-

schnittlichen Handelsvolumen pro Handelstag widerspiegelt.  

 

4.1.2 Umwandlungsverfahren  

Die Vorzugsaktionäre sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Vorzugsaktien in Stammak-

tien umzuwandeln, wobei die Vorzugsaktien mit der Umwandlung ihre satzungsmäßigen 

und gesetzlichen Gewinnvorzüge verlieren. Die Vorzugsaktionäre müssen für die Um-

wandlung eine Prämie in Höhe von € 12,25 je Vorzugsaktie an die Gesellschaft zahlen 

(nachfolgend auch: die „Umwandlungsprämie“). Die Prämie entspricht etwa 66 % der 

Kursdifferenz zwischen den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkursen 

der Stamm- und Vorzugsaktien in den letzten drei Monaten vor der Bekanntgabe des be-

absichtigten Umtauschangebots. Dieser Durchschnittskurs in dieser Referenzperiode be-

trug bei den Stammaktien € 64,28 und bei den Vorzugsaktien € 45,78; die Differenz 

zwischen diesen Durchschnittskursen lag demnach bei € 18,50. Hiervon hat der jeweili-

ge Vorzugsaktionär, der an der Umwandlung teilnimmt, einen Betrag von € 12,25 in 

Form der zu zahlenden Umwandlungsprämie zu tragen. Der rechnerische Unterschieds-

betrag von € 6,25 zwischen der Kursdifferenz und der Prämie stellt einen Anreiz zur 
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Teilnahme an der Umwandlung dar. Unter Zugrundelegung der vorgenannten gewichte-

ten Durchschnittsaktienkurse können Vorzugsaktionäre damit im Wege der Umwand-

lung Stammaktien mit einem Abschlag von € 6,25 bzw. von rund 10 % beziehen.  

Eine Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien soll nur innerhalb einer Einrei-

chungsfrist, die mindestens vier Wochen beträgt, möglich sein. Die technischen Einzel-

heiten des Umwandlungsverfahrens wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats festlegen und zusammen mit der Einreichungsfrist bekannt machen. Ein erneutes 

Umwandlungsangebot ist nicht vorgesehen. 

Die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien verlangt eine Änderung der Sat-

zung der Gesellschaft zur Einteilung der Aktien in Stamm- und Vorzugsaktien in § 4 

Abs. 1. Die endgültige Fassung der Satzung kann allerdings erst bestimmt werden, wenn 

feststeht, wie viele Vorzugsaktien zusammen mit der Umwandlungsprämie form- und 

fristgerecht bei der Gesellschaft zur Umwandlung eingereicht worden sind. Infolge des-

sen wird der Aufsichtsrat mit dem vorgeschlagenen Beschluss ermächtigt, der Satzung 

nach Abschluss des Umwandlungsverfahrens die Fassung zu geben, die sich aus dem 

Ergebnis der Umwandlung ergibt. 

 

4.1.3 Gründe für die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stamm-

aktien im Interesse der Gesellschaft liegt. Diese Maßnahme wird zu einer Vergrößerung 

des finanziellen und operativen Handlungsspielraums der Gesellschaft beitragen. 

Durch die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien wird sich der Freefloat (Streube-

sitz) der Stammaktien und damit voraussichtlich auch die Liquidität in den Stammaktien 

der Gesellschaft erhöhen. Gegenwärtig sind sowohl die Stamm- als auch die Vorzugsak-

tien der Gesellschaft börsennotiert. Der für die Liquidität der Aktien wichtige Freefloat 

teilt sich hierdurch auf die Stamm- und Vorzugsaktien auf. Bei Umwandlung aller Vor-

zugsaktien in Stammaktien würde dieser Streubesitz zusammengefasst werden. Der 

Streubesitz der Stammaktien würde sich in diesem Fall von ca. 34,47 Mio. Stück um ca. 

26,45 Mio. Stück auf ca. 60,92 Mio. Stück erhöhen. Das entspricht einem Zuwachs von 

ca. 77 %. Dies wird nach Auffassung des Vorstands gleichzeitig zu einer substantiellen 

Erhöhung des täglichen Handelsvolumens der Stammaktien führen, die über die bloße 

Addition des jetzigen Handelsvolumens der Stammaktien und der Vorzugsaktien hi-
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nausgeht. Würde zum Beispiel das jetzige Verhältnis zwischen dem Handelsvolumen der 

Stammaktien und dem Freefloat konstant bleiben, so ergäbe sich bei einer vollständigen 

Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien eine rechnerische Steigerung des Han-

delsvolumens um ca. 77%. Da die Liquidität eines Wertes für viele, insbesondere große 

institutionelle Anleger ein wichtiges Anlagekriterium ist, kann durch eine größere Li-

quidität in den Stammaktien deren Attraktivität weiter erhöht werden. Der Vorstand geht 

daher davon aus, dass sich die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien positiv 

auf die Kursentwicklung der Stammaktien auswirken wird.  

Zudem kann durch die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien die Position der 

Gesellschaft im Deutschen Aktienindex (DAX) gefestigt und verbessert werden. Die Zu-

sammensetzung und Gewichtung des DAX richtet sich nach dem „Leitfaden zu den Ak-

tienindizes der Deutschen Börse“, der in der Fassung von Juni 2005 im Internet unter 

der Adresse www.deutsche-boerse.com zur Verfügung steht. Bei der Frage der Zugehö-

rigkeit einer Gesellschaft zum DAX wird aufgrund der einschlägigen Regeln der Deut-

schen Börse immer nur eine Aktiengattung betrachtet, und zwar die größere bzw. liqui-

dere Aktiengattung; daher wird bei der FMC AG allein auf die Stammaktien abgestellt. 

Für die Auswahl der Indexwerte sind die Freefloat-Marktkapitalisierung und der Order-

buchumsatz maßgeblich. Wie oben dargestellt, würde sich durch die Umwandlung von 

Vorzugsaktien in Stammaktien sowohl die Marktkapitalisierung des Freefloats in den 

Stammaktien als auch aller Voraussicht nach der Orderbuchumsatz erhöhen. Dies würde 

dazu führen, dass die Gesellschaft aufgrund der Umwandlung ihre Position im DAX fes-

tigen und die Gewichtung verbessern kann.  

Die nachfolgende Übersicht zeigt die nach der Freefloat-Marktkapitalisierung mit Fre-

senius Medical Care vergleichbaren Unternehmen im DAX bzw. MDAX. Aus dieser 

Übersicht ergibt sich, dass die Zugehörigkeit von Fresenius Medical Care zum DAX, 

d.h. zu den nach Freefloat-Marktkapitalisierung und dem Orderbuchumsatz größten 30 

Unternehmen, gegenwärtig gefährdet ist. Zudem zeigt die Übersicht, wie sich die Stel-

lung von Fresenius Medical Care im DAX im Hinblick auf die Freefloat-

Marktkapitalisierung bei Durchführung des Gesamttransaktion verbessern würde; dabei 

wird davon ausgegangen, dass sämtliche Vorzugsaktien der Gesellschaft am Umtausch 

in Stammaktien teilnehmen würden. 
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Mit der Zugehörigkeit der FMC AG zum DAX sind für die Gesellschaft wie für ihre Ak-

tionäre Vorteile verbunden. Für viele institutionelle Investoren, insbesondere auch für 

indexorientierte Fonds und ausländische Anleger, ist die Aufnahme in einen Auswahlin-

dex ein entscheidendes Investitionskriterium; einzelne Fonds bilden etwa einen Aus-

wahlindex nach und stellen damit ausschließlich auf die Indexzugehörigkeit ab.  

Die erhöhte Liquidität und eine gefestigte DAX-Position werden nach Auffassung des 

Vorstands zu verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten für die Gesellschaft führen. Ins-

besondere die Konditionen der Eigenkapitalfinanzierung werden sich hierdurch verbes-

sern, da der Markt aufgrund der erhöhten Liquidität aufnahmefähiger für neue Aktien 

aus zukünftigen Kapitalerhöhungen wird. Hierdurch wird der Handlungsspielraum für 

zukünftige Finanzierungen erhöht. Teile der Unternehmensstrategie von Fresenius Me-

dical Care, wie etwa die weltweite Stärkung der Präsenz in attraktiven Wachstumsmärk-

ten, der Ausbau des Spektrums der angebotenen Dialysedienstleistungen und der Ausbau 

der Position als Innovator in der Produkt- und Verfahrenstechnik, lassen sich leichter bei 

attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten realisieren. Die vorgesehenen Strukturmaßnah-

men werden damit auch vor dem Hintergrund der gegenwärtig geplanten Fremdkapital-

finanzierung im Zusammenhang mit der Akquisition der Renal Care Group, Inc., Nash-

ville, Tennessee, U.S.A. im Ergebnis zu einer Vergrößerung des zukünftigen finanziel-

Infineon Tech. AG DAX 24 4.649 14 21.083

Linde AG DAX 25 4.616 30 6.511

Henkel KG aA VZ DAX 26 4.419 28 6.857

HeidelbergCem ent AG MDAX 27 4.392 36 3.247

Hypo Real Estate Hldg. AG  ST MDAX 28 4.341 38 2.856

Lufthansa AG  DAX 29 4.309 22 11.043

FMC AG &  Co. KGaA VZ + ST *) 30*) 3.764 (*)

Merck KGaA MDAX 30 3.336 35 3.486

Altana AG DAX 31 3.328 29 6.804

TUI AG DAX 32 3.313 27 7.504

Pum a AG MDAX 33 2.860 25 8.227

Celesio AG MDAX 34 2.702 41 2.575

Henkel KG aA ST 2.573 717

FMC AG ST DAX 35 2.340 32 4.635

Deutsche Postbank AG MDAX 36 2.205 34 3.566

Fresenius AG  VZ MDAX 37 1.922 52 1.366

Hann. Rueckver. AG MDAX 38 1.830 39 2.750

RW E AG  VZ 1.768 604

K+S AG MDAX 39 1.721 55 1.216

Beiersdorf AG MDAX 40 1.684 48 1.642

Position MarktKap. Position Umsatz in Mio. €

Em ittent Index MarktKap. (in  M io. €) Umsatz (12 Monate)

*) Jetzige Marktkapitalisierung der Stamm aktien zusamm en m it allen Vorzugsaktien, d.h. bei Annahm e einer Um wandlungsquote von 100%

Q uelle :  Deutsche Börse AG vom 30. Juni 2005 (Hinzufügung der FM C & Co. KGaA durch die Gesellschaft)
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len und operativen Handlungsspielraums und damit zur Fortsetzung der Wachstumsstra-

tegie der Gesellschaft beitragen.  

Darüber hinaus wird der Gesellschaft durch die beabsichtigte Umwandlung der Vor-

zugsaktien in Stammaktien auch neues Kapital zugeführt. Die teilnehmenden Vorzugs-

aktionäre müssen der Gesellschaft für die Umwandlung eine Prämie in Höhe von 

€ 12,25 je Vorzugsaktie zahlen. Bei Umwandlung aller Vorzugsaktien stünden der Ge-

sellschaft hierdurch zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von rund € 324 Mio. zur Ver-

fügung, die in die Kapitalrücklagen der Gesellschaft eingestellt werden. Dies führt zu 

einer Verbesserung der Eigenkapitalquote.  

Die dargestellten positiven Effekte für die Gesellschaft wirken sich auch vorteilhaft für 

die Aktionäre aus. Die Vorzugsaktionäre haben durch die Maßnahme die Chance, zu 

vergünstigten Konditionen Stammaktien an der Gesellschaft zu beziehen. Zwar müssen 

sie der Gesellschaft für die Umwandlung eine Umtauschprämie in Höhe von € 12,25 je 

Vorzugsaktie zahlen. Die Prämie entspricht aber nur etwa 66 % der durchschnittlichen 

Kursdifferenz zwischen den Stamm- und Vorzugsaktien der gewichteten inländischen 

durchschnittlichen Börsenkurse in den letzten drei Monaten vor der Bekanntgabe des 

beabsichtigten Umtauschangebots. Unter Zugrundelegung dieser gewichteten Durch-

schnittsaktienkurse in der vorgenannten Referenzperiode können Vorzugsaktionäre da-

mit aber im Wege der Umwandlung Stammaktien mit einem Abschlag von € 6,25 bzw. 

von rund 10  % beziehen. Hierdurch will die Gesellschaft den Vorzugsaktionären einen 

Anreiz zur Teilnahme an dem Umwandlungsprogramm geben. Dieser Anreiz kommt den 

Vorzugsaktionären unmittelbar zugute, wenn sie von dem Umwandlungsangebot 

Gebrauch machen.  

Die Maßnahme wirkt sich aber auch positiv auf die Stammaktionäre aus. Zwar können 

die Vorzugsaktionäre im Wege der Umwandlung Stammaktien zu vergünstigten Kondi-

tionen beziehen. Der Vorstand geht aber davon aus, dass die damit für die Stammaktio-

näre verbundene Verwässerung der Stimmrechte und die möglicherweise eintretende 

wertmäßige Verwässerung durch die Vorteile der Maßnahme angemessen kompensiert 

werden. So wird zum einen der Großteil der Wertdifferenz zwischen Stamm- und Vor-

zugsaktien durch die Umtauschprämie abgedeckt, die zu einer Stärkung der Eigenkapi-

talbasis der Gesellschaft führt. Zum anderen erhöht sich durch die größere Liquidität 

und die Festigung der DAX-Mitgliedschaft gerade die Attraktivität der Stammaktien. 

Schließlich fällt für alle umgewandelten Vorzugsaktien der satzungsmäßige Dividen-

denvorzug gegenüber den Stammaktien weg. Der Vorstand hat bei der Bemessung der 



 40 

Umwandlungsprämie die vom OLG Köln, Urteil vom 20. September 2001 in Sachen 

„Metro“ – 18 U 125/01 –, in einem vergleichbaren Fall gesetzten Grenzen beachtet.  

Im Ergebnis ist der Vorstand davon überzeugt, dass die Umwandlung der Vorzugsaktien 

in Stammaktien sowohl im Interesse der Gesellschaft als auch ihrer Vorzugs- und 

Stammaktionäre liegt.  

 

4.1.4 Mit der Umwandlung verbundene Satzungsänderungen 

Mit der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ist gleichzeitig eine Umstel-

lung der genehmigten Kapitalien und der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme auf Stamm-

aktien verbunden. Hierbei handelt es sich um Konsequenzen aus der beabsichtigten Ab-

schaffung der Vorzugsaktien. Einzelheiten hierzu werden unter den Überschriften „7.3 

Anpassung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme“ und  „7.4 Änderung der genehmig-

ten Kapitalien“ dargestellt.  

 

4.2 Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Die mit der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien verbundenen Vorteile las-

sen sich nur bei einem gleichzeitigen Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommandit-

gesellschaft auf Aktien (KGaA) realisieren, weil durch den Formwechsel für die Frese-

nius AG die Nachteile kompensiert werden, die mit dem Verlust der Stimmrechtsmehr-

heit der Fresenius AG auf der Hauptversammlung der FMC AG infolge der Umwand-

lung der Vorzugsaktien in Stammaktien verbunden sind. Durch den Formwechsel lässt 

sich die angestrebte Vergrößerung des finanziellen und operativen Handlungsspielraums 

der Gesellschaft bei weitgehend gleich bleibenden Rechten der außenstehenden Aktionä-

re und einer weitgehend unveränderten Corporate Governance erreichen.  

 

4.2.1 Interessen der Fresenius AG 

Die Fresenius AG hält gegenwärtig etwa 35,53 Mio. Stammaktien an der Gesellschaft. 

Damit hat sie mit rund 50,8 % der Stammaktien die Mehrheit der stimmberechtigten Ak-

tien an der FMC AG. Mit dieser Aktienmehrheit ist die Fresenius AG in der Lage, das 
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Ergebnis von Hauptversammlungsbeschlüssen, die lediglich einer einfachen Mehrheit 

bedürfen, zu bestimmen, ohne dass es auf das Stimmverhalten der anderen Aktionäre 

und ohne dass es auf die Anzahl der an der Abstimmung teilnehmenden anderen Aktio-

näre ankommen würde. Dies gilt etwa für Beschlüsse über die Wahl der Mitglieder des 

Aufsichtsrats und die Wahl des Abschlussprüfers. Die „Personalkompetenz“ für das Ma-

nagement der FMC AG liegt daher, vermittelt über die Möglichkeit zur Besetzung des 

Aufsichtsrats der FMC AG, bei der Fresenius AG. Rechtlich betrachtet ist die FMC AG 

damit ein im Mehrheitsbesitz der Fresenius AG stehendes Unternehmen (§ 16 Abs. 1 

AktG). Die Fresenius AG übt einen beherrschenden Einfluss im Sinne des Konzern-

rechts aus, während die FMC AG als abhängiges Unternehmen der Fresenius AG ange-

sehen wird (§ 17 Abs. 1 AktG). Aufgrund ihrer Mehrheit an den stimmberechtigten Ak-

tien ist die Fresenius AG in ihrem Konzernabschluss zudem zur Vollkonsolidierung der 

FMC AG berechtigt und verpflichtet. Diese Konsolidierungsmöglichkeit ist für die Fre-

senius AG von großer Bedeutung, weil zum einen die Ausweisstetigkeit und Vergleich-

barkeit der Konzernabschlüsse im Zeitablauf gewährleistet und zum anderen die kapi-

talmarktorientierte Transparenz zugunsten der Bilanzadressaten beibehalten wird. 

Würde allein die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ohne den Formwech-

sel durchgeführt werden, würde bereits eine geringe Beteiligung der Vorzugsaktionäre 

an dem Umwandlungsverfahren zu einem Verlust der Stimmenmehrheit der Fresenius 

AG auf der Hauptversammlung der Gesellschaft führen. Sie würde ihren herrschenden 

Einfluss im aktienrechtlichen und bilanziellen Sinne verlieren. Als Konsequenz wäre die 

Fresenius AG dann nicht mehr zur Vollkonsolidierung der Gesellschaft berechtigt. Da-

mit wäre die Fresenius AG von der Verwässerung der Stimmrechte infolge der Um-

wandlung von Vorzugsaktien in einer qualitativ anderen Weise betroffen als die übrigen 

Stammaktionäre der Gesellschaft. Denn nur sie würde eine Position verlieren, die ihr 

gegenwärtig einen herrschenden Einfluss vermittelt. Insofern stellen auch mögliche po-

sitive Kurseffekte und der entfallende Dividendenvorzug der umgewandelten Vorzugs-

aktien keinen hinreichenden Ausgleich dar, zumal die Fresenius AG derzeitig nicht be-

absichtigt, ihre Beteiligungsposition abzubauen und dadurch einen Kursgewinn zu reali-

sieren.  

Vor dem Hintergrund dieser konzernrechtlichen Situation ist es nach Aussage der Frese-

nius AG für diese nur dann akzeptabel, für das geplante Umwandlungsprogramm zu vo-

tieren, wenn sie weiterhin zur Ausübung eines herrschenden Einflusses und zur Voll-

konsolidierung der Gesellschaft in der Lage ist. Dies ist in der Rechtsform einer KGaA 

möglich, in der die Fresenius AG einen herrschenden Einfluss auf die persönlich haften-
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de Gesellschafterin ausübt. Hierdurch bleibt für die Fresenius AG auch die Möglichkeit 

zur Konsolidierung der Fresenius Medical Care erhalten.  

Für die Fresenius AG ist die Beibehaltung des herrschenden Einflusses auf die FMC AG 

ein wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie. Die gemeinnützige Else Kröner-

Fresenius-Stiftung, der die Beteiligung an der Fresenius-Firmengruppe von Todes wegen 

zugewendet wurde und die die Mehrheit der Stammaktien an der Fresenius AG hält, und 

die Fresenius AG selbst fühlen sich der testamentarischen Verfügung der Stifterin ver-

pflichtet, nach der die Unternehmen der Fresenius Firmengruppe möglichst als Ganzes 

erhalten bleiben und fortgeführt werden sollen. Da das von Fresenius Medical Care be-

triebene Dialyse-Geschäft bereits zum Zeitpunkt der testamentarischen Verfügung der 

Stifterin eine wesentliche Unternehmenssparte von Fresenius war, soll es weiterhin inte-

graler Bestandteil der Fresenius-Gruppe bleiben. Insbesondere die Else Kröner-

Fresenius-Stiftung als Inhaberin der Mehrheit der Stammaktien an der Fresenius AG ist 

aus dem genannten Grund daran interessiert, dass die Fresenius AG weiterhin einen be-

herrschenden Einfluss auf die Gesellschaft ausüben kann, so dass auf diese Weise dem 

Wunsch der Stifterin nach dem „Erhalt als Ganzes“ Rechnung getragen wird. 

 

4.2.2 Interessen der außenstehenden Aktionäre 

Durch den beabsichtigten Formwechsel von einer AG in eine KGaA ändert sich die 

Rechtsstellung der Aktionäre und ihre Interessen werden berührt. Solche Änderungen 

sind insbesondere für die außenstehenden Aktionäre, d.h. für alle Aktionäre außer der 

Fresenius AG, von Bedeutung. Die Änderungen werden im Einzelnen unter der Über-

schrift „8. Die künftige Beteiligung der Aktionäre an der Fresenius Medical Care AG & 

Co. KGaA“ dargestellt und erläutert. Die wesentlichste nachteilige Änderung für die au-

ßenstehenden Aktionäre besteht aus Sicht des Vorstands darin, dass der Aufsichtsrat, der 

auch unter Beteiligung der außenstehenden Aktionäre gewählt wird, in einer KGaA kei-

ne Zuständigkeit für die Bestellung und Abberufung des Managements der Gesellschaft 

hat, hier konkret für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschaf-

terin Fresenius Medical Care Management AG. Diese prinzipiell erhebliche rechtliche 

Änderung wirkt sich allerdings aufgrund der konkreten Konzernsituation in tatsächlicher 

Hinsicht nicht nachteilig aus, da die Fresenius AG derzeit in der Hauptversammlung die 

Stimmrechtsmehrheit hat und unabhängig von dem Wahlverhalten der außenstehenden 

Aktionäre den Aufsichtsrat bestimmen kann. An dieser Situation hätte sich nach Über-

zeugung des Vorstands auf absehbare Zeit auch nichts geändert.  
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Daneben hat der Vorstand darauf hingewirkt, dass durch eine entsprechende Ausgestal-

tung der Satzungen der KGaA und ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin nahezu 

gleichlaufende Standards der Corporate Governance und Transparenz zur bisherigen Ge-

sellschaftsstruktur erreicht. werden. Die weiteren mit dem Formwechsel verbundenen 

Veränderungen für die Aktionäre werden im Einzelnen unter der Überschrift „8. Die 

künftige Beteiligung der Aktionäre an der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA“ 

dargestellt und erläutert. 

 

4.2.3 Einfluss des Formwechsels auf den Börsenkurs 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Formwechsel einer AG in eine KGaA für 

sich genommen negative Auswirkungen auf den Börsenkurs hat. Dies kann zum einen 

daran liegen, dass die KGaA eine dem Kapitalmarkt weniger vertraute und komplexere 

Organisationsverfassung aufweist. Zum anderen könnte der mangelnde Einfluss der 

Kommanditaktionäre auf die Besetzung des Managements die Kursphantasie begrenzen. 

Bei einer KGaA kann daher, auch wenn andere Unternehmen wie die Henkel KGaA und 

die Merck KGaA in dieser Rechtsform seit langer Zeit erfolgreich am Kapitalmarkt ver-

treten sind, ein rechtsformbedingter Kursabschlag grundsätzlich nicht ausgeschlossen 

werden.  

Im konkreten Fall des Formwechsels der FMC AG in eine KGaA sprechen gute Gründe 

dafür, dass der beschriebene potentielle rechtsformbedingte Kursabschlag entweder 

nicht auftritt oder aber mittelfristig kompensiert werden kann. Zum einen stellt die im 

Umwandlungsbeschluss vorgeschlagene konkrete Ausgestaltung der KGaA nahezu 

gleichlaufende Standards der Corporate Governance und Transparenz zur bisherigen Ge-

sellschaftsstruktur sicher. Zudem werden die Aktionäre der Gesellschaft durch deren 

Formwechsel nicht in ihren tatsächlich bestehenden Einflussmöglichkeiten berührt, ins-

besondere da auch in der bestehenden FMC AG aufgrund der festen Mehrheitsposition 

der Fresenius AG ein Einfluss der außenstehenden Aktionäre auf die Geschäfts- und 

Personalpolitik und eine Übernahme der Gesellschaft gegen den Willen der Fresenius 

AG nicht in Betracht kamen. Entscheidend dürfte allerdings sein, dass der Formwechsel 

nicht eine isolierte Maßnahme darstellt. Vielmehr ist für die Kapitalmarktakzeptanz 

wichtig, dass durch den Formwechsel die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammak-

tien ermöglicht wird, was einen erhöhten Freefloat der Stammaktien und damit eine ge-

festigte DAX-Position und voraussichtlich eine Erhöhung der Liquidität der Stammakti-
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en zur Folge hätte. Dies ist insgesamt mit einer erheblichen Verbesserung der Kapital-

struktur der Gesellschaft verbunden.  

Der Vorstand ist daher zuversichtlich, dass der Kapitalmarkt den Rechtsformwechsel als 

notwendigen Teil einer Gesamttransaktion ansehen und insgesamt honorieren wird, was 

sich mittelfristig auch positiv im Börsenkurs der Stammaktien niederschlagen dürfte. 

Auch der Kursverlauf seit dem Tag, an dem die Gesamttransaktion bekannt gegeben 

wurde, zeigt eine positive Reaktion des Kapitalmarktes. Die Gesellschaft beabsichtigt, 

durch geeignete Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Investor Relations und Öf-

fentlichkeitsarbeit, die Kapitalmarktakzeptanz der Gesamttransaktion zu fördern. 

 

4.2.4 Vorteile der Gesamttransaktion für die Gesellschaft und ihre Aktionäre 

Die gegenwärtige Kapitalstruktur der Gesellschaft ist durch eine relativ knappe Mehr-

heit der Fresenius AG bei den stimmberechtigten Stammaktien gekennzeichnet. Dies be-

deutet, dass eine weitere Eigenkapitalfinanzierung durch Begebung neuer Stammaktien 

faktisch ausgeschlossen ist, solange die Fresenius AG zur Aufgabe ihrer Stimmrechts-

mehrheit nicht willens und zur quotengleichen Teilnahme an Kapitalerhöhungen nicht 

bereit oder nicht in der Lage ist. Damit ist die Gesellschaft bei der Eigenkapitalbeschaf-

fung im Regelfall auf die Begebung der weniger attraktiven Vorzugsaktien angewiesen. 

Durch den Formwechsel in die KGaA entfällt dieser begrenzende Faktor, da eine Ver-

wässerung bei den Stammaktien (bis zu der in Abschnitt 8.2.1 beschriebenen Grenze) 

für die Fresenius AG nicht mehr zu einem Verlust des herrschenden Einflusses über die 

Gesellschaft führt und damit für die Fresenius AG akzeptabel wird. Insofern stellt aus 

der Sicht der Gesellschaft der Formwechsel eine notwendige Voraussetzung nicht nur 

dafür dar, dass die durch die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien erreichba-

ren Vorteile realisiert werden können, sondern auch für jede andere Schaffung von neu-

en Stammaktien, beispielsweise im Rahmen zukünftiger Kapitalerhöhungen.  

Unter Berücksichtigung der bestehenden Rechte der Aktionäre sind Vorstand und Auf-

sichtsrat davon überzeugt, dass bereits der Formwechsel für sich, aber insbesondere 

auch die Kombination beider Maßnahmen, d.h. der Formwechsel zusammen mit der 

Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien, zu einer Vergrößerung des finanziellen und 

operativen Handlungsspielraums führt. Diese erhöhte Flexibilität ermöglicht es der Ge-

sellschaft, ihre klar formulierten langfristigen Wachstumsziele und -strategien zu ver-

wirklichen und somit langfristig den Unternehmenswert weiter zu steigern (Shareholder 
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Value). Jüngstes Beispiel für diese Wachstumsstrategie ist der angekündigte Erwerb der 

Renal Care Group, Inc., Nashville/Tennessee, U.S.A. Durch diesen Erwerb wird Frese-

nius Medical Care seine Stellung als der weltweit führende vertikal integrierte Anbieter 

von Dialysedienstleistungen und -produkten weiter festigen. Für die angestrebte Vergrö-

ßerung des zukünftigen finanziellen und operativen Handlungsspielraums sprechen im 

Wesentlichen die folgenden Erwägungen: 

• Schaffung einer attraktiveren Kapitalstruktur für das Unternehmen. Die 

rechtlichen Änderungen im Rahmen der Gesamttransaktion geben dem Unter-

nehmen die strukturelle Möglichkeit zur Begebung neuer Stammaktien. Die fi-

nanziellen Konditionen möglicher zukünftiger Eigenkapitalfinanzierungen kön-

nen sich dadurch verbessern. 

• Erhöhung der Liquidität der Aktien. Die Gesamttransaktion wird zu einer Er-

höhung des Streubesitzes (Freefloat) der Stammaktien und damit voraussichtlich 

zu einer Erhöhung der Liquidität in den Stammaktien sowie zu einer Verbesse-

rung der Position der Gesellschaft im Deutschen Aktienindex (DAX) führen. 

• Beibehaltung der bisherigen Corporate Governance Standards. Der vorge-

schlagene Rechtsformwechsel der Fresenius Medical Care wird die heutigen 

Standards der Corporate Governance und Transparenz bei der FMC AG weitge-

hend wahren und fortführen.  

Im Rahmen des Formwechsels soll die Fresenius Medical Care Management AG als per-

sönlich haftende Gesellschafterin ohne Übernahme einer Kapitalbeteiligung in die Ge-

sellschaft eintreten und über ihr Management die Geschäftsführung und Vertretung der 

Gesellschaft übernehmen. Sämtliche Aktien an der Fresenius Medical Care Management 

AG werden von der Fresenius AG gehalten, die hierdurch trotz der Umwandlung der 

Vorzugsaktien in Stammaktien ihren Einfluss auf die Gesellschaft beibehalten kann. 

In rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht wird der Formwechsel die Lage der außenste-

henden Aktionäre im Wesentlichen unverändert lassen. Die derzeitige Situation bei der 

Gesellschaft ist dadurch geprägt, dass die Fresenius AG die Mehrheit der stimmberech-

tigten Stammaktien hält. Die restlichen Stammaktien sowie die gesamten Vorzugsaktien 

befinden sich im Streubesitz. Das bedeutet, dass bei der Gesellschaft in der derzeitigen 

Rechtsform der Aktiengesellschaft die Fresenius AG Hauptversammlungsbeschlüsse, die 

nur der einfachen Mehrheit bedürfen, jederzeit aufgrund ihrer Stimmenmehrheit von ca. 

ca. 50,8 % in der Hauptversammlung fassen kann. Dies betrifft insbesondere die Wahl 
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der Mitglieder des Aufsichtsrates und des Abschlussprüfers. Die außenstehenden Aktio-

näre haben keine Möglichkeit, gegen den Willen der Fresenius AG mittelbar über die 

Bestellung des Aufsichtsrats Einfluss auf die Bestellung des Vorstandes der Gesellschaft 

zu nehmen. Vergleicht man die bestehende faktische Einflussverteilung bei der Gesell-

schaft mit der durch den Formwechsel entstehenden strukturellen Einflussverteilung bei 

der KGaA, so ergibt sich für die außenstehenden Aktionäre insgesamt gesehen keine 

Verschlechterung ihrer Einflussposition, sondern teilweise eine Verbesserung. Dies gilt 

etwa bei der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die in der 

KGaA Aufgabe der Hauptversammlung und nicht mehr – wie in der AG grundsätzlich 

vorgesehen – Aufgabe des Aufsichtsrates ist. Auf der anderen Seite werden Einfluss-

möglichkeiten der Fresenius AG durch den Formwechsel und die Maßnahmen in dessen 

Vorfeld nicht gestärkt, sondern – insbesondere durch die Umwandlung der Vorzugsakti-

en in Stammaktien – teilweise geschwächt. Neben der Verringerung ihres prozentualen 

Anteils an den Stammaktien und damit an Einflussmöglichkeiten unterliegt die Freseni-

us AG in der Hauptversammlung der KGaA bei der Wahl des Aufsichtsrates sowie des 

Abschlussprüfers einem Stimmverbot. Dies bedeutet, dass diesbezüglich in der KGaA 

die außenstehenden Aktionäre allein entscheiden können. 

Es ist allerdings vorgesehen, dass der Vorstand den Formwechsel auch zum Handelsre-

gister anmeldet, wenn die Aktionäre die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammakti-

en ablehnen sollten oder es hierbei wegen eventueller Rechtsstreitigkeiten zu Verzöge-

rungen kommt. Dasselbe gilt im Blick auf die Beschlussvorschläge zu den Tagesord-

nungspunkten 2) und 3) der außerordentlichen Hauptversammlung, die die Anpassung 

der bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und die Neuschaffung von Geneh-

migtem Kapital betreffen. Denn bereits der Formwechsel für sich ist im Interesse der 

Gesellschaft, da er mittel- und langfristig die Schaffung einer attraktiveren Kapitalstruk-

tur für das Unternehmen ermöglicht. Die sich dann ergebenden Folgen für die Rechte 

der Aktionäre sind in diesem Umwandlungsbericht in Abschnitt 10 dargestellt. 

 

4.3 Kosten des Formwechsels 

Nach der derzeitigen Schätzung werden sich die Kosten des Formwechsels in die KGaA 

insgesamt auf rund € 7,5 Mio. belaufen. Diese Schätzung enthält insbesondere die Kos-

ten für die Gründungsprüfung, die erforderlichen Veröffentlichungen (in Deutschland 

und in den USA), die außerordentliche Hauptversammlung vom 30. August 2005, die 

gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre vom 30. und gegebenenfalls 31 August 
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2005, die Notar- und Gerichtskosten, die Kosten für die Börsenzulassung aller Aktien 

der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Erstellung und Prüfung sowie den 

Druck eines Börsenzulassungsprospekts, und die Kosten externer Berater (insbesondere 

der beauftragen Investmentbanken sowie der Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland und den USA).  

Die hier aufgeführten Kosten umfassen nicht die Kosten der Umwandlung der Vorzugs- 

und Stammaktien. Diese Kosten werden auf weitere rund €4,5 Mio. geschätzt. Diese 

Schätzung enthält insbesondere die Kosten für die erforderlichen Veröffentlichungen (in 

Deutschland und in den USA) sowie die Kosten externer Berater (insbesondere der be-

auftragen Investmentbanken sowie der Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer in Deutsch-

land und den USA). 
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5. Weg des Formwechsels und Erläuterung des Formwechselbeschlusses 

5.1 Verfahren des Formwechsels  

Der Formwechsel der Gesellschaft soll im Wege der formwechselnden Umwandlung 

nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes erfolgen. Mit Eintragung des Form-

wechsels in das Handelsregister der Gesellschaft wird der Formwechsel wirksam. Die 

Gesellschaft besteht nach Eintragung in der in dem Umwandlungsbeschluss bestimmten 

Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien weiter. Die Einzelheiten des Form-

wechsels sind im Umwandlungsbeschluss, welcher der Hauptversammlung am 30. Au-

gust 2005 zur Beschlussfassung vorgelegt wird, enthalten und im Abschnitt 5.3 dieses 

Umwandlungsberichtes näher erläutert. 

 

5.2 Wesentliche rechtliche Schritte des Formwechsels 

Rechtliche Grundlage des Formwechsels ist der Umwandlungsbeschluss, welcher der 

außerordentlichen Hauptversammlung am 30. August 2005 zur Beschlussfassung vorge-

legt wird. Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses wird spätestens einen Monat vor 

der Hauptversammlung den Betriebsräten der Gesellschaft zugeleitet (vgl. § 194 Abs. 2 

UmwG). Hierdurch wird sichergestellt, dass die Arbeitnehmervertreter von der in dem 

Umwandlungsbeschluss enthaltenen Beschreibung der Folgen des Formwechsels für die 

Arbeitnehmer und ihre Vertretungen Kenntnis nehmen können.  

Zu seiner Wirksamkeit bedarf der Umwandlungsbeschluss der notariellen Beurkundung 

(§ 193 Abs. 3 Satz 1 UmwG) und einer Mehrheit von drei Vierteln des bei der Be-

schlussfassung vertretenen Grundkapitals der Gesellschaft sowie einer einfachen Mehr-

heit der abgegebenen Stimmen (§§ 240 Abs. 1 Satz 1 UmwG, 133 Abs. 1 AktG). Ferner 

bedarf der Formwechsel der Zustimmung der neu eintretenden persönlich haftenden Ge-

sellschafterin, der Fresenius Medical Care Management AG (§§ 240 Abs. 2, 221 

UmwG). Die Fresenius Medical Care Management AG übernimmt gemäß § 245 Abs. 2 

UmwG die Stellung des Gründers des Rechtsträgers neuer Rechtsform. Wirksamkeits-

voraussetzung für den Formwechsel ist ferner, dass die persönlich haftende Gesellschaf-

terin die neue Satzung der KGaA ausdrücklich genehmigt (§§ 240 Abs. 2 Satz 2, 221 

UmwG). Die Zustimmungserklärung der persönlich haftenden Gesellschafterin muss no-
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tariell beurkundet werden. Sie soll ebenfalls auf der außerordentlichen Hauptversamm-

lung am 30. August 2005 abgegeben werden. 

Nach § 197 UmwG finden auf den Formwechsel die für den Rechtsträger neuer Rechts-

form geltenden Gründungsvorschriften Anwendung, d.h. hier die für die Gründung einer 

KGaA geltenden Bestimmungen. Hierbei erfolgt die Kapitalaufbringung im Wege der 

Umwandlung selbst; eine Zahlung an die Gesellschaft oder sonstige Einlage in das Ge-

sellschaftsvermögen müssen die Aktionäre nicht erbringen. Dies bedeutet, dass der 

Gründer, hier die Fresenius Medical Care Management AG (vgl. § 245 Abs. 2 UmwG), 

einen Gründungsbericht erstellen muss, in dem über den Hergang der Umwandlung im 

Einzelnen berichtet wird (§ 32 AktG). Sodann findet eine Gründungsprüfung durch die 

Fresenius Medical Care Management AG als persönlich haftende Gesellschafterin und 

den Aufsichtsrat der Gesellschaft statt sowie eine zusätzliche Prüfung durch einen ex-

ternen Prüfer (§ 33 AktG). Die hierüber zu erstellenden Prüfberichte sowie der Grün-

dungsbericht werden zusammen mit der Anmeldung des Formwechsels beim Handelsre-

gister eingereicht.  

Nach Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschaft und Durchführung der 

Gründungsprüfung wird der Vorstand den Formwechsel zum Handelsregister der Gesell-

schaft anmelden. Die Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat sehen vor, 

dass die Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels, die in Abschnitt 7 näher beschrie-

ben sind, zuvor in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen werden sollen. Der 

Vorstand wird den Formwechsel in diesem Fall so zum Handelsregister anmelden, dass 

der Formwechsel unmittelbar im Anschluss an diese Maßnahmen eingetragen werden 

wird. Sollte dagegen eine Beschlussfassung über die Maßnahmen im Vorfeld des Form-

wechsels nicht erfolgen, weil etwa die Beschlüsse nicht die erforderliche Mehrheit der 

Hauptversammlung oder der Sonderversammlung gefunden haben, oder sollten die Be-

schlüsse Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung sein, so kann der Vorstand 

den beschlossenen Formwechsel auch ohne vorherige Eintragung einzelner oder aller 

Maßnahmen im Vorfeld zur Eintragung in das Handelsregister anmelden. Soweit sich 

hierdurch Abweichungen von den unter den Ziffern 4 bis 9 dieses Umwandlungsberichts 

dargestellten Folgen für die Aktionäre der Gesellschaft ergeben, wird dies unter der Ü-

berschrift „10. Formwechsel ohne vorbereitende Maßnahmen“ gesondert dargestellt. 
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5.3 Erläuterung des Formwechselbeschlusses 

Der Entwurf des Formwechselbeschlusses ist unter Tagesordnungspunkt 4 Buchstabe b) 

Bestandteil der Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung der Gesell-

schaft am 30. August 2005 und als Anlage 1 zu diesem Bericht abgedruckt. Der Form-

wechselbeschluss wird wie folgt erläutert:  

 

5.3.1 Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Nach § 194 Abs. 1 Nr. 1 UmwG muss der Umwandlungsbeschluss die Rechtsform ange-

ben, die der Rechtsträger durch den Formwechsel erlangen soll. Dementsprechend sieht 

Ziffer 1 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses vor, dass die Gesellschaft im Wege 

des Formwechsels nach den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes in eine Komman-

ditgesellschaft auf Aktien (KGaA) umgewandelt wird.  

Nach § 202 UmwG wird der Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der KGaA 

mit Eintragung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister des Amtsgerichts 

Hof an der Saale wirksam. Die Gesellschaft besteht mit der Eintragung in der Rechts-

form der KGaA weiter. Es ändert sich durch den Formwechsel nur die Rechtsform 

(Prinzip der Diskontinuität der Rechtsordnung), nicht aber die Identität der Gesellschaft 

(Prinzip der Identität des Rechtsträgers). Der Rechtsträger neuer Rechtsform erhält auf-

grund der Änderung der Rechtsform eine neue Firma (siehe dazu Abschnitt 5.3.2) sowie 

eine neue Satzung (siehe dazu Abschnitt 5.3.6). Die Rechtsverhältnisse, welche zwi-

schen der Gesellschaft und Dritten bestehen, bleiben hingegen unverändert; ein „Über-

gang“ des Vermögens der Gesellschaft findet nicht statt. Soweit öffentliche Register 

durch die Änderung der Firma (siehe dazu Abschnitt Ziffer 5.3.2) unrichtig werden, 

werden sie auf Antrag des Rechtsträgers neuer Rechtsform berichtigt. Die Organstellung 

des Vorstandes endet, die des Aufsichtsrates bleibt allerdings bestehen (siehe zur Organ-

stellung des Aufsichtsrats Abschnitt 8.2.2).  

Die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder bestehen zwar nach Wirksamwerden des 

Formwechsels fort; die Vorstandsmitglieder haben jedoch ihr Einverständnis damit er-

klärt, dass die Dienstverträge einvernehmlich ohne Abfindungszahlungen aufgehoben 

werden. Die Vorstandsmitglieder werden, vorbehaltlich der gesellschaftsrechtlichen Zu-

ständigkeit des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care Management AG, mit Wirk-

samwerden des Formwechsels ausschließlich Vorstandsmitglieder der persönlich haften-
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den Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management AG sein (siehe dazu Ab-

schnitt 8.2.2) und mit dieser neue Dienstverträge gleichen Inhalts abschließen. Im Er-

gebnis werden damit die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder unter Beibehaltung der 

Konditionen auf die Fresenius Medical Care Management AG übergeleitet.  

Die Unterschiede zwischen der Rechtsform der AG und der Rechtsform der KGaA und 

die damit verbundenen Auswirkungen für die Aktionäre sind in Abschnitt 8 dargestellt. 

Die steuerlichen Auswirkungen für die Gesellschaft und ihre Aktionäre werden in Ab-

schnitt 6 erläutert. 

 

5.3.2 Die Firma des Rechtsträgers neuer Rechtsform 

Nach § 194 Abs. 1 Nr. 2 UmwG muss der Umwandlungsbeschluss die Firma des Rechts-

trägers neuer Rechtsform enthalten. Dementsprechend sieht Ziffer 2 des Entwurfs des 

Formwechselbeschlusses vor, dass der Rechtsträger neuer Rechtsform die Firma „Frese-

nius Medical Care AG & Co. KGaA“ führen soll. Die einzige Änderung, welche die 

Firma des Rechtsträgers neuer Rechtsform im Vergleich zur bisherigen Firma erfährt, ist 

die Anpassung an die mit Eintragung des Formwechsels wirksam werdende Änderung 

der Rechtsform. Der Rechtsformzusatz enthält nicht nur einen Hinweis auf den Rechts-

träger neuer Rechtsform, nämlich die „KGaA“, sondern insgesamt den Zusatz „AG & 

Co. KGaA“. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass mit der Fresenius Me-

dical Care Management AG eine juristische Person alleinige persönlich haftende Gesell-

schafterin des Rechtsträgers neuer Rechtsform werden soll. Das Aktiengesetz sieht für 

diese Fälle in § 279 Abs. 2 vor, dass die Firma eine Bezeichnung enthalten muss, welche 

die Haftungsbeschränkung des persönlich haftenden Gesellschafters kennzeichnet. Dies 

erfolgt üblicherweise durch den Zusatz „AG & Co.“. 

 

5.3.3 Beteiligung der Aktionäre an dem Rechtsträger neuer Rechtsform 

In Ziffer 3 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses wird in Umsetzung der Vorgabe 

in § 194 Abs. 1 Nr. 3 UmwG dargelegt, wie die Aktionäre der Gesellschaft an dem 

Rechtsträger neuer Rechtsform nach den für diesen geltenden Vorschriften beteiligt sein 

werden. Es wird bestimmt, dass sich durch den Formwechsel das Grundkapital der Ge-

sellschaft in Höhe von € 246.924.300,80 nicht ändert, sondern vielmehr zum Grundkapi-
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tal des Rechtsträgers neuer Rechtsform wird. Die Personen und Gesellschaften, die zum 

Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister Aktionäre der FMC 

AG sind, werden Aktionäre (sog. Kommanditaktionäre) der Fresenius Medical Care AG 

& Co. KGaA (im Folgenden auch „FMC AG & Co. KGaA“). Sie werden in demselben 

Umfang und mit derselben Anzahl an Stamm- bzw. Vorzugsaktien an der FMC AG & 

Co. KGaA beteiligt, wie sie vor Wirksamwerden des Formwechsels an der FMC AG be-

teiligt waren (Prinzip der Kontinuität der Anteilsinhaber). Dies bedeutet zum einen, dass 

sich der verhältnismäßige Anteil, den eine nennwertlose Stückaktie am Grundkapital 

repräsentiert, nicht verändert. Zum anderen erhalten die Stammaktionäre dieselbe An-

zahl stimmberechtigter Stammaktien, die sie vor Wirksamwerden des Formwechsels an 

der FMC AG gehalten haben und die Vorzugsaktionäre erhalten dieselbe Anzahl stimm-

rechtsloser Vorzugsaktien, die sie vor Wirksamwerden des Formwechsels an der FMC 

AG gehalten haben. Gemäß § 202 Abs. 1 Nr. 2 UmwG bestehen Rechte, die Dritte an 

den Aktien haben (wie etwa Pfandrechte), an den an die Stelle dieser Aktien tretenden 

Kommanditaktien weiter; eine Neubestellung solcher Rechte Dritter ist nicht erforder-

lich.  

 

5.3.4 Eintritt des Komplementärs Fresenius Medical Care Management AG 

Gemäß § 194 Abs. 1 Nr. 4 UmwG muss der Formwechselbeschluss bestimmen, inwie-

weit dem beitretenden persönlich haftenden Gesellschafter Anteile oder Mitgliedschaf-

ten am Rechtsträger neuer Rechtsform eingeräumt werden sollen. Ziffer 4 des Entwurfs 

des Formwechselbeschlusses bestimmt hierzu, dass als persönlich haftender Gesellschaf-

ter die Fresenius Medical Care Management AG beitreten soll. Buchstabe c) des Tages-

ordnungspunktes 4 der Hauptversammlung, unter dem über den Formwechsel abge-

stimmt werden soll, sieht vor, dass die Fresenius Medical Care Management AG ihre 

Zustimmung zu diesem Beitritt als persönlich haftende Gesellschafterin erklärt und die 

Satzung der FMC AG & Co. KGaA genehmigt. Ferner wird unter Ziffer 4 des Entwurfes 

des Formwechselbeschlusses gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Kapitalanteil festge-

legt, den die Fresenius Medical Care Management AG im Zuge des Formwechsels im 

Rechtsträger neuer Rechtsform erhält: Es wird festgesetzt, dass die Fresenius Medical 

Care Management AG keine Kapitalbeteiligung übernehmen und daher auch nicht am 

Vermögen und nicht am Gewinn und Verlust der FMC AG & Co. KGaA beteiligt sein 

wird. Dies bedeutet, dass die Fresenius Medical Care Management AG beim Eintritt in 

die Gesellschaft keine Einlage zu leisten hat; dafür hat sie allerdings auch kein Gewinn-

bezugsrecht. Dies ist eine Regelung, die für persönlich haftende Gesellschafter üblich 



 53 

ist, die ausschließlich Managementfunktionen wahrnehmen. Für die Aktionäre ergibt 

sich hieraus umgekehrt, dass ihr Dividendenbezugsrecht durch den Beitritt der Fresenius 

Medical Care Management AG zur Gesellschaft nicht verwässert oder in anderer Weise 

beeinträchtigt wird.  

Die Rechte und Pflichten der persönlich haftenden Gesellschafterin sind im Abschnitt 

8.2.1 dargelegt; im Abschnitt 8.2.2 werden die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnis-

se der Fresenius Medical Care Management AG erläutert.  

 

5.3.5 Sonderrechte 

Der Entwurf des Formwechselbeschlusses beschreibt unter Ziffer 5, welche Rechte den 

Anteilsinhabern und den Inhabern besonderer Rechte gewährt werden, d.h. den Inhabern 

von Vorzugsaktien sowie den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen und Aktien-

optionen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen im Rechtsträger neuer Rechtsform. 

Damit wird den Vorgaben in § 194 Abs. 1 Nr. 5 sowie §§ 204, 23 UmwG entsprochen. 

Hinsichtlich der stimmrechtslosen Vorzugsaktien wird klargestellt, dass die Inhaber 

stimmrechtsloser Vorzugsaktien dieselben Rechte erhalten, die sie auch in der FMC AG 

haben. Dies bedeutet, dass auf stimmrechtslose Vorzugsaktien aus dem jährlichen Bi-

lanzgewinn eine um € 0,06 höhere Dividende als auf die stimmberechtigten Stammakti-

en entfällt, mindestens jedoch eine Dividende von € 0,12. Reicht der Bilanzgewinn eines 

oder mehrerer Geschäftsjahre nicht zur Ausschüttung von € 0,12 je stimmrechtsloser 

Vorzugsaktie aus, so werden die fehlenden Beträge ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn 

der folgenden Geschäftsjahre nachgezahlt, und zwar nach Verteilung der Mindestdivi-

dende auf die stimmrechtslosen Vorzugsaktien für diese Geschäftsjahre und vor der Ver-

teilung einer Dividende auf die stimmberechtigten Stammaktien. Das Nachzahlungsrecht 

ist Bestandteil des Gewinnanteils desjenigen Geschäftsjahres, aus dessen Bilanzgewinn 

die Nachzahlung auf die stimmrechtslosen Vorzugsaktien geleistet wird. Eine entspre-

chende Regelung bezüglich der Ausstattung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien und 

des Dividendenvorzugs wird in § 19 der Satzung der FMC AG & Co. KGaA aufgenom-

men.  

Die im Vorfeld des Formwechsels beabsichtigte Anpassung der Mitarbeiterbeteiligungs-

programme im Zusammenhang mit der geplanten Umwandlung von Vorzugsaktien in 

Stammaktien wird im Abschnitt 7.3 beschrieben. Im Entwurf des Formwechselbeschlus-
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ses wird bestimmt, dass die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und Aktienopti-

onen aus den Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen der Jahre 1996, 1998 und 2001 keine 

Veränderung ihrer Rechtsposition durch den Formwechsel zu erwarten haben. Es wird 

klargestellt, dass Inhaber von Wandelschuldverschreibungen und Aktienoptionen, bei 

denen sich das Wandlungsrecht bzw. die Aktienoption auf Vorzugsaktien bzw. auf 

Stammaktien bezieht, auch im Rechtsträger neuer Rechtsform ein Wandlungsrecht bzw. 

Optionsrecht auf Vorzugsaktien bzw. Stammaktien des Rechtsträgers neuer Rechtsform 

haben werden. Zur Absicherung der Ansprüche der Inhaber von Wandelschuldverschrei-

bungen bzw. Aktienoptionen wird das in der FMC AG bereitgestellte bedingte Kapital in 

dem Rechtsträger neuer Rechtsform fortgesetzt. Zudem enthält der Umwandlungsbe-

schluss die Klarstellung, dass die Erfolgsziele, welche in den jeweiligen Mitarbeiterbe-

teiligungsprogrammen vorgesehen sind, durch den Formwechsel nicht beeinträchtigt 

werden. 

 

5.3.6 Feststellung der neuen Satzung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Nach Ziffer 6 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses wird die neue Satzung des 

Rechtsträgers neuer Rechtsform in der sich aus der Anlage 3 ergebenden Form festge-

stellt. Für die §§ 14 und 15 der Satzung ist eine abweichende Regelung vorgesehen. 

Durch das für den 1. November 2005 erwartete Inkrafttreten des Gesetzes zur Unter-

nehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts („UMAG“) wird § 123 

AktG neu geregelt. An die Stelle der Hinterlegung der Aktien wird die Anmeldung der 

Aktionäre zur Hauptversammlung mit Nachweis ihres jeweiligen Anteilsbesitzes treten. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für den mitzuteilenden Anteilsbesitz wird der Beginn des 

21. Tages vor der Hauptversammlung sein. Um diesen neuen Bestimmungen zu entspre-

chen, sollen die §§ 14 und 15 abweichend vom sonst geltenden Satzungstext festgestellt 

werden, wenn der Formwechsel erst nach Inkrafttreten der Änderungen des § 123 AktG 

zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet wird. Das Gleiche gilt, wenn die Än-

derung des § 123 AktG nach Anmeldung aber vor Eintragung des Formwechsels in das 

Handelsregister in Kraft tritt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die zur Eintragung an-

stehende Satzung der FMC AG & Co. KGaA zu jedem Zeitpunkt von der außerordentli-

chen Hauptversammlung an bis zum Inkrafttreten der Änderung des § 123 AktG dem 

geltenden Recht entspricht. Ferner gilt die Satzung der FMC AG & Co. KGaA abwei-

chend von dem sich aus Anlage 3 ergebenden Wortlaut ohne die Absätze 3 und 4 des § 4 

der Satzung als festgestellt, sofern die unter Tagesordnungspunkt 3) vorgeschlagene 

Satzungsänderung nicht bis zur Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister ih-
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rerseits in das Handelsregister eingetragen worden ist. Die Satzung des Rechtsträgers 

neuer Rechtsform ist im Abschnitt 8.2.3 erläutert. 

Aufgrund der Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels, d. h. der Umwandlung von 

Vorzugsaktien in Stammaktien sowie der Umstellung der Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramme, kann sich die Aufteilung des Grundkapitals in Stammaktien und in Vorzugsak-

tien verändern; dasselbe gilt für die genaue Festlegung der bedingten Kapitalien zur Ab-

sicherung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Auch ggf. in der Zwischenzeit ausge-

gebene Aktien aus bedingtem Kapital können die bestehenden Beträge noch verändern. 

Die genaue Aufteilung zwischen Vorzugs- und Stammaktien steht jetzt noch nicht fest 

und wird auch zum Zeitpunkt der Hauptversammlung noch nicht feststehen, da sie davon 

abhängt, in welchem Umfang die Vorzugsaktionäre bzw. die Berechtigten aus den Mit-

arbeiterbeteiligungsprogrammen von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Daher 

wird der Aufsichtsrat am Ende der Ziffer 6 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses 

ermächtigt, die im Zuge des Formwechsels festgestellte Satzung des Rechtsträgers neuer 

Rechtsform insoweit anzupassen, wie dies aufgrund der zwischenzeitlichen ggf. erfolg-

ten Ausgabe von Aktien aus bedingtem Kapital und hinsichtlich der neuen Verteilung 

von Stammaktien und Vorzugsaktien sowie der dann bestehenden Aufgliederung des be-

dingten Kapitals in Stammaktien und in Vorzugsaktien erforderlich ist. Dies umfasst 

auch die Anpassung des Betrages des Grundkapitals der FMC AG & Co. KGaA in § 4 

Abs. 2 Satz 2 der Satzung der FMC AG & Co. KGaA.  

 

5.3.7 Kein Abfindungsangebot an die Aktionäre 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe in § 250 UmwG ist bei einem Formwechsel von ei-

ner Aktiengesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien wie im vorliegenden 

Fall kein Abfindungsangebot nach § 207 UmwG abzugeben. Die Gesellschaft ist auf-

grund dieser Regelung nicht befugt, den Aktionären die Möglichkeit zu geben, im Zuge 

des Formwechsels gegen eine Abfindung aus der Gesellschaft auszuscheiden. Hierauf 

wird in Ziffer 7 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses verwiesen. 
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5.3.8 Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 

Wie in § 194 Abs. 1 Nr. 7 UmwG vorgegeben, enthält Ziffer 8 des Umwandlungsbe-

schlusses Angaben zu den Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer und ihre Ver-

tretungen. Der Entwurf des Umwandlungsbeschlusses wird spätestens einen Monat vor 

der Hauptversammlung allen Betriebsräten der Gesellschaft zugeleitet (vgl. § 194 Abs. 2 

UmwG), damit die Arbeitnehmervertreter von diesen Angaben Kenntnis nehmen kön-

nen. Aufgrund der im Abschnitt 5.3.1 beschriebenen Identität zwischen dem Rechtsträ-

ger alter und neuer Rechtsform ergeben sich durch den Formwechsel keine Auswirkun-

gen für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen. Einzelheiten hierzu werden aufgrund 

gesetzlicher Regelungen im Umwandlungsbeschluss selbst wie folgt erläutert:  

Der Formwechsel hat für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen keine Auswirkungen. 

Der reine Formwechsel bedeutet keinen Arbeitgeberwechsel; die Arbeitsverträge der 

Arbeitnehmer gelten unverändert fort. Die Direktionsbefugnisse des Arbeitgebers wer-

den nach dem Formwechsel von dem Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin, Fresenius Medical Care Management AG, ausgeübt. Änderungen ergeben sich hier-

durch für die Arbeitnehmer nicht. 

Die Zusammensetzung der Betriebsräte sowie deren Rechte und Befugnisse ändern sich 

durch den Formwechsel nicht. Alle Betriebsvereinbarungen bleiben in ihrer bisherigen 

Form unverändert bestehen. Es ergeben sich ferner keine Auswirkungen hinsichtlich der 

Unternehmensmitbestimmung. Auch die Frage tarifrechtlicher Bindungen der Gesell-

schaft und ihrer Tochtergesellschaften wird durch den Formwechsel nicht berührt. 

Aufgrund des Formwechsels sind auch keine anderweitigen Maßnahmen vorgesehen o-

der geplant, die Auswirkungen auf die Situation der Arbeitnehmer hätten. 

 

5.4 Aufsichtsrat des Rechtsträgers neuer Rechtsform  

Nach § 203 Satz 1 UmwG bleiben bei einem Formwechsel die Mitglieder des Aufsichts-

rats für den Rest ihrer Amtszeit als Aufsichtsratsmitglieder des Rechtsträgers neuer 

Rechtsform im Amt, wenn der Aufsichtsrat in dem Rechtsträger neuer Rechtsform in 

gleicher Weise gebildet und zusammengesetzt wird. Dies ist hier bei dem Formwechsel 

der FMC AG in die FMC AG & Co. KGaA der Fall.  
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Es besteht allerdings die Besonderheit, dass Herr Dr. Ulf M. Schneider, Vorstandsvor-

sitzender der Fresenius AG, nicht mehr dem Aufsichtsrat des Rechtsträgers neuer 

Rechtsform angehören wird. Er hat der Gesellschaft gegenüber die Niederlegung seines 

Aufsichtsratsmandats mit Wirkung vom Tag der Eintragung des Formwechsels in das 

Handelsregister der Gesellschaft erklärt. Herr Dr. Schneider möchte sich in seiner Funk-

tion als Vorstandsvorsitzender der Fresenius AG, die Alleinaktionärin der zukünftigen 

persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management AG ist, auf 

die Tätigkeit im Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG beschränken.  

Die rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin, der Fresenius Medical Care Management AG, sind im Abschnitt 8.2.2 dargestellt. Es 

ist geplant, den Aufsichtsrat der FMC AG & Co. KGaA nach Wirksamwerden des 

Formwechsels nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen im Wege der gerichtli-

chen Bestellung auf sechs Mitglieder zu ergänzen. Das Verfahren hierfür ist in § 104 

AktG geregelt; zuständig ist das Amtsgericht in Hof an der Saale.  

 

5.5 Bestellung des Abschlussprüfers für den Rechtsträger neuer Rechtsform 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird in Ziffer 9 des Umwandlungsbeschlusses der be-

reits unter Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Mai 

2005 bestellte Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 nochmals als solcher bestellt. 

Hierdurch soll rechtlich abgesichert werden, dass die Bestellung des Abschlussprüfers 

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Frankfurt am Main, auch nach der Eintragung des Formwechsels fortbesteht.  

 

5.6 Gründe für den Formwechsel und Alternativen  

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Gründe für den Formwechsel sind im Abschnitt 4.2 

erläutert. 

Der Vorstand hat sich im Vorfeld des Formwechsels ausführlich mit denkbaren Alterna-

tiven zu den vorgeschlagenen Maßnahmen beschäftigt. Er ist nach sorgfältiger Abwä-

gung des Für und Wider zu dem Ergebnis gekommen, dass es zu der vorgeschlagenen 
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Maßnahme keine, die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre in gleicher Weise 

berücksichtigende Alternative gibt. Im Einzelnen: 

• Keine Durchführung der Gesamttransaktion: Der Vorstand hat erwogen, von 

der Gesamttransaktion alternativlos abzusehen. Dann könnte die Gesellschaft al-

lerdings ihre mit der Gesamttransaktion verfolgten Ziele (siehe hierzu insbeson-

dere Abschnitt 4.2) nicht verwirklichen. Damit wäre der Gesellschaft zum einen 

die Möglichkeit genommen, ihre Aktiengattungen zu vereinheitlichen und damit 

zu einer attraktiveren Kapitalstruktur zu gelangen. Durch die Gesamttransaktion 

wird die strukturelle Möglichkeit zur Begebung neuer Stammaktien eröffnet und 

dadurch werden die Konditionen zukünftiger Eigenkapitalfinanzierungen verbes-

sert. Zum anderen führt die Gesamttransaktion zu einer Erhöhung des Streubesit-

zes der Stammaktien und damit voraussichtlich zu einer Erhöhung der Liquidität 

in den Stammaktien sowie zu einer Festigung der DAX Position der Gesellschaft. 

Diese für Gesellschaft und Aktionäre wichtige Folge wäre ebenfalls bei einem er-

satzlosen Verzicht entfallen. Daher bestand und besteht nach Überzeugung des 

Vorstandes nicht die Alternative, von der Gesamttransaktion vollständig abzuse-

hen. 

• Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ohne Formwechsel. Es wäre 

theoretisch denkbar, die Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels, namentlich 

die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien und die damit verbundenen 

Satzungsänderungen, ohne den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA 

durchzuführen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass die Fresenius AG durch die Er-

höhung der Zahl der stimmberechtigten Stammaktien als Folge des Umwand-

lungsvorgangs ihre Stimmrechtsmehrheit in der Hauptversammlung der Gesell-

schaft verloren hätte. Sie wäre dann nicht mehr in der Lage gewesen, den Auf-

sichtsrat der Gesellschaft zu bestimmen und dadurch mittelbar auf die Besetzung 

der Geschäftsführung der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Dies hätte zur Kon-

sequenz gehabt, dass die Fresenius AG die Ergebnisse der Gesellschaft in ihren 

Konzernabschluss nicht mehr voll hätte konsolidieren können. Aus diesem Grund 

hat die Fresenius AG signalisiert, dass sie nicht bereit ist, einer solchen isolierten 

Vereinheitlichung der Aktiengattungen zuzustimmen. Für den Vorstand hat diese 

theoretisch denkbare Alternative daher tatsächlich nicht zur Verfügung gestan-

den, weil die hierfür erforderlichen Mehrheiten in der Hauptversammlung nicht 

zu erzielen gewesen wären. 
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• Deckung des Kapitalbedarfs durch Ausgabe weiterer Vorzugsaktien. Wie im 

Abschnitt 4.2.4 dargelegt, zielt die Gesamttransaktion auch darauf ab, den zu-

künftigen Kapitalbedarf der Gesellschaft, insbesondere mit Blick auf den Erwerb 

von Unternehmen oder Unternehmensteilen, zu angemessenen Konditionen de-

cken zu können. Dies könnte theoretisch auch durch eine Ausgabe weiterer Vor-

zugsaktien geschehen. Als denkbare Alternative hat der Vorstand daher erwogen, 

ob allein weitere Vorzugsaktien ausgegeben werden können, ohne einen der übri-

gen Punkte der Gesamttransaktion, d.h. weder die Umwandlung von Vorzugsak-

tien in Stammaktien, noch den Formwechsel in eine KGaA, umzusetzen. Diese 

denkbare Alternative greift jedoch zu kurz und hätte nicht zur Verwirklichung 

sämtlicher Ziele, welche die Gesellschaft mit der Gesamttransaktion verfolgt, ge-

führt. Zum einen ist die Möglichkeit zur Ausgabe weiterer Vorzugsaktien limi-

tiert. Nach § 139 Abs. 2 AktG dürfen Vorzugsaktien nur bis zur Hälfte des 

Grundkapitals ausgegeben werden. Damit ist der weiteren Ausgabe von Vorzugs-

aktien eine klare Grenze gesetzt, die das weitere Wachstum der Gesellschaft je-

denfalls langfristig behindern würde. Zum anderen würde die alleinige Ausgabe 

von Vorzugsaktien dazu führen, dass sich die Aufteilung in Stammaktien und 

Vorzugsaktien weiter verfestigt. Es ist aber gerade das erklärte Ziel der Gesell-

schaft, zu einer Vereinheitlichung der Aktiengattungen zu gelangen, um in dem 

DAX-relevanten Wert der Stammaktien den Streubesitz und die Liquidität zu er-

höhen und damit eine Verbesserung der DAX-Position der Gesellschaft zu errei-

chen (siehe hierzu Abschnitt 4.1.3). Letztlich wären die Konditionen einer zu-

künftige Eigenkapitalfinanzierung durch die Ausgabe weiterer Vorzugsaktien 

voraussichtlich weniger attraktiv als bei der Ausgabe von Stammaktien, da der 

Markt für die Stammaktien schon jetzt über eine höhere Liquidität verfügt und 

damit erheblich aufnahmefähiger ist und sich dessen Liquidität bei Durchführung 

der Transaktion noch erhöhen dürfte. Weniger attraktive Ausgabebedingungen 

für neue Vorzugsaktien wären zudem mit einem höheren Verwässerungseffekt für 

die gegenwärtigen Stamm- und Vorzugsaktionäre verbunden.  

• Verschmelzung auf eine zu diesem Zweck von der Fresenius AG gegründete 
KGaA. Es wäre ferner denkbar gewesen, der Hauptversammlung anstelle des 

Formwechsels die Verschmelzung der Gesellschaft auf eine hierzu von der Fre-

senius AG gegründete AG & Co. KGaA vorzuschlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 UmwG). 

Die als „im Vorfeld des Formwechsels“ beschriebenen Maßnahmen (siehe hierzu 

Abschnitt 7) wären unverändert durchgeführt worden. Im Zuge der Verschmel-

zung wären die Aktionäre der Gesellschaft Aktionäre der aufnehmenden AG & 
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Co. KGaA geworden, so dass am Ende ein ähnliches Ergebnis erzielt worden wä-

re wie es mit dem Formwechsel in eine KGaA erzielt werden soll. Die Ver-

schmelzung stellt jedoch eine wesentlich aufwendigere Gestaltung dar. So hätte 

sich die Gesellschaft etwa – anders als beim Formwechsel – einer Unterneh-

menswertermittlung unterziehen müssen, um mit Blick auf die aufnehmende AG 

& Co. KGaA eine angemessene Verschmelzungswertrelation ermitteln zu kön-

nen. Darüber hinaus hätte das hierbei erzielte Ergebnis durch einen unabhängigen 

Verschmelzungsprüfer überprüft werden müssen. Beides hätte neben dem erhöh-

ten Kostenaufwand die Gesamttransaktion wesentlich verkompliziert. Dieser 

Verkomplizierung des Transaktionsprozesses hätte, verglichen mit der jetzt ge-

planten Gesamttransaktion, kein entsprechender Vorteil für die Gesellschaft oder 

ihre Aktionäre gegenüber gestanden. Deshalb hat der Vorstand auch von dieser 

Alternative abgesehen. 
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6. Operative, Bilanzielle, finanzwirtschaftliche und steuerliche Auswirkungen  

6.1 Operative und wirtschaftliche Auswirkungen  

Weder die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien noch der Formwechsel in 

eine KGaA haben Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Fresenius Medical Care. 

Auch die FMC AG & Co. KGaA wird eine Holdinggesellschaft sein; das Verhältnis zu 

den operativ tätigen Tochtergesellschaften wird sich durch den Formwechsel nicht ä-

dern. Die Auswirkungen des Formwechsels sind ausschließlich auf die Änderung der 

Kapitalstruktur und der Rechtsform beschränkt und berühren das operative Geschäft der 

Gesellschaft nicht. Die sonstigen zu erwartenden wirtschaftlichen Auswirkungen, insbe-

sondere eine Verbesserung der Möglichkeiten zukünftiger Eigenkapitalfinanzierung, 

sind in Abschnitt 4 näher beschrieben.  

 

6.2 Bilanzielle und finanzwirtschaftliche Auswirkungen 

6.2.1 Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

Die an der Umwandlung teilnehmenden Vorzugsaktionäre müssen an die FMC AG eine 

Prämie in Höhe von € 12,25 je Vorzugsaktie leisten, damit die Vorzugsaktien im Ver-

hältnis 1 : 1 in Stammaktien umgewandelt werden. Die Umwandlungsprämie wird in die 

Kapitalrücklage der Gesellschaft ergebnisneutral eingestellt (§ 272 Abs. 2 HGB). Der 

Betrag des gezeichneten Kapitals der FMC AG wird durch die Umwandlung nicht be-

rührt; die Zahl der insgesamt ausgegebenen Aktien, d.h. die Summe aus Stamm- und 

Vorzugsaktien, bleibt unverändert.  

 

6.2.2 Formwechsel 

Der Formwechsel der FMC AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien lässt das Ei-

genkapital der Gesellschaft unverändert; dies gilt insbesondere für den Betrag des ge-

zeichneten Kapitals sowie für die Kapital- und Gewinnrücklagen. 
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Zur Durchführung des Formwechsels muss weder eine Schlussbilanz noch eine Eröff-

nungsbilanz aufgestellt werden. Wegen der Fortführung der Buchwerte ist der Form-

wechsel ergebnisneutral. Die formwechselbedingten Transaktionskosten in Höhe von 

€ 7.500.000 (siehe hierzu die Ausführungen im Abschnitt 4.3) sind aufwandswirksam zu 

erfassen. Der Formwechsel kann nicht auf einen früheren Stichtag als den Tag der Ein-

tragung im Handelsregister zurückbezogen werden. 

Der Formwechsel hat keine Auswirkung auf die Konsolidierung bei der Gesellschaft und 

bei der Fresenius AG.  

Nach dem Formwechsel führen die jeweiligen Aktionäre, die ihre Beteiligung an der 

Gesellschaft bilanzieren, diese Bilanzierung ihrer Beteiligung an der FMC AG & Co. 

KGaA unverändert fort. 

 

6.3 Steuerliche Auswirkungen für die Gesellschaft 

6.3.1 Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

Bei der FMC AG ist die Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien ertragsteuerneutral. 

Die Prämienzahlung in Höhe von € 12,25 je zur Umwandlung eingereichter Vorzugsak-

tie in die Kapitalrücklage wird in dem steuerlichen Einlagenkonto ausgewiesen.  

 

6.3.2 Formwechsel  

Ertragsteuern 

Der Formwechsel führt mangels einer Vermögensübertragung und einer umwandlungs-

steuerrechtlichen Sonderregelung nicht zu einer Gewinnrealisierung bei der Gesell-

schaft, so dass Steuerneutralität gewährleistet ist.  

Da im Zuge des Formwechsels die bisherigen Aktionäre Kommanditaktionäre werden 

und nicht in die Stellung eines persönlich haftenden Gesellschafters eintreten, findet 

kein steuerlicher Systemwechsel von einer Kapital- in eine Personengesellschaft statt. 

Eine unter Umständen steuerverschärfende analoge Anwendung der §§ 14, 18 UmwStG 

scheidet aus. 
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Verkehrssteuern 

Bei dem Formwechsel der FMC AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien liegt 

mangels Vermögensübertragung keine umsatzsteuerbare Leistung vor. Der Formwechsel 

unterliegt somit nicht der Umsatzsteuer.  

Die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien und der sich daran anschließende 

Formwechsel der FMC AG in die FMC AG & Co. KGaA können dazu führen, dass die 

zwischen der Fresenius AG und der FMC AG bestehende umsatzsteuerrechtliche Organ-

schaft nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Aus einer eventuellen Beendigung der 

umsatzsteuerlichen Organschaft sollten sich jedoch keine wesentlichen umsatzsteuer-

rechtlichen Konsequenzen ergeben.  

Der Formwechsel löst mangels eines Rechtsträgerwechsels keine Grunderwerbsteuer 

aus.  

 

6.4 Steuerliche Auswirkungen für die Aktionäre 

Die nachfolgende Darstellung der steuerlichen Auswirkungen des Formwechsels für die 

Aktionäre gibt lediglich einen Überblick und berücksichtigt nicht die Umstände des ein-

zelnen Aktionärs. Sie beschränkt sich zudem auf die steuerliche Situation nach deut-

schem Recht. Steuerliche Auswirkungen auf die Aktionäre nach ausländischem Steuer-

recht sowie den anwendbaren Doppelbesteuerungsabkommen werden nur für Aktionäre 

erläutert, die dem US-Steuerrecht unterliegen. Die nachfolgende Darstellung ersetzt 

nicht eine die persönlichen Verhältnisse des einzelnen Aktionärs berücksichtigende 

steuerliche Beratung. Allen Aktionären wird empfohlen, sich steuerlich beraten zu las-

sen. Dies gilt insbesondere für im Ausland ansässige bzw. ausländischem Steuerrecht 

unterliegende Aktionäre. 

 

6.4.1 Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

Besteuerung nach deutschem Steuerrecht 

Die Finanzverwaltung vertritt zu Aktien, die im steuerlichen Privatvermögen gehalten 

werden und bei denen die Veräußerungsfrist von einem Jahr noch nicht abgelaufen ist 
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(§ 23 EStG), die Auffassung, dass die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien ledig-

lich eine Modifikation der bestehenden Mitgliedschaftsrechte der Aktionäre zur Folge 

hat. Insbesondere ist nach Ansicht der Finanzverwaltung die Umwandlung der Vorzugs- 

in Stammaktien nicht als Tausch anzusehen und gilt daher weder als eine Veräußerung 

der Vorzugsaktien noch als eine Anschaffung der Stammaktien. Für Aktionäre mit unbe-

schränkter Steuerpflicht in Deutschland stellt somit die Umwandlung der Vorzugs- in 

Stammaktien innerhalb der Veräußerungsfrist kein steuerpflichtiges privates Veräuße-

rungsgeschäft im Sinne des § 23 EStG dar. Die vom Aktionär zu zahlende Umwand-

lungsprämie wird steuerrechtlich als nachträgliche Anschaffungskosten der Aktien ge-

wertet. Für Aktionäre, die in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, 

kommt die Besteuerung eines privaten Veräußerungsgeschäftes in Deutschland generell 

nicht in Betracht.  

Ist die Veräußerungsfrist für im Privatvermögen gehaltene Aktien bereits abgelaufen, 

ergeben sich generell aus der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien keine 

steuerlichen Auswirkungen für den Aktionär. Es beginnt auch keine neue Veräußerungs-

frist zu laufen. 

Da die Finanzverwaltung im Rahmen des § 23 EStG bei der Umwandlung von Vorzugs- 

in Stammaktien ein Tauschgeschäft verneint, führt die Umwandlung bei im steuerlichen 

Privatvermögen gehaltenen Vorzugsaktien, die eine wesentliche Beteiligung im Sinne 

des § 17 EStG (unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 1%) darstellen, 

ebenfalls nicht zur Annahme eines Tauschgeschäfts. Daher wird auch in diesen Fällen 

durch die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien kein steuerpflichtiger Vor-

gang ausgelöst. Die vom Aktionär zu zahlende Umwandlungsprämie wird steuerrecht-

lich als nachträgliche Anschaffungskosten für die Aktien behandelt. 

Auch bei im Betriebsvermögen gehaltenen Vorzugsaktien führt die Umwandlung in 

Stammaktien mangels Tauschgeschäfts (s.o.) nicht zu einem steuerpflichtigen Vorgang. 

Die vom Aktionär zu zahlende Umwandlungsprämie wird steuerrechtlich als nachträgli-

che Anschaffungskosten für die Aktien behandelt.  

Besteuerung nach US-Steuerrecht  

Für Aktionäre, die dem US-Steuerrecht unterliegen, sollte der Umtausch von Vorzugsak-

tien der FMC AG in Stammaktien der FMC AG nach US-Steuerrecht grundsätzlich ei-

nen nicht steuerpflichtigen Aktientausch darstellen, da sie keine weitere Gegenleistung 

erhalten. Ein US-amerikanischer Aktionär, der eine Beteiligung von mehr als 5 % an der 
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FMC AG hält, müsste jedoch eine sog. „Gewinnanerkennungsvereinbarung“ (gain re-

cognition agreement) mit dem Internal Revenue Service (IRS) abschließen, die bei den 

U.S.-amerikanischen Steuerbehörden als Voraussetzung für die Steuerfreiheit vorgelegt 

werden muss. 

 

6.4.2 Formwechsel 

Besteuerung nach deutschem Steuerrecht 

Für Aktionäre mit unbeschränkter Steuerpflicht in Deutschland stellt der Formwechsel 

der FMC AG in eine KGaA keinen Veräußerungsvorgang dar, so dass auf Ebene der Ak-

tionäre kein steuerpflichtiger Gewinn realisiert wird. 

Besteuerung nach US-Steuerrecht  

Für Aktionäre, die dem US-Steuerrecht unterliegen, sollte der Formwechsel der FMC 

AG in eine KGaA nach US-Steuerrecht grundsätzlich einen nicht steuerpflichtigen Akti-

entausch darstellen, da sie keine weitere Gegenleistung erhalten. Ein US-amerikanischer 

Aktionär, der eine Beteiligung von mehr als 5 % an der FMC AG hält, müsste jedoch ei-

ne sog. „Gewinnanerkennungsvereinbarung“ (gain recognition agreement) mit dem In-

ternal Revenue Service (IRS) abschließen, die bei den U.S.-amerikanischen Steuerbe-

hörden als Voraussetzung für die Steuerfreiheit vorgelegt werden muss. 
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7. Erläuterung der Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels 

7.1 Allgemeine Erläuterungen zu den Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels 

In der Hauptversammlung, die über die Umwandlung der Gesellschaft in eine KGaA 

entscheiden soll, stehen darüber hinaus bestimmte Maßnahmen zur Abstimmung, die 

gemeinsam mit dem Formwechsel der Festigung der Position der Gesellschaft im deut-

schen Aktienindex (DAX) dienen sollen.. Diese Maßnahmen sollen im Fall entsprechen-

der Beschlussfassung noch vor der Eintragung des Formwechsels im Handelsregister der 

Gesellschaft durchgeführt werden, also noch in der Zeit, in der die Gesellschaft als Ak-

tiengesellschaft besteht („Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels“). Sollte eine Be-

schlussfassung über einzelne oder alle Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels dage-

gen nicht erfolgen oder sollten die Beschlüsse Gegenstand einer gerichtlichen Auseinan-

dersetzung sein, ist vorgesehen, dass der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats den Formwechsel auch ohne vorherige Durchführung dieser Maßnahmen 

zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft anmeldet. Soweit sich hierdurch 

Abweichungen von den unter den Ziffern 4 bis 9 dieses Umwandlungsberichts darge-

stellten Folgen für die Aktionäre der Gesellschaft ergeben, wird dies unter der Über-

schrift „10. Formwechsel ohne Maßnahmen im Vorfeld“ gesondert dargestellt. 

Bei den Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels handelt es sich zunächst um eine 

möglichst weitgehende Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien. Durch diese 

Umwandlung soll die Zahl der Stammaktien und damit der Streubesitz (Freefloat) in 

dieser Aktiengattung deutlich erhöht werden. Nach den einschlägigen Regeln der Deut-

sche Börse AG hinsichtlich der Indexgewichtung würde eine Erhöhung der Zahl der sich 

im Streubesitz befindlichen Stammaktien zu einer Festigung der DAX-Position der Ge-

sellschaft führen. Einzelheiten dazu sind im Abschnitt 4.2 beschrieben. 

Nach einer weitgehenden Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien wird die 

Gattung der Vorzugsaktien nur noch ein geringes Volumen haben. Insoweit ist nahe lie-

gend, dass sich der Börsenkurs der Vorzugsaktien aufgrund der dann geringeren Liquidi-

tät dieser Aktien nachteilig entwickeln wird und die Investition in Vorzugsaktien an Att-

raktivität verliert.  

Die Gesellschaft hat aus verschiedenen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen Wandel-

schuldverschreibungen bzw. Aktienoptionen an Mitarbeiter und Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands oder der Ge-
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schäftsführungen von verbundenen Unternehmen (nachfolgend gemeinsam „Berechtigte 

der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme“) ausgegeben, die unter bestimmten Umständen 

zum Bezug von Vorzugsaktien berechtigen. Angesichts der geplanten Verringerung der 

Anzahl der Vorzugsaktien und der damit verbundenen geringeren Attraktivität der Akti-

en dieser Gattung ist es nicht mehr sachgerecht, dass die Wandelschuldverschreibungen 

bzw. Aktienoptionen zum Bezug von Vorzugsaktien berechtigen. Zudem ist nach der 

Umwandlung der Vorzugsaktien voraussichtlich der Kurs der Stammaktien der wesentli-

che Indikator für den Unternehmenserfolg der Gesellschaft. Daher soll den Berechtigten 

der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme angeboten werden, ihre jeweiligen Wandel-

schuldverschreibungen oder Aktienoptionen derart umzuwandeln, dass diese in Zukunft 

zum Bezug von Stammaktien berechtigen. Entsprechend der Zahl der derart umgewan-

delten Wandelschuldverschreibungen oder Aktienoptionen wäre daraufhin das in § 4 

Abs. 5 bis 7 der Satzung der Gesellschaft geregelte bedingte Kapital anzupassen. 

Vor dem Hintergrund der geplanten Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien 

sind auch die genehmigten Kapitalien der Gesellschaft, die in § 4 Abs. 3 und 4  der Sat-

zung der Gesellschaft geregelt sind und sich auf die Ausgabe von Vorzugsaktien bezie-

hen, zukünftig nicht mehr sachgerecht. Daher sollen die genehmigten Kapitalien dahin-

gehend geändert werden, dass sie sich auch auf die Ausgabe von Stammaktien beziehen.  

 

7.2 Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

7.2.1 Gegenstand und Technik der Umwandlung 

Im Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat ist vorgesehen, dass sämtlichen 

Vorzugsaktionären der Gesellschaft angeboten werden soll, ihre Vorzugsaktien jeweils 

im Verhältnis 1 : 1 in Stammaktien der Gesellschaft umzuwandeln. Diese Umwandlung 

wird unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass die Vorzugsaktionäre für jede der-

art umzuwandelnde Vorzugsaktie einen Betrag in Höhe von € 12,25 als Umwandlungs-

prämie auf das von der Gesellschaft zu benennende Konto einzahlen.  

Technisch wird die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien durchgeführt, in-

dem der jeweilige Vorzug für die von den Vorzugsaktionären zur Umwandlung angebo-

tenen Vorzugsaktien aufgehoben wird. Gemäß § 141 Abs. 4 AktG werden Vorzugsakti-

en, deren Vorzug aufgehoben wird, dadurch zu Stammaktien. Da die Umwandlung nur 

bei Zahlung einer Umwandlungsprämie erfolgen soll, ist das Verfahren von der freiwil-
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ligen Mitwirkung der Vorzugsaktionäre abhängig. Aus diesem Grund wird nach der Be-

schlussfassung der Hauptversammlung von der Gesellschaft ein Umwandlungsverfahren 

durchgeführt, an dem sich alle Vorzugsaktionäre beteiligen können. Die Einzelheiten 

dieses Umwandlungsverfahrens, also insbesondere die Technik der Abwicklung, werden 

vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates festgelegt und bekannt gegeben.  

 

7.2.2 Auswirkungen der Umwandlung auf die Aktionäre 

Auswirkungen für die Stammaktionäre 

Die teilweise oder vollständige Umwandlung der bestehenden Vorzugsaktien in Stamm-

aktien wird das Verhältnis zwischen beiden Aktiengattungen in Richtung einer Erhö-

hung der Zahl der Stammaktien verschieben. Für die Stammaktionäre ist damit eine ent-

sprechende Verwässerung der bestehenden Stimmrechte verbunden. Deshalb ist vorge-

sehen, dass der Beschluss der Hauptversammlung zu dieser Umwandlung zugleich auch 

Sonderbeschluss der Stammaktionäre gemäß § 179 Abs. 3 AktG ist.  

Die von den umwandelnden Vorzugsaktionären zu zahlende Umwandlungsprämie wurde 

auf Basis der Differenz der jeweiligen gewichteten durchschnittlichen Börsenkurse der 

Vorzugsaktie und der Stammaktie während der letzten drei Monate vor Bekanntgabe des 

beabsichtigten Umtauschangebots am 4. Mai 2005 berechnet. Auf diese Differenz wird 

den Vorzugsaktionären ein Abschlag in Höhe von € 6,25 gewährt, wodurch diese de fac-

to die Stammaktie zu einem um rund 10 % günstigeren Kurs erwerben können (vgl. Ab-

schnitt 4.1.2). Insoweit fließt den umwandelnden Vorzugsaktionären mittelbar ein Ver-

mögensvorteil zu, den die Stammaktionäre nicht erhalten. Die darin liegende unter-

schiedliche Behandlung beider Aktionärsgruppen ist gerechtfertigt, um möglichst viele 

Vorzugsaktionäre zur Umwandlung ihrer Aktien in Stammaktien zu bewegen. Das Erzie-

len einer solchen möglichst hohen Umwandlungsquote liegt im besonderen Interesse der 

Gesellschaft, weil nur durch eine deutliche Vermehrung der Zahl der Stammaktien der 

Freefloat und damit voraussichtlich die Liquidität der Stammaktien erhöht und damit die 

Position der Gesellschaft im DAX 30 gestärkt werden kann. Einzelheiten zu diesem be-

sonderen Gesellschaftsinteresse und zu den Vorteilen der Umwandlung für die Stamm-

aktionäre sind im Abschnitt 4.1 beschrieben.  
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Auswirkungen für die Vorzugsaktionäre 

Die Rechte der Vorzugsaktionäre werden insoweit durch die Umwandlung berührt, als 

der Vorzug für die Vorzugsaktien aufgehoben wird, für die der jeweilige Vorzugsaktio-

när die Umwandlung erklärt hat. Da dieser Vorzug jedoch nur auf freiwilliger Basis ent-

zogen wird, d.h. wenn der jeweilige Aktionär für seine Aktien eine Umwandlungserklä-

rung bei der Gesellschaft einreicht, sprechen gute Gründe dafür, dass ein Sonderbe-

schluss der Vorzugsaktionäre gemäß § 141 Abs. 1 AktG, mit dem auch die Vorzugsakti-

onäre dieser Maßnahme zustimmen, nicht notwendig ist. Gleichwohl ist ein solcher Son-

derbeschluss der Vorzugsaktionäre vorgesehen, um auch die Vorzugsaktionäre in diese 

Entscheidung mit einzubeziehen und um diesbezüglich die größtmögliche Rechtssicher-

heit zu gewährleisten.  

Für die Vorzugsaktionäre, die nicht an dem Umwandlungsverfahren teilnehmen, wird 

das Vorzugsrecht durch das Verfahren nicht berührt, sondern besteht unverändert fort. 

Jedoch ist zu nahe liegend, dass sich der Börsenkurs der verbleibenden Vorzugsaktien 

aufgrund der dann insgesamt geringeren Liquidität der Vorzugsaktien nachteilig entwi-

ckeln wird, so dass mit dem Verfahren mittelbar wirtschaftliche Nachteile für die nicht 

teilnehmenden Vorzugsaktionäre verbunden sein können. Ein erneutes Umwandlungs-

angebot ist nicht vorgesehen.  

Den Vorzugsaktionären, die nicht an dem Umwandlungsverfahren teilnehmen, fließt 

auch der oben beschriebene Vermögensvorteil nicht zu. Insoweit liegt jedoch keine Un-

gleichbehandlung durch die Gesellschaft vor, weil für alle Vorzugsaktionäre die glei-

chen Möglichkeiten zur Teilnahme am Umwandlungsverfahren bestehen. 

Die Möglichkeit der Teilnahme am Umwandlungsverfahren besteht für die Vorzugsakti-

onäre unabhängig von ihrem Abstimmungsverhalten beim Sonderbeschluss der Vor-

zugsaktionäre. Stimmt ein Vorzugsaktionär der Umwandlung zu, ist er berechtigt, nicht 

aber auch verpflichtet, seine Vorzugsaktien umzuwandeln. Stimmt ein Vorzugsaktionär 

im Rahmen des Sonderbeschlusses gegen die Umwandlung oder enthält er sich der 

Stimme oder nimmt er an der Abstimmung nicht teil, so ist er dennoch zur Umwandlung 

berechtigt, wenn die in diesem Umwandlungsbericht vorgestellten Maßnahmen insge-

samt mit den erforderlichen Mehrheiten beschlossen werden. 

Der Vorstand hat zur Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien einen separaten 

Bericht an die Hauptversammlung erstattet, der zusammen mit der Einladung zur außer-



 70 

ordentlichen Hauptversammlung am 30. August 2005 veröffentlicht wurde. Auf den In-

halt dieses Berichts wird verwiesen. 

 

7.3 Anpassung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme  

7.3.1 Gegenstand und Technik der Änderungen 

Anpassung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 

Die Gesellschaft hat aus verschiedenen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen Wandel-

schuldverschreibungen bzw. Aktienoptionen (nachfolgend einheitlich: „Optionen“) an 

Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und 

Mitglieder des Vorstands oder der Geschäftsführungen von verbundenen Unternehmen 

(nachfolgend gemeinsam „Berechtigte“ genannt) ausgegeben, die unter bestimmten Um-

ständen zum Bezug von Vorzugsaktien berechtigen. Bei Durchführung der vorgeschla-

genen Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien soll auch den Berechtigten an-

geboten werden, die vertragliche Grundlage für die Optionen derart zu ändern, dass sich 

diese jeweils auf den Bezug von Stammaktien richten (nachfolgend auch als „Ände-

rungsprogramm“ bezeichnet). Die Gesellschaft wird allen Berechtigten die Möglichkeit 

anbieten, für die bereits ausgegebenen Optionen aus den jeweiligen Mitarbeiterbeteili-

gungsprogrammen die Bedingungen entsprechend zu ändern. Die Berechtigten sind nicht 

verpflichtet, einer solchen Änderung zuzustimmen. Nach gegenwärtiger Planung soll das 

Änderungsprogramm zeitlich parallel zu dem Umwandlungsverfahren der Vorzugsaktio-

näre laufen. 

Bei der Durchführung des Änderungsprogramms sollen die Berechtigten wirtschaftlich 

so gestellt werden, wie sie ohne die Durchführung der vorgeschlagenen Umwandlung 

der Vorzugsaktien in Stammaktien stünden. Dazu soll sowohl die Anzahl der Optionen 

als auch der Ausübungspreis der Optionen proportional in der Weise an die Umstellung 

des Bezuges auf Stammaktien angepasst werden, dass eine gleiche prozentuale Wertver-

änderung der zugrunde liegenden Aktien zu einem vergleichbaren absoluten Kursgewinn 

bzw. Kursverlust für die Berechtigten führt. Bei der prozentualen Änderung wird aller-

dings auf die Aktienkursrelationen vor dem 4. Mai 2005, d.h. dem Tag der Bekanntgabe 

des beabsichtigen Umtauschangebots, abgestellt, was zur Folge hat, dass die Berechtig-

ten an dem durch die Bekanntmachung selbst ausgelösten Kurseffekt auf die Vorzugsak-

tien nicht teilnehmen. Diese Anpassung soll technisch so vorgenommen werden, dass 
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ein bestimmter Anteil der Optionen der jeweiligen Berechtigten vertraglich geändert 

wird und der verbleibende, nicht geänderte Anteil der Optionen an die Gesellschaft zu-

rückgegeben wird bzw. verfällt. 

Der Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung sieht vor, dass die Gesellschaft den 

Berechtigten anbietet, sämtliche ihnen aus den jeweiligen Tranchen gewährten Optionen 

derart abzuändern, dass sich diese nach der Änderung auf den Bezug von Stammaktien 

richten. Die Zahl der insofern geänderten Optionen des das Angebot der Gesellschaft 

annehmenden Berechtigten berechnet sich dabei für die jeweiligen Tranchen nach der 

Formel  

 

Durchschnittskurs der 

Vorzugsaktien 

Durchschnittskurs der 

Stammaktien 

X 

Zahl der gewährten 

Wandelschuldver-

schreibungen bzw. Ak-

tienoptionen 

= 

Zahl der geänderten 

Wandelschuldver-

schreibungen bzw. Ak-

tienoptionen 

und wird auf ganze Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet. Die danach verbleiben-

den, nicht geänderten Wandelschuldverschreibungen des jeweiligen Berechtigten wer-

den an die Gesellschaft gegen Erstattung des Nominalwertes zurückgegeben. Die nicht 

geänderten Aktienoptionen verfallen ersatzlos.  

Der Ausübungspreis, welcher bei Ausübung der Optionen zu leisten ist („Ausübungs-

preis aus jeweiliger Tranche neu“), berechnet sich für die geänderten Wandelschuldver-

schreibungen bzw. Aktienoptionen der jeweiligen Tranchen aus dem bisher festgesetzten 

Ausübungspreis („Ausübungspreis aus jeweiliger Tranche alt“) nach der Formel  

 

Durchschnittskurs der 

Stammaktien 

Durchschnittskurs der 

Vorzugsaktien 

X 
Ausübungspreis aus 

jeweiliger Tranche alt 
= 

Ausübungspreis aus 

jeweiliger Tranche 

neu 

Der bei beiden Berechnungen jeweils zugrunde zu legende Durchschnittskurs („Durch-

schnittskurs der Stammaktien“ bzw. „Durchschnittskurs der Vorzugsaktien“) entspricht 

dem jeweiligen gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der letzten drei 

Monate vor Bekanntgabe des beabsichtigten Umtauschangebots am 4. Mai 2005 und be-
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trägt für die Stammaktien € 64,28 und für die Vorzugsaktien € 45,78. Im Ergebnis redu-

ziert sich damit die Zahl der den Berechtigten zustehenden Optionen um rund 28,78 % 

und erhöht sich damit der Preis für den Bezug einer Stammaktie um rund 40,41 % ge-

genüber dem bisherigen Preis für den Bezug einer Vorzugsaktie.  

Soweit aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2001 nach dem 4. Mai 2005 Wandel-

schuldverschreibungen ausgegeben worden sind bzw. noch ausgegeben werden, ent-

spricht der jeweils zugrunde zu legende Durchschnittkurs abweichend hiervon dem je-

weiligen gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der drei Monate vor 

der Ausgabe der jeweiligen Wandelschuldverschreibung. Der Grund hierfür liegt in dem 

Kurssprung der Vorzugsaktie, der nach der Veröffentlichung der geplanten Maßnahmen 

zur Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien nach dem 4. Mai 2005 zu ver-

zeichnen war. Würde man auch bei der Umwandlung der nach dem 4. Mai 2005 ausge-

reichten Wandelschuldverschreibungen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2001 

auf die Durchschnittkurse vor dem 4. Mai 2005 zurückgreifen, würden die Mitarbeiter 

einen finanziellen Nachteil erleiden. Denn der Kurssprung würde sich zwar in ihrem 

Ausübungspreis niederschlagen, da sich dieser an einem 30-Tages-Durchschnittkurs vor 

Ausgabe der Wandelschuldverschreibung orientiert, nicht aber auch in den für die Um-

wandlung maßgeblichen Durchschnittkursen, da diese allein auf Zeiträume vor dem 

4. Mai 2005 abstellen.  

Der jeweilige Berechtigte kann das Angebot der Gesellschaft, an dem Änderungsverfah-

ren teilzunehmen, nur insgesamt für alle von ihm gehaltenen Optionen aus dem jeweili-

gen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm annehmen.  

Bei Durchführung des Änderungsprogramms werden die Berechtigten, die ihre Optionen 

vor dem 4. Mai 2005 erhalten haben, ca. 71,22% ihrer Optionen in abgeänderter Form 

behalten und den verbleibenden, nicht geänderten Teil ihrer Optionen an die Gesell-

schaft zurückgeben bzw. verfallen lassen. Bei Ausübung der abgeänderten Optionen 

müssen die Berechtigten, die ihre Optionen vor dem 4. Mai 2005 erhalten haben, einen 

um ca. 40,41% höheren Ausübungspreis, jeweils für die entsprechenden Tranchen be-

rechnet, zahlen. Im Ergebnis bedeutet dies, dass eine gleiche prozentuale Wertverände-

rung der zugrunde liegenden Aktien zu einem gleichen absoluten Kursgewinn bzw. 

Kursverlust für die Berechtigten führt, wobei allerdings der durch die Bekanntgabe des 

beabsichtigen Umtauschangebots selbst ausgelöste Kurseffekt auf die Vorzugsaktien 

ausgeblendet wird. Daher führt die Änderung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme aus 

Sicht der Gesellschaft dazu, dass die Berechtigten wertmäßig im Ergebnis keinen Vorteil 

gegenüber der Situation erhalten, die bei einer Weiterführung der Gesellschaft als Akti-
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engesellschaft ohne Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien bestehen würde. 

Bei denjenigen, die ihre Wandelschuldverschreibungen aus dem Mitarbeiterbeteili-

gungsprogramm 2001 nach dem 4. Mai 2005 erhalten haben, lassen sich die Auswirkun-

gen noch nicht mit entsprechenden Zahlen darstellen, da die für sie geltenden Durch-

schnittskurse individuell berechnet werden. 

Das Änderungsprogramm soll an folgendem Beispiel erläutert werden. Ausgangspunkt 

für das Beispiel ist ein Mitarbeiter, der 100 Wandelsschuldverschreibungen („WSV“) 

hält, die zum Bezug von Vorzugsaktien zu einem Ausübungspreis von € 33,00 berechti-

gen. Bei dem vorgenannten durchschnittlichen Aktienkurs je Vorzugsaktie von € 45,78 

würde er im Fall der Ausübung einen Kursgewinn von € 12,78 je Wandelschuldver-

schreibung realisieren. Nimmt dieser Mitarbeiter an dem Änderungsverfahren teil, redu-

ziert sich die Zahl seiner Wandelschuldverschreibungen um 28,78 % auf 71 Stück. 

Gleichzeitig erhöht sich der Ausübungspreis um 40,41 %. Die Wandelschuldverschrei-

bungen sind allerdings dann auf Stammaktien bezogen. Bei dem vorgenannten Durch-

schnittskurs je Stammaktie von € 64,28 würde er im Fall der Ausübung nunmehr einen 

Kursgewinn von € 17,94 je Wandelschuldverschreibung realisieren. Die folgende Be-

rechnung verdeutlicht dies: 

Aktienkurs 

in €

WSV Vorzugsaktien 45,78

Berechnung 45,78 ÷ 64,28 = 71,22% 45,78  - 33,00 = 12,78 12,78 x 100 = 1.278

WSV Stammaktien 64,28

Berechnung 64,28 ÷ 45,78 = 140,41% 33,00 x 140,41% = 46,34 64,28  - 46,34 = 17,94 100 x 71,22% ~ 71 17,94 x 71 = 1.274

Verhältnis 

Vorzugsaktien / 

Stammaktien

71,22%

140,41%

Verhältnis Stammaktien 

zu Vorzugsaktien
Ausübungspreis in €

33,00

46,34

Kursgewinn 

je WSV in €

12,78

17,94

Anzahl WSV

100

71

Kursgewinn gesamt 

in €

1.278

1.274

 

Soweit Berechtigte an dem Abänderungsprogramm nicht teilnehmen, beziehen sich die 

Wandlungsrechte bzw. die Aktienoptionen weiterhin auf Vorzugsaktien. Der Aus-

übungspreis, welcher bei Ausübung des Wandlungsrechts zu leisten ist, bleibt unverän-

dert. 

Änderung der bedingten Kapitalien 

Abhängig von der Zahl der geänderten Wandelschuldverschreibungen bzw. Aktienoptio-

nen werden sich die zur Absicherung der Wandelschuldverschreibungen und Aktienop-

tionen geschaffenen bedingten Kapitalien der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. 5 bis 7 der 

Satzung ändern. Einerseits wird sich aufgrund der Verringerung der Zahl der auszuge-

benden neuen Aktien das Gesamtvolumen der bedingten Kapitalien verringern. Anderer-

seits werden die bedingten Kapitalien nicht mehr ausschließlich auf die Ausgabe neuer 
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stimmrechtsloser Vorzugsaktien gerichtet sein, sondern entsprechend der Zahl der geän-

derten Wandelschuldverschreibungen bzw. Aktienoptionen auch auf die Ausgabe neuer 

stimmberechtigter Stammaktien. Da das Änderungsprogramm erst nach der zustimmen-

den Beschlussfassung der außerordentlichen Hauptversammlung durchgeführt werden 

kann, lässt sich zum Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversammlung noch nicht 

feststellen, in welcher Höhe zukünftig bedingte Kapitalien benötigt werden und wie die 

Aufteilung des bedingten Kapitals in Vorzugsaktien und Stammaktien erfolgen soll. Da-

her ist im Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung vorgesehen, dass der Auf-

sichtsrat ermächtigt wird, die Fassung der Satzung diesbezüglich vor Eintragung der auf 

der außerordentlichen Hauptversammlung gefassten Beschlüsse im Handelsregister an 

die dann gegebene Sachlage anzupassen. 

Die teilweise oder vollständige Umstellung der bedingten Kapitalien von Vorzugsaktien 

auf Stammaktien wird zukünftig das Verhältnis zwischen beiden Aktiengattungen in 

Richtung einer Erhöhung der Zahl der Stammaktien verschieben. Für die Stammaktionä-

re ist damit zukünftig eine entsprechende Verwässerung der bestehenden Stimmrechte 

verbunden. Deshalb ist aus Gründen äußerster rechtlicher Vorsorge vorgesehen, dass der 

Beschluss der Hauptversammlung zu dieser Umwandlung zugleich auch als ein Sonder-

beschluss gemäß § 179 Abs. 3 AktG qualifiziert wird.  

 

7.3.2 Auswirkungen der Änderungen auf die Aktionäre 

Aufgrund der Umstellung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme werden im Ergebnis 

zukünftig in erster Linie Stammaktien ausgegeben. Damit verbunden ist ein bisher nicht 

bestehender, wenn auch geringer Verwässerungseffekt für die Stimmrechte der Stamm-

aktionäre. Dieser Verwässerungseffekt ist jedoch rechtlich betrachtet der Schaffung be-

dingten Kapitals aufgrund des gesetzlich nicht vorgesehenen Bezugsrechtes der Aktionä-

re immanent. Zudem handelt es sich hierbei um eine notwendige Folge der neuen Eigen-

kapitalstruktur, die ausschließlich auf Stammaktien konzentriert ist. Diese Verwässerung 

ist im Interesse der Gesellschaft gerechtfertigt. Die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 

beruhen jeweils auf Ermächtigungsbeschlüssen der Hauptversammlung und bestehen in 

einem gesetzlich zulässigen Umfang. Sie dienen in angemessener Weise der Motivation 

der Berechtigten der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. 

Für die Vorzugsaktionäre sind mit der Anpassung der bestehenden Mitarbeiterbeteili-

gungsprogramme nachteilige Auswirkungen allenfalls insofern verbunden, als im Um-
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fang der Teilnahme künftig statt Vorzugsaktien Stammaktien geschaffen werden und 

damit die Zahl an Vorzugsaktien und deren Freefloat nicht erhöht wird. Für eine Dar-

stellung der Auswirkungen der Gesamtzahl an Aktien der jeweiligen Gattung für die Li-

quidität und den Kurs siehe die Darstellung im Abschnitt 4.1. 

 

7.4 Änderung der genehmigten Kapitalien 

Die derzeit geltende Satzung enthält in § 4 Abs. 3 und in § 4 Abs. 4 die Genehmigten 

Kapitalien I und II, welche den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital in Höhe von bis zu € 30.720.000,00 einmalig oder mehrfach durch 

Ausgabe neuer stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bareinlagen (Genehmigtes Kapi-

tal I) und in Höhe von bis zu € 20.480.000,00 durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser 

Vorzugsaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen (Genehmigtes Kapital II) zu 

erhöhen.  

Wegen der beabsichtigten Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien sind diese 

genehmigten Kapitalien, die sich auf die Ausgabe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien 

beziehen, nicht mehr sachgerecht. Um der Gesellschaft auch in Zukunft kursschonende 

Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten, soll die Verwaltung der 

Gesellschaft durch Schaffung neuer genehmigter Kapitalien ermächtigt werden, das 

Grundkapital der Gesellschaft im Wege von Barkapitalerhöhungen und/oder Sachkapi-

talerhöhungen durch Ausgabe von neuen Stammaktien zu erhöhen. 

Der Vorstand soll im Rahmen der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I ermächtigt 

werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen. Der Ausschluss des Bezugsrechtes für Spitzenbeträge beim 

Genehmigten Kapital I ist erforderlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhält-

nis darstellen zu können.  

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals II ermächtigt werden, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen ge-

gen Sacheinlagen auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrech-

tes soll dem Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermögli-

chen. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben und um die Wachstumsstrategie der 

Gesellschaft weiter verfolgen zu können, muss die Gesellschaft jederzeit in der Lage 
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sein, an den internationalen Märkten im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel 

handeln zu können. Dazu gehört insbesondere auch die Option, Unternehmen, Unter-

nehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zur Verbesserung der eigenen Positi-

on im internationalen Wettbewerb zu erwerben. Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von 

der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht werden soll, bestehen 

derzeit nicht.  

Zudem soll der Vorstand im Rahmen des Genehmigten Kapitals II ermächtigt werden, 

unter bestimmten Voraussetzungen das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen auszu-

schließen. Diese Möglichkeit dient vorrangig dem Interesse der Gesellschaft an der Er-

zielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Diese 

Regelung verschafft der Verwaltung die Möglichkeit, schnell und flexibel sowie kosten-

günstig den jeweiligen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft für die Stärkung ihrer Ei-

genmittel zu nutzen.  

Der Vorstand hat wegen des Bezugsrechtsausschlusses einen ausführlichen separaten 

Bericht an die Hauptversammlung erstattet, der zusammen mit der Einladung zur außer-

ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juli 2005 veröffentlicht wurde. Auf den Inhalt 

dieses Berichts wird verwiesen. 

 

7.5 Eintragungsanweisungen der Hauptversammlung  

Der Vorstand wird durch die vorgeschlagenen Hauptversammlungsbeschlüsse angewie-

sen, die Satzungsänderungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen im Vorfeld des 

Formwechsels nur dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn er sich 

davon überzeugt hat, dass die Eintragung des Formwechsels in die Rechtsform der 

KGaA erfolgen wird. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Maßnahmen im Vorfeld, 

d.h. (i) die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien, (ii) die Neufassung der be-

dingten Kapitalien und (iii) die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung der neuen 

genehmigten Kapitalien, nicht ohne den Formwechsel erfolgen können. Diese Bedin-

gung ist für die Fresenius AG essentiell, da sie ansonsten die Stimmenmehrheit auf der 

Hauptversammlung verlieren würde, ohne in der Rechtsform der KGaA ihren herrschen-

den Einfluss über den persönlich haftenden Gesellschafter ausüben zu können. Siehe 

hierzu auch die Ausführungen im Abschnitt 4.2.1. 
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Eine umgekehrte Anweisung besteht dagegen nicht. Das bedeutet, dass der Formwechsel 

in die KGaA auch ohne die Maßnahmen im Vorfeld erfolgen kann. Dies ist insbesondere 

dann vorgesehen, wenn die Aktionäre die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammak-

tien ablehnen sollten oder es hierbei oder bei den anderen Maßnahmen in Vorfeld des 

Formwechsels wegen eventueller Rechtsstreitigkeiten zu Verzögerungen kommt. Diese 

Flexibilität ist erforderlich, weil bereits der Formwechsel für sich im Interesse der Ge-

sellschaft liegt, da er mittel- und langfristig die Schaffung einer attraktiveren Kapital-

struktur für das Unternehmen ermöglicht. Die sich dann ergebenden Folgen für die 

Rechte der Aktionäre sind in Abschnitt 10 dargestellt. 
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8. Die künftige Beteiligung der Aktionäre an der  
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

8.1 Allgemeine Beschreibung der Rechtsform „Kommanditgesellschaft auf Akti-
en“ (KGaA) 

8.1.1 Die KGaA als gesellschaftsrechtliche Mischform 

Die KGaA ist eine gesellschaftsrechtliche Mischform, die sowohl personengesellschafts-

rechtliche als auch kapitalgesellschaftsrechtliche Elemente aufweist. Die KGaA hat 

Ähnlichkeiten zur Kommanditgesellschaft einerseits und zur Aktiengesellschaft anderer-

seits. Wie die Aktiengesellschaft ist die KGaA eine Kapitalgesellschaft, deren Grundka-

pital in Aktien zerlegt ist. Daher ist die KGaA ebenso wie die Aktiengesellschaft von ih-

rer Rechtsform her für einen breiten Anlegerkreis und eine einfache Handelbarkeit der 

Anteilsrechte geeignet. Die KGaA ist neben der AG die einzige Rechtsform nach deut-

schem Recht, deren Anteile börsenmäßig gehandelt werden können. Wie bei der Kom-

manditgesellschaft gibt es bei der KGaA zwei verschiedene Gesellschaftergruppen, der 

bzw. die persönlich haftenden Gesellschafter einerseits und die (Kommandit)-Aktionäre 

andererseits.  

 

8.1.2 Die Organe der KGaA 

Die KGaA hat als Pflichtorgane den bzw. die persönlich haftenden Gesellschafter, den 

Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. 

Die KGaA kann einen oder mehrere persönlich haftende Gesellschafter (auch „Komple-

mentäre“ genannt) haben. Diese persönlich haftenden Gesellschafter führen die Geschäf-

te der KGaA. Sie erhalten ihre Organstellung bereits auf Grund ihrer Gesellschafterstel-

lung, sie sind daher ein sog. „geborenes Gesellschaftsorgan“. Im Gegensatz hierzu wird 

der Vorstand einer Aktiengesellschaft vom Aufsichtsrat bestellt („gekorenes Gesell-

schaftsorgan“). Der Aufsichtsrat der KGaA hat hingegen auf die Bestellung der persön-

lich haftenden Gesellschafter keinen Einfluss, auch ist eine „Abberufung“ der persönlich 

haftenden Gesellschafter nur unter sehr engen Voraussetzungen und nur durch gerichtli-

che Entscheidung möglich. Die persönlich haftenden Gesellschafter können eine Son-

dereinlage in die Gesellschaft erbringen und sich dadurch am Gesamtkapital der KGaA 
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beteiligen, jedoch ist eine solche Beteiligung nicht zwingend. Die persönlich haftenden 

Gesellschafter haften gegenüber Dritten persönlich und unbeschränkt für Verbindlich-

keiten der KGaA. Soweit die persönlich haftenden Gesellschafter juristische Personen 

mit beschränkter Haftung sind, haften diese gemäß den für sie geltenden gesetzlichen 

Regelungen ausschließlich mit ihrem Gesellschaftsvermögen für Verbindlichkeiten der 

KGaA. 

Der Aufsichtsrat der KGaA ist im Wesentlichen wie der Aufsichtsrat einer Aktiengesell-

schaft verfasst. Ebenso wie der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ist der Aufsichtsrat 

der KGaA verpflichtet, die Geschäftsführung zu überwachen. Dabei kann der Aufsichts-

rat jedoch im Regelfall weder eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführung erlassen 

noch Kataloge mit Geschäftsführungsmaßnahmen aufstellen, die seiner Zustimmung be-

dürfen. Der Aufsichtsrat wird von den Kommanditaktionären in der Hauptversammlung 

gewählt. Für den Fall, dass die persönlich haftenden Gesellschafter Aktien an der KGaA 

halten, steht diesen in der Hauptversammlung bei der Wahl des Aufsichtsrats kein 

Stimmrecht zu. 

Die Hauptversammlung ist das Beschlussgremium der Kommanditaktionäre. Im Gegen-

satz zur Lage bei der Aktiengesellschaft beschließt die Hauptversammlung der KGaA 

auch über die Feststellung des Jahresabschlusses. Das interne Verfahren der Hauptver-

sammlung entspricht dem der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. Beschlüsse 

der Hauptversammlung über Satzungsänderungen und sonstige Grundlagenbeschlüsse 

bedürfen grundsätzlich auch der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter 

(dies gibt den persönlich haftenden Gesellschaftern im Ergebnis ein Vetorecht). 

 

8.1.3 Stellung der Mitglieder der unterschiedlichen Gesellschaftergruppen 

Die Mitglieder der unterschiedlichen Gesellschaftergruppen, also der Gruppe der Kom-

manditaktionäre einerseits und der Gruppe der persönlich haftenden Gesellschafter an-

dererseits, haben aufgrund der Struktur der KGaA unterschiedliche Rechtspositionen in-

nerhalb dieser Gesellschaft. Dies betrifft insbesondere die Möglichkeit zur Einflussnah-

me auf die Gesellschaft.  

Die Kommanditaktionäre haben im Rahmen der Hauptversammlung Einfluss in Form 

der Ausübung von Stimmrechten. Im Vergleich zur Lage bei einer Aktiengesellschaft 

besteht bei der KGaA nach dem gesetzlichen Leitbild jedoch ein Vetorecht der persön-
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lich haftenden Gesellschafter bei wesentlichen Beschlussgegenständen, so dass insge-

samt der Einfluss der Gesamtheit der Kommanditaktionäre über die Hauptversammlung 

auf die Gesellschaft geringer ist als bei einer Aktiengesellschaft. Ebenso wie bei einer 

Aktiengesellschaft werden die Mitglieder des Aufsichtsrates von der Hauptversammlung 

gewählt. Da der Aufsichtsrat einer KGaA jedoch geringere Befugnisse hat als der Auf-

sichtsrat einer Aktiengesellschaft, ist der mittelbare Einfluss der Kommanditaktionäre 

über den Aufsichtsrat auf die Gesellschaft im gesetzlichen Regelfall ebenfalls geringer 

als bei einer Aktiengesellschaft.  

Die Stellung der Gruppe der persönlich haftenden Gesellschafter ist strukturell stärker 

als die Stellung der Kommanditaktionäre. Dies beruht auf der Geschäftsführungskompe-

tenz der persönlich haftenden Gesellschafter, dem bestehenden Vetorecht bei wesentli-

chen Beschlüssen der Hauptversammlung und der nach dem gesetzlichen Leitbild der 

KGaA aufgrund der persönlichen Haftung bestehenden Unabhängigkeit der persönlich 

haftenden Gesellschafter gegenüber Einflussnahmen der Gesamtheit der Kommanditak-

tionäre. Diese unabhängige Stellung der persönlich haftenden Gesellschafter bringt es 

mit sich, dass die Einflussmöglichkeiten der persönlich haftenden Gesellschafter bzw. 

der hinter ihnen stehenden Gesellschafter nicht gegen ihren Willen durch spätere Sat-

zungsänderungen entziehbar sind. Dies gilt grundsätzlich auch für den Fall, dass die per-

sönlich haftenden Gesellschafter bzw. die hinter diesen stehenden Gesellschafter gar 

nicht oder nur in geringem Umfang am Gesamtkapital der KGaA beteiligt sind. 

Weitere Einzelheiten zu den rechtlichen Unterschieden zwischen einer AG einerseits 

und einer KGaA andererseits sind nachfolgend anhand der für die FMC AG & Co. 

KGaA vorgeschlagenen Struktur erläutert. 

 

8.2 Rechtliche Ausgestaltung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Die Fresenius AG hält alle Aktien an der Fresenius Medical Care Management AG. Die-

se ist als persönlich haftende Gesellschafterin der FMC AG & Co. KGaA vorgesehen, 

soll aber nicht am Kapital und auch weder am Gewinn noch am Verlust der Gesellschaft 

beteiligt sein. An der gegenwärtigen Beteiligung der Aktionäre am Grundkapital der Ge-

sellschaft ändert sich nichts. Die gesellschaftsrechtliche Struktur der FMC AG & Co. 

KGaA lässt sich schematisch wie folgt darstellen: 
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8.2.1 Allgemeines zur rechtlichen Ausgestaltung der Fresenius Medical Care AG & 
Co. KGaA 

In der Satzung einer KGaA kann das Verhältnis zwischen den persönlich haftenden Ge-

sellschaftern einerseits und den Kommanditaktionären andererseits weitgehend frei aus-

gestaltet werden. Damit kann die Satzung einer KGaA an die speziellen Bedürfnisse der 

Gesellschafter im Zeitpunkt der Gründung der KGaA bzw. des Formwechsels in die 

KGaA angepasst werden. Da die Satzung der KGaA im Nachhinein nur noch durch 

Hauptversammlungsbeschluss mit qualifizierter (Dreiviertel-)Mehrheit und mit Zustim-

mung der persönlich haftenden Gesellschafter geändert werden kann, ist die jeweilige 

Gesellschaftergruppe praktisch vor einer einseitigen Änderung der Satzung durch die 

jeweilige andere Gesellschaftergruppe geschützt.  

Wie bereits im Abschnitt 4.2 beschrieben, soll die Umwandlung der FMC AG in die 

FMC AG & Co. KGaA dazu dienen, den Einfluss der Fresenius AG auf die Gesellschaft 

in dem bestehenden Umfang auch für den Fall zu sichern, dass die Fresenius AG bei be-
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stimmten Kapitalmaßnahmen die Mehrheit der Stimmrechte auf der Hauptversammlung 

der Gesellschaft verliert. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die geplante Umwand-

lung der Vorzugsaktien in Stammaktien (siehe hierzu Abschnitt 4.1). Nur aufgrund die-

ser Sicherung des Einflusses der Fresenius AG ist diese bereit, den geplanten Maßnah-

men zuzustimmen.  

Die der Hauptversammlung vorgeschlagene Ausgestaltung der neuen Gesellschaftsstruk-

tur soll einerseits wesentliche Teile des derzeit bestehenden Einflusses der Fresenius AG 

auf die Gesellschaft sichern, diesen jedoch – soweit gesetzlich möglich – nicht vergrö-

ßern. Andererseits soll zugunsten der anderen Aktionäre der Gesellschaft (die „außen-

stehenden Aktionäre“) durch bestimmte Schutzmechanismen sichergestellt werden, dass 

die herrschende Stellung der Fresenius AG von einem wesentlichen wirtschaftlichen En-

gagement bei der FMC AG & Co. KGaA abhängt; so ist vorgesehen, dass diese herr-

schende Stellung erlischt, wenn die Beteiligungsquote der Fresenius AG auf 25 % oder 

weniger am Grundkapital der Gesellschaft sinkt. Zugleich wird gewährleistet, dass der 

Geschäftsbetrieb der Gesellschaft von dem Formwechsel unberührt bleibt und unverän-

dert fortgesetzt wird.  

Der Einfluss der Fresenius AG wird bei der vorgeschlagenen Ausgestaltung dadurch ge-

sichert, dass eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Fresenius AG, die Fresenius Medi-

cal Care Management AG, als persönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft 

eintritt. Die Möglichkeiten der Fresenius AG und der außenstehenden Aktionäre der Ge-

sellschaft, auf die Geschäftsführung der Gesellschaft Einfluss auszuüben, bleiben bei 

dieser Gestaltung unverändert. Zwar ist die Kompetenzverteilung zwischen den Gesell-

schaftsorganen der Aktiengesellschaft einerseits und der KGaA andererseits unterschied-

lich, jedoch bildet die neue Struktur die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten der bisheri-

gen Gesellschafter in der FMC AG weitgehend ab; teilweise erlangen die außenstehen-

den Aktionäre sogar tendenziell größere Einflussmöglichkeiten (vgl. dazu die Ausfüh-

rungen unten im Abschnitt 8.3). 

Wesentlicher Grund für die Auswahl der Aktiengesellschaft als Rechtsform der zukünf-

tigen persönlich haftenden Gesellschafterin ist, dass innerhalb einer persönlich haften-

den Gesellschafterin in dieser Rechtsform die bisher bei der FMC AG bestehenden Lei-

tungsstrukturen fortgesetzt werden können. So soll die innere Struktur der persönlich 

haftenden Gesellschafterin mit der bisherigen Struktur bei der FMC AG identisch sein, 

insbesondere sind die gleichen Satzungsregelungen über das Verhältnis zwischen Vor-

stand und Aufsichtsrat vorgesehen, und die Geschäftsordnungen sollen, vorbehaltlich 

der gesetzlichen Zuständigkeit der jeweiligen Organe selbst, für beide Gesellschaftsor-
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gane entsprechend den bestehenden Geschäftsordnungen bei der FMC AG ausgestaltet 

werden. Darüber hinaus ist geplant, dass sämtliche derzeitigen Mitglieder des Vorstan-

des der FMC AG – und nur diese – nach dem Formwechsel Mitglieder des Vorstands der 

persönlich haftenden Gesellschafterin werden. Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical 

Care Management AG soll personengleich wie der derzeitige Aufsichtsrat der Gesell-

schaft besetzt werden; dies soll (bis auf eine Person) auch für den Aufsichtsrat der FMC 

AG & Co. KGaA gelten.  

Die Struktur der FMC AG & Co. KGaA soll folgender Maßen veranschaulicht werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Die Organe der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 
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wurde am 8. April 2005 (notarielle Urkunde 698G/2005 des Notars Dr. Tillman Götte 

mit Amtssitz in München) gegründet und am 10. Mai 2005 im Handelsregister des 

Amtsgerichts Hof an der Saale unter HRB 3894 mit einem Grundkapital von € 50.000,00 

eingetragen. Die Fresenius AG ist alleinige Aktionärin der Fresenius Medical Care Ma-

nagement AG. Im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung der Gesell-

schaft am 30. August 2005 soll das Grundkapital auf € 1.500.000,00 erhöht und die Sat-

zung der Fresenius Medical Care Management AG an die Anforderung ihrer dann einzu-

nehmenden Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin angepasst werden.  Einzel-

heiten zur Ausgestaltung der zukünftigen Satzung der Fresenius Medical Care Manage-

ment AG, die in Anlage 4 zu diesem Umwandlungsbericht abgedruckt ist, werden im 

Abschnitt 8.2.4 beschrieben. 

Einziger Unternehmensgegenstand der Fresenius Medical Care Management AG wird 

dann die Beteiligung an der FMC AG & Co. KGaA als persönlich haftende Gesellschaf-

terin und die Führung der Geschäfte der FMC AG & Co. KGaA sein. Dementsprechend 

wird die Fresenius Medical Care Management AG nicht außerhalb ihrer Rolle als per-

sönlich haftende Gesellschafterin der FMC AG & Co. KGaA tätig. Bei der Geschäfts-

führung muss die Fresenius Medical Care Management AG die gleichen Sorgfaltspflich-

ten beachten, die auch der Vorstand einer AG dieser gegenüber beachten muss. Der Vor-

stand der Fresenius Medical Care Management AG hat die Pflicht zur sorgfältigen Ge-

schäftsführung der FMC AG & Co. KGaA, der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care 

Management AG hat die Pflicht zur sorgfältigen Überwachung des Vorstands bei der 

Geschäftsführung der FMC AG & Co. KGaA. 

Die Geschäftsführungsbefugnisse der Fresenius Medical Care Management AG sind in-

soweit abweichend vom gesetzlichen Leitbild der KGaA gestaltet, als außerordentliche 

Geschäftsführungsmaßnahmen nicht der Zustimmung der Kommanditaktionäre in der 

Hauptversammlung bedürfen. Nach der gesetzlichen Grundregelung bedarf – wie bei der 

Kommanditgesellschaft – jedes Geschäft, das nach Art oder Umfang über den gewöhnli-

chen Geschäftsbetrieb hinausgeht, der Zustimmung der Kommanditaktionäre in der 

Hauptversammlung (§ 164 HGB i.V.m. § 278 Abs. 2 AktG). Die genaue Abgrenzung 

zwischen gewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen und außergewöhnlichen Ge-

schäftsführungsmaßnahmen ist freilich problematisch und führt zu nicht unerheblicher 

Rechtsunsicherheit. Zudem ist die jeweilige Einberufung einer Hauptversammlung zur 

Zustimmung zu einzelnen Geschäftsführungsmaßnahmen mit erheblichem Aufwand und 

hohen Kosten verbunden; eventuelle Anfechtungsklagen könnten die Maßnahmen auf 

längere Zeit blockieren und so Nachteile für die Gesellschaft verursachen. Ferner hängt 

die volle Konsolidierung bei der Fresenius AG zwingend davon ab, dass abweichend 
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vom gesetzlichen Leitbild außerordentliche Geschäftsführungsmaßnahmen nicht der Zu-

stimmung der Hauptversammlung unterworfen werden. Zwar wäre es generell möglich, 

anstelle der Hauptversammlung dem Aufsichtsrat einen entsprechenden Zustimmungs-

vorbehalt bei außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen einzuräumen, jedoch 

gefährdete auch dies die volle Konsolidierung bei der Fresenius AG. Denn die Fresenius 

AG unterliegt bei der Wahl des Aufsichtsrates der KGaA einem Stimmverbot und kann 

daher auf die Besetzung des Aufsichtsrates keinen Einfluss nehmen. Im Ergebnis werden 

durch die vorgeschlagene Regelung die bisher bestehenden Einflussmöglichkeiten der 

Fresenius AG einerseits und der außenstehenden Aktionäre andererseits im Wesentli-

chen widergespiegelt (vgl. dazu Abschnitt 8.3).  

Das Verhältnis zwischen den Gesellschaftsorganen innerhalb der Fresenius Medical Ca-

re Management AG ist entsprechend der bestehenden Regelung bei der FMC AG aus-

gestaltet. Insbesondere werden durch die Neufassung der Satzung der Fresenius Medical 

Care Management AG im Anschluss an die außerordentliche Hauptversammlung der 

Gesellschaft vom 30. August 2005 die gleichen Rechtsgeschäfte der Zustimmung des 

Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care Management AG unterworfen, die derzeit der 

Zustimmung des Aufsichtsrates der FMC AG bedürfen.  

Derzeit ist der Vorstand der Fresenius Medical Care Management AG lediglich mit 

Herrn Lawrence A. Rosen besetzt, der auch Mitglied des Vorstands der Gesellschaft ist. 

Der Aufsichtsrat besteht aus Herrn Dr. Ulf M. Schneider, Herrn Dr. Dieter Schenk und 

Herrn Prof. Dr. Fahrholz, die ebenfalls Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft 

sind. Es ist geplant, dass sämtliche derzeitigen Mitglieder des Vorstandes der FMC AG 

– und nur diese – nach dem Formwechsel Mitglieder des Vorstands der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin werden. Der Aufsichtsrat bei der Fresenius Medical Care Mana-

gement AG soll personengleich wie der derzeitige Aufsichtsrat der Gesellschaft besetzt 

werden; dies soll (bis auf eine Person) auch für den Aufsichtsrat der FMC AG & Co. 

KGaA gelten. Durch diese Gestaltung soll für die Aktionäre eine Weiterführung der be-

währten und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den bisherigen Mitgliedern der 

Gesellschaftsorgane gewährleistet werden. 

 

Aufsichtsrat 

Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrats der FMC AG werden nach Wirksamwerden 

des Formwechsels überwiegend auch Mitglieder des Aufsichtsrats der FMC AG & Co. 
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KGaA sein. Über die Neuwahl oder Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern entschei-

den in der FMC AG & Co. KGaA allein die außenstehenden Aktionäre, da die Fresenius 

AG als herrschende Gesellschafterin der Fresenius Medical Care Management AG ei-

nem Stimmverbot bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats der FMC AG & Co. 

KGaA unterliegt. Dies bedeutet, dass die Fresenius AG in Zukunft keinen Einfluss auf 

die Besetzung des Aufsichtrats der FMC AG & Co. KGaA haben wird. Insoweit ist der 

Formwechsel in die FMC AG & Co. KGaA mit einem gewissen Zuwachs der Kontroll-

rechte der außenstehenden Aktionäre verbunden.  

Der Aufsichtsrat der FMC AG & Co. KGaA hat rechtsformspezifisch geringere Kompe-

tenzen und Einflussmöglichkeiten als der Aufsichtsrat der bestehenden FMC AG. Der 

Aufsichtsrat der FMC AG & Co. KGaA kann nicht die persönlich haftende Gesellschaf-

terin oder deren Organe bestellen. Zudem kann der Aufsichtsrat keinen Katalog von Ge-

schäftsführungsmaßnahmen der persönlich haftenden Gesellschafterin festsetzen, die 

seiner Zustimmung bedürfen. Ebenso ist es dem Aufsichtsrat nicht möglich, eine Ge-

schäftsordnung für die persönlich haftende Gesellschafterin zu erlassen. Schließlich ent-

scheiden bei der KGaA die Kommanditaktionäre in der Hauptversammlung über die 

Feststellung des Jahresabschlusses; insoweit besteht also keine Kompetenz des Auf-

sichtsrates. Den Aufsichtsrat der FMC AG & Co. KGaA stehen allerdings die gesetzli-

chen und satzungsmäßigen Aufsichts- und Kontrollrechte gegenüber der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin in dem gleichen Umfang zu, indem solche Rechte bei einer Ak-

tiengesellschaft gegenüber dem Vorstand bestehen. Zusammengefasst haben die außen-

stehenden Kommanditaktionäre nach dem Formwechsel in die KGaA auf den von ihnen 

(ohne die Stimmen der Fresenius AG) gewählten Aufsichtsrat zwar mehr Einflussmög-

lichkeiten als bei der FMC AG; dieser Aufsichtsrat ist jedoch nicht zur Bestellung des 

Vorstands der Komplementärin befugt, so dass sie auch mittelbar keinen Einfluss auf die 

Geschäftsführungsmaßnahmen der Gesellschaft ausüben können. Das gegenwärtige 

Schutzniveau der außenstehenden Aktionäre vor Einflussnahmen der Fresenius AG, das 

durch die im Abschnitt 2.5.4 beschriebene Pool-Vereinbarungen gewährleistet wird, 

wird jedoch in vergleichbarer Form fortgesetzt; siehe hierzu die Beschreibung im Ab-

schnitt 8.2.5. 

Hauptversammlung 

Der Formwechsel ändert für sich genommen – abgesehen von den Änderungen bei 

Stimmrechtsverboten, siehe dazu im nachfolgenden Absatz – die Stimmrechtsverhältnis-

se auf der Hauptversammlung nicht. Jedoch wird im Vorfeld des Formwechsels auch die 

Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien in dem Umfang erfolgen, in dem die 
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Vorzugsaktionäre das diesbezügliche Umtauschangebot annehmen werden. Durch diese 

Umwandlung wird die Fresenius AG ihre Stimmrechtsmehrheit in der Hauptversamm-

lung der FMC AG & Co. KGaA verlieren. 

Zusätzlich unterliegt die Fresenius AG in der Hauptversammlung der FMC AG & Co. 

KGaA verschiedenen Stimmrechtsverboten, da sie alle Aktien an der persönlich haften-

den Gesellschafterin, der Fresenius Medical Care Management AG, hält. So ist die Fre-

senius AG in der Hauptversammlung der FMC AG & Co. KGaA bei Beschlussfassungen 

über die Wahl und Abberufung des Aufsichtsrats, über die Entlastung der persönlich 

haftenden Gesellschafterin und der Mitglieder des Aufsichtsrats, über die Bestellung von 

Sonderprüfern, über die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Mitglieder der 

Gesellschaftsorgane, über den Verzicht auf Ersatzansprüche und über die Wahl von Ab-

schlussprüfern vom Stimmrecht ausgeschlossen.  

Im Gegensatz zur Lage bei der bestehenden FMC AG bedürfen bestimmte Beschlussge-

genstände neben einem Hauptversammlungsbeschluss auch der Zustimmung der persön-

lich haftenden Gesellschafterin. Dies sind nach § 285 Abs. 2 Satz 1 AktG diejenigen Be-

schlussgegenstände, für die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der 

persönlich haftenden Gesellschafter und der Kommanditisten erforderlich wäre. Davon 

umfasst sind Satzungsänderungen und sonstige Grundlagenbeschlüsse, wie zum Beispiel 

die Zustimmung zu Unternehmensverträgen, die Auflösung der Gesellschaft, die Ver-

schmelzung und der Formwechsel. Aufgrund dieses gesetzlichen Vetorechts der persön-

lich haftenden Gesellschafterin ist die Stellung der Hauptversammlung der KGaA und 

damit der Kommanditaktionäre im Vergleich zur Hauptversammlung der Aktiengesell-

schaft als schwächer einzuschätzen.  

Gemäß § 286 Abs. 1 AktG beschließt grundsätzlich die Hauptversammlung über die 

Feststellung des Jahresabschlusses; dieser Beschluss bedarf der Zustimmung der persön-

lich haftenden Gesellschafterin (§ 286 Abs. 1 Satz 2 AktG).  

Das Verfahren der Hauptversammlung im Übrigen entspricht dem Verfahren der Haupt-

versammlung der bisherigen FMC AG. 

 

8.2.3 Erläuterung der Satzung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Die vorgeschlagene Satzung der FMC AG & Co. KGaA (Anhang 2 zu diesem Umwand-

lungsbericht) basiert auf der Satzung der bestehenden FMC AG. Wesentliche Regelun-
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gen der Satzung der FMC AG wurden in die vorgeschlagene Satzung der FMC AG & 

Co. KGaA übernommen, insbesondere mit Hinblick auf die Kapitalstruktur, den Auf-

sichtsrat und die Hauptversammlung. Andere Teile der vorgeschlagenen Satzung, insbe-

sondere hinsichtlich der Geschäftsführung der Gesellschaft, wurden an die neue Rechts-

form angepasst. Zentraler Gedanke bei der Ausgestaltung der vorgeschlagenen Satzung 

war es, die bestehende Einflussverteilung bei der derzeitigen FMC AG zwischen der 

Fresenius AG einerseits und den außenstehenden Aktionären andererseits auf die zu-

künftige Struktur FMC AG & Co. KGaA zu übertragen.  

Das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts 

(„UMAG“) wird den § 123 AktG mit dem erwarteten Inkrafttreten am 1. November 

2005 insoweit abändern, als nunmehr die Teilnahme an der Hauptversammlung von der 

Anmeldung und einem Anteilsnachweis und nicht mehr – wie bisher – von der Hinterle-

gung der Aktien abhängig gemacht wird. Die Tagesordnung der außerordentlichen 

Hauptversammlung sieht dementsprechend unter Punkt 4.b) (6) vor, dass § 14 und § 15 

der Satzung der FMC AG & Co. KGaA in einer abweichenden, dem neu gefassten § 123 

AktG angepassten Fassung festgestellt werden, wenn der Formwechsel erst nach Inkraft-

treten der Änderungen des § 123 AktG zur Eintragung in das Handelsregister angemel-

det wird. Das Gleiche gilt, wenn die Änderung des § 123 AktG nach Anmeldung aber 

vor Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister in Kraft tritt. Hierdurch wird 

gewährleistet, dass die zur Eintragung anstehende Satzung der FMC AG & Co. KGaA 

zu jedem Zeitpunkt von der außerordentlichen Hauptversammlung an bis zum Inkrafttre-

ten der Änderung des § 123 AktG dem geltenden Recht entspricht. 

Im Folgenden sollen die relevanten Satzungsregelungen dargestellt werden, insbesonde-

re soweit eine inhaltliche Abweichung zu den Regelungen der FMC AG vorliegt. 

Allgemeine Bestimmungen 

Die allgemeinen Bestimmungen der vorgeschlagenen Satzung (§§ 1 bis 3) sind im We-

sentlichen aus der Satzung der FMC AG übernommen worden. Die in § 1 Abs. 1 gere-

gelte neue Firma der Gesellschaft „Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA“ entspricht 

der Regelung des § 279 Abs. 2 AktG, wonach die Firma der Gesellschaft dann einen 

Haftungsbeschränkungszusatz enthalten muss, wenn in der Gesellschaft keine natürliche 

Person persönlich haftet. Weiterhin ist in § 3 Abs. 2 klargestellt, dass die Veröffentli-

chung der englischsprachigen Kurzfassungen der Hauptversammlungseinladungen und 

der anderen Bekanntmachungen der Gesellschaft nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für 

eine Bekanntmachung der Gesellschaft ist und dass die genannten Tageszeitungen keine 
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zusätzlichen Gesellschaftsblätter der Gesellschaft darstellen. Diese Situation entspricht 

der bereits bestehenden Sachlage, die Ergänzung dient lediglich der Vermeidung von 

Unklarheiten. 

Grundkapital und Aktien 

Die Regelungen über das Grundkapital und die Aktien (§§ 4 und 5) sollen noch bei der 

FMC AG durch die Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels verändert und danach im 

Wesentlichen in die Satzung der FMC AG & Co. KGaA übernommen werden. Die in § 4 

Abs. 3 und 4 der vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. KGaA geregelten ge-

nehmigten Kapitalien beziehen sich im Gegensatz zur bisherigen Satzungsregelung nun-

mehr auf Stammaktien. In § 4 Abs. 5 bis 7 sind die bedingten Kapitalien nunmehr so-

wohl auf Vorzugsaktien, als auch auf Stammaktien bezogen. Die in der vorgeschlagenen 

Satzung genannten Beträge, insbesondere hinsichtlich der jeweiligen Aufteilung zwi-

schen Vorzugsaktien und Stammaktien, sollen entsprechend der beschlossenen Maß-

nahmen im Vorfeld des Formwechsels noch vom Aufsichtsrat im Umfang der Teilnahme 

von Vorzugsaktionären bei der Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien und der 

Teilnahme von Berechtigten der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme bei der Anpassung 

der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme angepasst werden. Dasselbe gilt, soweit zwi-

schenzeitlich noch Aktien aus bedingtem Kapital ausgegeben werden. Einzelheiten zu 

den jeweiligen Maßnahmen im Vorfeld des Formwechsels und zu den genehmigten Ka-

pitalien und den bedingten Kapitalien sind im Abschnitt 7 beschrieben. 

Verfassung der Gesellschaft 

Die bisher in der Satzung der FMC AG bestehenden Regelungen über den Vorstand 

(§§ 6 und 7) sind in der vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. KGaA durch neue 

Regelungen hinsichtlich der persönlich haftenden Gesellschafterin der FMC AG & Co. 

KGaA ersetzt worden. § 6 Abs. 1 nennt als persönlich haftende Gesellschafterin der 

FMC AG & Co. KGaA die Fresenius Medical Care Management AG mit Sitz in Hof an 

der Saale. Die Fresenius Medical Care Management AG erbringt gemäß § 6 Abs. 2 keine 

Sondereinlage und ist nicht am Kapital und weder am Gewinn noch am Verlust der Ge-

sellschaft beteiligt. 

In § 6 Abs. 3 der vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. KGaA ist im Interesse 

der außenstehenden Aktionäre der Gesellschaft eine Verknüpfung der Kapitalbeteiligung 

an der Gesellschaft mit der Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Gesellschaft vorge-

sehen. Nach der gesetzlichen Regelung wäre es möglich, dass die Gesellschafterin der 
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Fresenius Medical Care Management AG ihre Beteiligung am Grundkapital der FMC 

AG & Co. KGaA weitgehend reduziert – ja sogar ganz aufgibt –, gleichzeitig aber die 

Einflussmöglichkeiten über die persönlich haftende Gesellschafterin behält. Bei der be-

stehenden Sachlage in der FMC AG und im Falle einer Schaffung der maximal zulässi-

gen Anzahl an Vorzugsaktien (so dass die Zahl der Vorzugsaktien genau der Zahl der 

Stammaktien entspricht) müsste ein Aktionär mehr als 50 % der Stammaktien, d.h. mehr 

als 25 % des Grundkapitals halten, wenn er über die Hauptversammlung beherrschenden 

Einfluss auf die Gesellschaft ausüben möchte. In diesem Fall wäre also die Hälfte des 

Grundkapitals in Form von stimmrechtslosen Vorzugsaktien ausgegeben und der ent-

sprechende Aktionär hielte gleichzeitig die Mehrheit der stimmberechtigten Stammakti-

en der Gesellschaft. Dieser absoluten Schranke von 25 % des Grundkapitals trägt die 

vorgeschlagene Satzungsgestaltung Rechnung, indem geregelt ist, dass eine Konzern-

obergesellschaft mit mehr als 25 % des Grundkapitals an der FMC AG & Co. KGaA be-

teiligt sein muss, um Gesellschafterin der persönlich haftenden Gesellschafterin sein zu 

können (mindestens 25 % des Grundkapitals plus 1 Aktie). Die persönlich haftende Ge-

sellschafterin scheidet dann aus der Gesellschaft aus, wenn ihr Gesellschafter nicht mehr 

unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % des Grundkapitals der FMC AG & Co. KGaA 

hält. Diese Regelung bewirkt, dass die Konzernobergesellschaft ihre Kapitalbeteiligung 

an der FMC AG & Co. KGaA nicht unter die angegebene Quote reduzieren darf, wenn 

sie die Beteiligung an der persönlich haftenden Gesellschafterin behalten will. Die Sat-

zung eröffnet der Konzernobergesellschaft jedoch die Möglichkeit, ein Ausscheiden der 

persönlich haftenden Gesellschafterin dadurch zu verhindern, dass sie sämtliche Anteile 

an der persönlich haftenden Gesellschafterin auf die Gesellschaft überträgt und damit 

die Einflussposition freiwillig aufgibt.  

Zudem ist in § 6 Abs. 3 der vorgeschlagenen Satzung vorgesehen, dass die persönlich 

haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft ausscheidet,  

• wenn die Aktien an der persönlich haftenden Gesellschafterin von einer Person 

erworben werden, die nicht gleichzeitig Aktien an der Gesellschaft in Höhe von 

mehr als 25 % des Grundkapitals der Gesellschaft erwirbt oder  

• wenn die Aktien an der persönlich haftenden Gesellschafterin von einer Person 

erworben werden, die nicht innerhalb von drei Monaten nach Wirksamwerden 

dieses Erwerbs ein Übernahme- oder Pflichtangebot gemäß den Regelungen des 

Wertpapierübernahmegesetzes (WpÜG) an die Aktionäre der Gesellschaft gerich-

tet hat; die den Aktionären hierin angebotene angemessene Gegenleistung muss 

auch die von dem Erwerber für die Aktien an der persönlich haftenden Gesell-
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schafterin gezahlte Gegenleistung berücksichtigen, sofern diese über den Betrag 

des Eigenkapitals der persönlich haftenden Gesellschafterin hinausgeht.  

Durch diese Regelung soll zunächst sichergestellt werden, dass die Aktien an der Frese-

nius Medical Care Management AG nur an einen solchen Erwerber übertragen werden 

können, der gleichzeitig eine Beteiligung von mehr als 25% am Grundkapital der FMC 

AG & Co. KGaA erwirbt. Zudem bewirkt die Regelung, dass die außenstehenden Aktio-

näre bei einer Veräußerung der persönlich haftenden Gesellschafterin in jedem Fall 

durch die Regelungen des WpÜG geschützt werden und gegebenenfalls von einer mögli-

chen Kontrollprämie profitieren. Nach den Regelungen des WpÜG ist den außenstehen-

den Aktionären allerdings erst dann ein Pflichtangebot zu unterbreiten, wenn der Erwer-

ber mindestens 30 % der Stammaktien erwirbt und damit ein sog. Kontrollerwerb vor-

liegt (vgl. § 35 WpÜG). Die Regelung in § 6 Abs. 3 der vorgeschlagenen Satzung erwei-

tert die Rechte der Aktionäre dahingehend, dass bei Übertragung der Aktien an der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin den Aktionären auch unterhalb dieser gesetzlichen 

Kontrollschwelle (d.h. zwischen 25 % und 30 %) ein Übernahme- oder Pflichtangebot 

zu unterbreiten ist. Dadurch haben die außenstehenden Aktionäre bei jedem tatsächli-

chen Kontrollwechsel ein Mitverkaufsrecht. Zudem profitieren die außenstehenden Ak-

tionäre auch von einer möglichen Kontrollprämie, da diese auch dann bei der den Aktio-

nären angebotenen Gegenleistung zu berücksichtigen ist, wenn sie auf die Beteiligung 

an der Fresenius Medical Care Management AG allokiert ist. Dies stellt die vorgeschla-

gene Satzung ausdrücklich sicher.  

Für den Fall, dass die persönlich haftende Gesellschafterin im oben beschriebenen Ver-

fahren oder aus sonstigen Gründen aus der Gesellschaft ausscheidet, ist in § 6 Abs. 4 der 

vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. KGaA die Fortsetzung der Gesellschaft 

als so genannte „Einheits-KGaA“ geregelt. Bei Entstehen der „Einheits-KGaA“ erhalten 

die Kommanditaktionäre der FMC AG & Co. KGaA im Ergebnis die gleiche Stellung 

wie Aktionäre einer Aktiengesellschaft, denn die Rechte aus der Beteiligung an der Fre-

senius Medical Care Management AG werden in diesem Fall gemäß § 11 Abs. 4 der 

vorgeschlagenen Satzung durch den Aufsichtsrat der FMC AG & Co. KGaA wahrge-

nommen. Für den Fall der Fortführung als „Einheits-KGaA“ ist in § 6 Abs. 5 vorgese-

hen, dass die nächste ordentliche Hauptversammlung über den Formwechsel der Gesell-

schaft in eine Aktiengesellschaft entscheidet. Der Weg zurück in die Aktiengesellschaft 

wird für diesen Fall erleichtert, da die Satzung hier die einfache Mehrheit genügen lässt 

und der persönlich haftende Gesellschafter dem Formwechsel zustimmen muss. 
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In § 7 des Satzungsentwurfs ist die Geschäftsführung und Vertretung durch die persön-

lich haftende Gesellschafterin geregelt. Grundsätzlich werden die Geschäfte der FMC 

AG & Co. KGaA durch deren persönlich haftende Gesellschafterin geführt und diese 

vertritt die FMC AG & Co. KGaA nach außen. Als Ausnahme dazu wird die FMC AG & 

Co. KGaA bei Geschäften gegenüber ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin vom 

Aufsichtsrat vertreten. In § 7 Abs. 2 der vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. 

KGaA ist klargestellt, dass der Hauptversammlung in Abweichung von der gesetzlich 

vorgesehenen Regelung kein Recht zusteht, über außergewöhnliche Geschäftsführungs-

maßnahmen mit zu entscheiden. Ein solches Zustimmungsrecht besteht auch nach der 

bisherigen Gestaltung der Satzung der FMC AG nicht und soll auch zukünftig für die 

Struktur der FMC AG & Co. KGaA nicht geschaffen werden. Das Mitwirkungsrecht der 

Hauptversammlung bei Maßnahmen von herausragender Bedeutung (sog. „Holzmüller“-

Fälle) bleibt durch die Umwandlung in die KGaA unberührt.  

In § 7 Abs. 3 ist geregelt, dass die Gesellschaft der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin sämtliche Auslagen im Zusammenhang mit der Führung der Geschäfte der Gesell-

schaft, einschließlich der Vergütung der Organmitglieder, ersetzen muss. Im Ergebnis 

soll die FMC AG & Co. KGaA sämtliche Kosten ihrer eigenen Verwaltung selbst tragen. 

Die Fresenius Medical Care Management AG wird ausschließlich mit der Geschäftsfüh-

rung der FMC AG & Co. KGaA befasst sein.  

Gemäß § 7 Abs. 4 erhält die persönlich haftende Gesellschafterin zusätzlich zum Ersatz 

ihrer Auslagen für die Übernahme der Geschäftsführung der Gesellschaft und der Haf-

tung eine Vergütung in Höhe von 4 % ihres Grundkapitals. Damit ist eine angemessene 

Minimalverzinsung des von der Fresenius AG in Form des Grundkapitals der Fresenius 

Medical Care Management AG eingesetzten Kapitals gewährleistet; zugleich wird da-

durch dem Haftungsrisiko der Fresenius Medical Care Management AG als persönlich 

haftender Gesellschafterin der FMC AG & Co. KGaA Rechnung getragen. Diese Ver-

zinsung ist aus steuerrechtlichen Gründen erforderlich, damit nicht in Höhe einer ange-

messenen Haftungsvergütung eine verdeckte Gewinnausschüttung der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin an ihre Aktionärin, d.h. die Fresenius AG, angenommen wird.  

Im Gegensatz zur Satzung der bestehenden FMC AG ist in der vorgeschlagenen Satzung 

der FMC AG & Co. KGaA kein Katalog von Geschäftsführungsmaßnahmen, die der Zu-

stimmung des Aufsichtsrates bedürfen, aufgenommen. Auf Grund der rechtlichen Unter-

schiede zwischen der Aktiengesellschaft und der KGaA hat der Aufsichtsrat der FMC 

AG & Co. KGaA auch nicht das Recht, einen Katalog von Geschäftsführungsmaßnah-
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men der persönlich haftenden Gesellschafterin aufzustellen, die der Zustimmung des 

Aufsichtsrats bedürfen. Siehe hierzu bereits die Ausführungen im Abschnitt 8.2.2 

Die Regelungen der vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. KGaA über den Auf-

sichtsrat (§§ 8 bis 13) entsprechen grundsätzlich den Regelungen der derzeitigen Sat-

zung der FMC AG. In Abweichung hiervon ist in § 8 Abs. 1 geregelt, dass die Beschlüs-

se der Hauptversammlung zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder einer Mehrheit von drei 

Vierteln der abgegebenen Stimmen bedürfen. Die Fresenius AG ist bei solchen Be-

schlussfassungen von der Ausübung ihres Stimmrechts ausgeschlossen. Hinsichtlich der 

Vergütungsregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden die Anpassungen 

aufgenommen, die auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 24. Mai 2005 be-

schlossen worden sind. Darüber hinaus enthält die vorgeschlagene Satzung in § 13 

Abs. 6 eine Regelung die besagt, dass soweit ein Mitglied des Aufsichtsrates der FMC 

AG & Co. KGaA gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin Fresenius Medical Care Management AG ist und für seine Tätigkeit im 

Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG Vergütungen erhält, die Ver-

gütungen nach § 13 Abs. 2 auf die Hälfte reduziert werden. Das Gleiche gilt hinsichtlich 

der zusätzlichen Vergütung für den Vorsitzenden bzw. seinen Stellvertreter, soweit die-

ser gleichzeitig Vorsitzender bzw. sein Stellvertreter im Aufsichtsrat der Fresenius Me-

dical Care Management AG ist. Soweit der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden 

der Gesellschaft gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrates der Fresenius Medical Ca-

re Management AG ist, erhält er für seine Tätigkeit als Stellvertreter des Aufsichtsrats-

vorsitzenden der Gesellschaft keine zusätzliche Vergütung. Eine entsprechende Halbie-

rungsregelung findet sich auch in dem Satzungsentwurf der Fresenius Medical Care Ma-

nagement AG. Hierdurch wird gewährleistet, dass diejenigen, die in beiden Aufsichtsrä-

ten vertreten sind, insgesamt nur einmal die volle satzungsmäßige Vergütung erhalten.  

Zusätzlich ist im Entwurf der Satzung der FMC AG & Co. KGaA in § 11 Abs. 4 eine 

Bestimmung für den bereits beschriebenen Fall aufgenommen, dass die FMC AG & Co. 

KGaA nach Ausscheiden ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin als „Einheits-

KGaA“ fortgeführt wird.  

Die Regelungen der vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. KGaA über die 

Hauptversammlung (§§ 14 bis 17) entsprechen weitgehend den Regelungen der derzeiti-

gen Satzung der FMC AG. Für die §§ 14 und 15 der Satzung ist jedoch eine abweichen-

de Regelung vorgesehen. Durch das für den 1. November 2005 erwartete Inkrafttreten 

des Gesetzes zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts 

(„UMAG“) wird § 123 AktG neu geregelt. An die Stelle der Hinterlegung der Aktien 



 94 

wird die Anmeldung der Aktionäre zur Hauptversammlung mit Nachweis ihres jeweili-

gen Anteilsbesitzes treten. Maßgeblicher Zeitpunkt für den mitzuteilenden Anteilsbesitz 

wird der Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung sein. Um diesen neuen Be-

stimmungen zu entsprechen, sollen die §§ 14 und 15 abweichend vom sonst geltenden 

Satzungstext festgestellt werden, wenn der Formwechsel erst nach Inkrafttreten der Än-

derungen des § 123 AktG zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet wird. Das 

Gleiche gilt, wenn die Änderung des § 123 AktG nach Anmeldung aber vor Eintragung 

des Formwechsels in das Handelsregister in Kraft tritt. Hierdurch wird gewährleistet, 

dass die zur Eintragung anstehende Satzung der FMC AG & Co. KGaA zu jedem Zeit-

punkt von der außerordentlichen Hauptversammlung an bis zum Inkrafttreten der Ände-

rung des § 123 AktG dem geltenden Recht entspricht. In § 17 Abs. 2 ist im Vorgriff auf 

die beabsichtigte Änderung des Aktiengesetzes durch das UMAG geregelt, dass der 

Vorsitzende das Rede- und Fragerecht der Aktionäre vom Beginn der Hauptversamm-

lung an zeitlich angemessen beschränken kann, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Diese 

Regelung wird erst dann wirksam, wenn die entsprechende Änderung des Aktiengeset-

zes in Kraft tritt. In § 17 Abs. 6 ist der Fall geregelt, dass die Hauptversammlungsbe-

schlüsse der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin bedürfen. Aus 

Gründen der Praktikabilität und zur möglichst sofortigen Klarheit über die Bestandskraft 

eines gefassten Hauptversammlungsbeschlusses ist in der vorgeschlagenen Satzung vor-

gesehen, dass die persönlich haftende Gesellschafterin direkt in der Hauptversammlung 

die Zustimmung erklärt oder diese verweigert. 

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

Die Regelungen der vorgeschlagenen Satzung der FMC AG & Co. KGaA über die 

Rechnungslegung (§ 18) sind an die bereits erfolgten Änderungen in § 170 AktG und an 

die rechtsformspezifische Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversamm-

lung der KGaA mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin angepasst 

worden. Zudem ist – entsprechend der Sachlage bei der FMC AG – in § 18 Abs. 2 vor-

gesehen, dass die FMC Management AG bei Aufstellung des Jahresabschlusses einen 

Teil des Jahresüberschusses, höchstens jedoch die Hälfte, in andere Gewinnrücklagen 

einstellen darf. 

Sonstiges 

Schließlich enthält die vorgeschlagene Satzung der FMC AG & Co. KGaA eine Rege-

lung für den Fall, dass eine Satzungsbestimmung sich im Nachhinein als ganz oder teil-

weise unwirksam erweisen oder ihre Wirksamkeit später verlieren sollte oder dass eine 
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Regelungslücke auftreten sollte. In diesem Fall sollen die übrigen Bestimmungen der 

Satzung nicht berührt werden und es soll eine Regelung gelten, die dem Sinn und Zweck 

der Satzung am ehesten gerecht würde. Eine solche Regelung ist bei einer KGaA üblich, 

weil im Gegensatz zur Lage bei der Aktiengesellschaft mögliche Nichtigkeitsgründe 

nicht gesetzlich begrenzt sind und daher im Voraus nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass einzelne Regelungen der Satzung, die grundsätzlich der Gestaltungsfreiheit unter-

liegen, einer rechtlichen Nachprüfung nicht standhalten. 

 

8.2.4 Erläuterung des Entwurfs der zukünftigen Satzung der Fresenius Medical Care 
Management AG 

Auch der Entwurf für die zukünftige Satzung der Fresenius Medical Care Management 

AG (Anlage 4 zu diesem Umwandlungsbericht), der allerdings erst nach der Beschluss-

fassung der außerordentlichen  Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. August 

2005 zum Formwechsel so umgesetzt werden wird, beruht im Wesentlichen auf der be-

stehenden Satzung der FMC AG. Insbesondere sind die Regelungen der FMC AG über 

die Beziehungen zwischen den Gesellschaftsorganen in die vorgeschlagene Satzung der 

Fresenius Medical Care Management AG übernommen worden. Dagegen sind die Rege-

lungen über die Kapitalstruktur aufgrund der Stellung der Fresenius AG als alleinige 

Aktionärin der Fresenius Medical Care Management AG im Vergleich zu den Regelun-

gen bei der FMC AG deutlich verkürzt und vereinfacht worden. 

Allgemeine Bestimmungen 

In den allgemeinen Bestimmungen der vorgeschlagenen Satzung der Fresenius Medical 

Care Management AG ist in § 2 Abs. 2 als Gegenstand der Fresenius Medical Care Ma-

nagement AG allein die Beteiligung an der FMC AG & Co. KGaA als persönlich haf-

tende Gesellschafterin und die Geschäftsführung dieser Gesellschaft aufgenommen. Zu-

sätzlich zu diesem Gegenstand der Fresenius Medical Care Management AG ist zur 

Klarstellung noch der Unternehmensgegenstand der FMC AG & Co. KGaA in § 2 Abs. 3 

genannt worden. Da die Fresenius Medical Care Management AG über diesen einge-

schränkten Gesellschaftsgegenstand hinaus keine Aktivitäten ausüben soll, ist die in § 2 

Abs. 3 der Satzung der FMC AG vorgesehene „Konzernklausel“ nicht enthalten. In § 3 

des Satzungsentwurfs sind keine Regelungen über englischsprachige Veröffentlichungen 

enthalten, da diese allein den internationalen, insbesondere den US-amerikanischen Ak-

tionären der FMC AG dienten. 
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Grundkapital und Aktien 

Die Regelungen über das Grundkapital und die Aktien (§§ 4 und 5) der vorgeschlagenen 

Satzung der Fresenius Medical Care Management AG sind im Verhältnis zur bestehen-

den Satzung der FMC AG stark vereinfacht. Die Höhe des Grundkapitals soll 

€ 1.500.000,00 betragen. In § 4 der vorgeschlagenen Satzung der Fresenius Medical Ca-

re Management AG ist geregelt, dass die Aktien als Namens-Stückaktien ausgegeben 

werden. Diese Regelung ist im Zusammenhang mit der Regelung des § 6 Abs. 3 der Sat-

zung der FMC AG & Co. KGaA zu sehen, wonach die Fresenius Medical Care Mana-

gement AG unter bestimmten Umständen aus der FMC AG & Co. KGaA ausscheidet. 

Da wegen der gesetzlichen Bestimmung des § 67 Abs. 2 AktG bei Namensaktien nur 

derjenige der Gesellschaft gegenüber als Aktionär gilt, der auch im Aktienregister einge-

tragen ist, ist sichergestellt, dass die Gesellschaft von einer Übertragung ihrer Aktien an 

Dritte erfährt, bevor ein solcher Dritter Einfluss auf die Gesellschaft nehmen kann. 

Hierdurch erfährt der Vorstand der Fresenius Medical Care Management AG von einer 

eventuellen Veräußerung der Aktien an dieser Gesellschaft und kann eine solche Veräu-

ßerung bekannt machen sowie ggf. die weiteren daran geknüpften Maßnahmen einleiten. 

Gleichzeitig kann der Vorstand der Fresenius Medical Care Management AG prüfen, ob 

diese Gesellschaft auf Grund der Anteilsübertragung als persönlich haftende Gesell-

schafterin der FMC AG & Co. KGaA ausgeschieden ist. 

Verfassung der Gesellschaft 

Die Regelungen der vorgeschlagenen Satzung der Fresenius Medical Care Management 

AG über die interne Verfassung der Gesellschaft (§§ 6 bis 13) entsprechen hinsichtlich 

des Vorstandes und des Aufsichtsrates den Regelungen in der Satzung der FMC AG. 

Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Leitungsstrukturen innerhalb der persönlich 

haftenden Gesellschafterin mit den Leitungsstrukturen der bestehenden FMC AG iden-

tisch sind.  

Die Vergütungsregelung für die Mitglieder des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care 

Management AG ist grundsätzlich inhaltsgleich mit derjenigen für die Aufsichtsratsmit-

glieder der FMC AG & Co. KGaA. Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrates gleichzeitig 

Mitglied des Aufsichtsrates der FMC AG & Co. KGaA ist und für seine Tätigkeit im 

Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Vergütungen erhält, werden 

die Grundvergütungen auf die Hälfte reduziert. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Vergü-

tung für den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter, soweit dieser gleichzeitig Vorsit-

zender bzw. sein Stellvertreter im Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. 
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KGaA ist. Soweit der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden gleichzeitig Vorsit-

zender des Aufsichtsrates der FMC AG & Co. KGaA ist, erhält er für seine Tätigkeit als 

Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden keine zusätzliche Vergütung. Eine entspre-

chende Halbierungsregelung findet sich auch in dem Satzungsentwurf der FMC AG & 

Co. KGaA. Hierdurch wird gewährleistet, dass diejenigen, die in beiden Aufsichtsräten 

vertreten sind, insgesamt nur einmal die volle satzungsmäßige Vergütung erhalten. 

Die Regelungen der vorgeschlagenen Satzung der Fresenius Medical Care Management 

AG über die Hauptversammlung (§§ 14 bis 16) sind im Vergleich zu den Regelungen 

der Satzung der bestehenden FMC AG deutlich vereinfacht worden, da die Fresenius 

Medical Care Management AG nur über einen Aktionär, nämlich die Fresenius AG, ver-

fügt. Insbesondere sind die Regelungen über die Voraussetzungen der Teilnahme an der 

Hauptversammlung in § 15 der Satzung der FMC AG entfallen.  

Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

Schließlich sind wie bei der Satzung der FMC AG & Co. KGaA in der vorgeschlagenen 

Satzung der Fresenius Medical Care Management AG die Regelungen über die Rech-

nungslegung an die bereits erfolgten Änderungen des § 170 AktG angepasst worden. Die 

in § 19 der Satzung der FMC AG geregelte Gewinnverwendung soll bei der vorgeschla-

genen Satzung der Fresenius Medical Care Management AG den gesetzlichen Regelun-

gen überlassen bleiben. Da die Gattung der Vorzugsaktien nicht vorgesehen ist, sind 

diesbezügliche Regelungen nicht in der vorgeschlagenen Satzung enthalten.  

 

8.2.5 Abschluss  vergleichbarer Pool-Vereinbarungen 

Unmittelbar vor Wirksamwerden des Formwechsels werden die FMC AG, die Fresenius 

AG, die Fresenius Medical Care Management AG und die derzeitigen unabhängigen 

Mitglieder des Aufsichtsrats der FMC AG neue Pool-Vereinbarungen abschließen, durch 

die beabsichtigt wird, den Stamm- und Vorzugsaktionären der FMC AG & Co. KGaA 

die gleichen Vorteile wie unter den bisherigen Pool-Vereinbarungen, die unter Abschnitt 

2.5.4 genauer beschrieben sind, zukommen zu lassen. Darin ist insbesondere festgelegt, 

dass auch dem Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG die erforderli-

che Zahl an Unabhängigen Mitgliedern angehören wird und dass die Verpflichtungen 

bezüglich der Geschäftsführung der Gesellschaft auf die Geschäftsführung der Fresenius 

Medical Care Management AG als persönlich haftende Gesellschafterin Anwendung 
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finden. Dies gilt insbesondere für die in den Pool-Vereinbarungen festgelegten Zustim-

mungserfordernisse für Geschäfte mit verbundenen Unternehmen, für die Börsennotie-

rung und für Finanzberichtspflichten sowie andere Berichtspflichten.  

 

8.3 Vergleich der Position der Aktionäre der Fresenius Medical Care AG und 
der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Grundlage des Vergleichs 

Die rechtsformspezifischen Unterschiede zwischen einer Aktiengesellschaft einerseits 

und einer KGaA andererseits führen dazu, dass die Hauptversammlung und der von ihr 

gewählte Aufsichtsrat der KGaA insgesamt eine schwächere Stellung haben als die ent-

sprechenden Gesellschaftsorgane einer Aktiengesellschaft. Für einen Vergleich der 

Rechtsstellung der Anteilsinhaber vor und nach dem Formwechsel ist jedoch nicht die 

abstrakte Betrachtung der beiden Rechtsformen, sondern die konkrete Einzelfallbetrach-

tung für den vorliegenden Fall maßgeblich.  

Derzeitige Stellung der Aktionäre bei der Fresenius Medical Care AG 

Die derzeitige Situation bei der FMC AG ist dadurch geprägt, dass die Fresenius AG die 

Mehrheit der stimmberechtigten Stammaktien hält. Die restlichen Stammaktien sowie 

die gesamten Vorzugsaktien befinden sich im Streubesitz. Das bedeutet, dass bei der 

FMC AG derzeit die Fresenius AG Hauptversammlungsbeschlüsse, die nur der einfa-

chen Mehrheit bedürfen, jederzeit mit ihrer eigenen Stimmrechtsmehrheit fassen kann, 

ohne dass es auf das Abstimmungsverhalten der außenstehenden Aktionäre ankäme. 

Dies betrifft insbesondere die Wahl des Aufsichtsrates, der dem entsprechend allein mit 

den Stimmen der Fresenius AG bestellt werden kann. Zudem kann die Fresenius AG auf 

Satzungsänderungen aufgrund ihrer Stimmmacht wesentlichen Einfluss nehmen, insbe-

sondere wenn die Anwesenheitsquote der Stammaktionäre auf der Hauptversammlung 

niedrig ist. Bei einer Anwesenheitsquote der Stammaktionäre unter 67,68 % kann die 

Fresenius AG satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung der FMC AG mit ih-

rer eigenen Stimmrechtsmehrheit fassen. Die außenstehenden Aktionäre haben keine 

Möglichkeit, gegen den Willen der Fresenius AG Einfluss auf die Bestellung des Auf-

sichtsrats und damit mittelbar die Bestellung des Vorstandes der FMC AG zu nehmen; 

gleiches gilt unter den vorgenannten Voraussetzungen für die Einflussnahme auf sat-

zungsändernde Beschlüsse. 
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Zukünftige Stellung der Gesellschafter der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Vergleicht man die bestehende faktische Einflussverteilung bei der FMC AG mit der 

durch den Formwechsel entstehenden strukturellen Einflussverteilung bei der FMC AG 

& Co. KGaA, so ergibt sich für die außenstehenden Aktionäre keine Verschlechterung 

ihrer Einflussposition, sondern teilweise eine – wenn auch nur geringfügige – Verbesse-

rung. Auf der anderen Seite werden Einflussmöglichkeiten der Fresenius AG durch den 

Formwechsel und die Maßnahmen in dessen Vorfeld nicht gestärkt, sondern – insbeson-

dere durch den Umtausch der Vorzugsaktien in Stammaktien – teilweise geschwächt.  

Die nachfolgenden Gegenüberstellungen sollen die (faktischen) Einflussmöglichkeiten 

der außenstehenden Aktionäre bzw. der Fresenius AG vor dem Formwechsel und nach 

dem Formwechsel darstellen. Dabei wird zur Vereinfachung der Gegenüberstellung die 

rechtliche Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats in ihrer Amtsführung, insbe-

sondere bei der Auswahl und Bestellung der Mitglieder des Vorstands, unberücksichtigt 

gelassen.  

Die (faktischen) Einflussmöglichkeiten der außenstehenden Aktionäre vor dem Form-

wechsel und nach dem Formwechsel, einschließlich der mit diesem verbundenen Maß-

nahmen im Vorfeld, stellen sich folgender Maßen dar: 

 

Gegenstand Einfluss in der Fresenius Medical 
Care AG   
(vor dem Formwechsel) 

Einfluss in der Fresenius Medical Care 
AG & Co. KGaA  
(nach dem Formwechsel) 

Fassung von 
Hauptversamm-
lungsbeschlüssen, 
die der einfachen 
Mehrheit bedür-
fen 

Kein Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG die 
Stimmrechtsmehrheit in der Haupt-
versammlung hat. 

Einfluss der außenstehenden Aktionäre, 
da die Fresenius AG ihre Stimmrechts-
mehrheit verliert. Zudem aufgrund der 
bestehenden Stimmrechtsverbote bei be-
stimmten Beschlussgegenständen alleini-
ge Entscheidungsmacht der außenstehen-
den Aktionäre. 

Satzungsände-
rungen 

Abhängig vom notwendigen Haupt-
versammlungsquorum können au-
ßenstehende Aktionäre die Ände-
rung der Satzung verhindern, jedoch 
kann die Satzung nicht aktiv gegen 
den Willen der Fresenius AG geän-
dert werden. 

Die Änderung der Satzung kann von den 
außenstehenden Aktionären verhindert 
werden, da deren prozentualer Stimman-
teil aufgrund der Umwandlung der Vor-
zugs- in Stammaktien wächst. Jedoch 
kann die Satzung nicht ohne Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin 
geändert werden. 
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Wahl der Auf-
sichtsratsmitglie-
der  

Kein Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG die 
Stimmrechtsmehrheit in der Haupt-
versammlung hat. 

Alleiniger Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG dem 
Stimmrechtsverbot unterliegt. 

Bestellung des 
Vorstands  

Kein Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG die 
Hauptversammlungsmehrheit hat 
und damit den Aufsichtsrat bestellt, 
der wiederum den Vorstand bestellt. 

Kein Einfluss der außenstehenden Aktio-
näre, da diese zwar den Aufsichtsrat 
bestellen, dieser jedoch kein Recht zur 
Bestellung des Vorstands der Fresenius 
Medical Care Management AG hat. 

Feststellung der 
Jahresabschlüsse 

Kein Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Jahresabschlüsse 
in der Regel durch den mit der 
Stimmrechtsmehrheit der Fresenius 
AG gewählten Aufsichtsrat festge-
stellt werden. 

Einfluss der außenstehenden Aktionäre, 
da die Hauptversammlung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses entschei-
det. Jedoch bedarf der Beschluss der Zu-
stimmung durch die persönlich haftende 
Gesellschafterin. 

Gewinnvertei-
lung 

Kein Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG die 
Stimmrechtsmehrheit in der Haupt-
versammlung hat. 

Einfluss der außenstehenden Aktionäre, 
da die Fresenius AG im Zuge der Maß-
nahmen vor dem Formwechsel die 
Stimmrechtsmehrheit verliert. 

Entlastung des 
Geschäftsfüh-
rungsorgans und 
des Aufsichtsor-
gans 

Kein Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG die 
Stimmrechtsmehrheit in der Haupt-
versammlung hat. 

Alleiniger Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG insoweit 
dem Stimmrechtsverbot unterliegt. 

Bestellung von 
Sonderprüfern* 
und Wahl von 
Abschlussprüfern  

Kein Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG die 
Stimmrechtsmehrheit in der Haupt-
versammlung hat. 

Alleiniger Einfluss der außenstehenden 
Aktionäre, da die Fresenius AG insoweit 
dem Stimmrechtsverbot unterliegt. 

*) ohne Berücksichtigung der Vorschriften über die gerichtliche Bestellung von Sonderprüfern. 

 

Die (faktischen) Einflussmöglichkeiten der Fresenius AG vor dem Formwechsel und 

nach dem Formwechsel, einschließlich der mit diesem verbundenen Maßnahmen im 

Vorfeld, stellen sich folgender Maßen dar: 

 

Gegenstand Einfluss in der Fresenius Medical 
Care AG  
(vor dem Formwechsel) 

Einfluss in der Fresenius Medical Care 
AG & Co. KGaA  
(nach dem Formwechsel) 
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Fassung von 
Hauptversamm-
lungsbeschlüssen, 
die der einfachen 
Mehrheit bedür-
fen 

Alleiniger Einfluss, da die Fresenius 
AG die Stimmrechtsmehrheit in der 
Hauptversammlung hat. 

Geringerer Einfluss, da die Fresenius AG 
Stimmrechtsmehrheit verliert. Zudem be-
stehen Stimmrechtsverbote bei bestimm-
ten Beschlussgegenständen. 

Satzungsände-
rungen 

Abhängig vom Hauptversammlungs-
quorum kann die Fresenius AG u.U. 
Satzungsänderungen allein beschlie-
ßen. Jedenfalls kann die Satzung 
nicht gegen den Willen der Freseni-
us AG geändert werden. 

Geringerer Einfluss, da die Fresenius AG 
Stimmrechtsmehrheit verliert. Jedoch 
kann die Satzung auch weiterhin nicht 
gegen den Willen der Fresenius AG ge-
ändert werden, da diese über die persön-
lich haftende Gesellschafterin ein Veto-
Recht hat. 

Wahl der Auf-
sichtsratsmitglie-
der  

Alleiniger Einfluss, da die Fresenius 
AG die Stimmrechtsmehrheit in der 
Hauptversammlung hat. 

Kein Einfluss der Fresenius AG, da sie 
dem Stimmrechtsverbot unterliegt. 

Bestellung des 
Vorstands  

Alleiniger mittelbarer Einfluss, da 
die Fresenius AG die Hauptver-
sammlungsmehrheit hat und damit 
den Aufsichtsrat bestellt, der wie-
derum den Vorstand bestellt. 

Alleiniger mittelbarer Einfluss, da die 
Fresenius AG alle Stimmen in der Haupt-
versammlung der Fresenius Medical Care 
Management AG hat und damit deren 
Aufsichtsrat bestellt, der wiederum den 
Vorstand der Fresenius Medical Care 
Management AG bestellt. 

Feststellung der 
Jahresabschlüsse 

Alleiniger mittelbarer Einfluss über 
den Aufsichtsrat und den Vorstand. 

Geringerer Einfluss, da die Fresenius AG 
die Stimmrechtsmehrheit verliert. Jedoch 
können die Jahresabschlüsse nicht gegen 
den Willen der Fresenius AG festgestellt 
werden, da die Feststellung der Zustim-
mung durch die persönlich haftende Ge-
sellschafterin bedarf. 

Gewinnvertei-
lung 

Alleiniger Einfluss, da die Fresenius 
AG die Stimmrechtsmehrheit in der 
Hauptversammlung hat. 

Geringerer Einfluss, da die Fresenius AG 
die Stimmrechtsmehrheit verliert. 

Entlastung des 
Geschäftsfüh-
rungsorgans und 
des Aufsichtsor-
gans 

Alleiniger Einfluss, da die Fresenius 
AG die Stimmrechtsmehrheit in der 
Hauptversammlung hat. 

Kein Einfluss der Fresenius AG, da sie 
insoweit dem Stimmrechtsverbot unter-
liegt. 

Bestellung von 
Sonderprüfern* 
und Wahl von 
Abschlussprüfern 

Alleiniger Einfluss, da die Fresenius 
AG die Stimmrechtsmehrheit in der 
Hauptversammlung hat. 

Kein Einfluss der Fresenius AG, da sie 
insoweit dem Stimmrechtsverbot unter-
liegt. 
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*) ohne Berücksichtigung der Vorschriften über die gerichtliche Bestellung von Sonderprüfern. 
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9. Wertpapiere und Börsenhandel 

Sowohl die stimmberechtigten Inhaber-Stammaktien (die „Stammaktien“) als auch die 

stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien (die „Vorzugsaktien“) sind gegenwärtig an der 

Frankfurter Wertpapierbörse im amtlichen Markt, Teilbereich mit weiteren Zulassungs-

folgepflichten (Prime Standard), notiert. Zudem sind die Aktien in das elektronische 

Handelssystem XETRA einbezogen. Die Stammaktien der Gesellschaft werden im Deut-

schen Aktienindex (DAX 30) geführt.  

An der New York Stock Exchange sind sog. American Depositary Shares (ADS) notiert, 

die das Recht auf Lieferung von Stamm- bzw. Vorzugsaktien der Fresenius Medical Ca-

re AG repräsentieren. Die ADS werden durch American Depositary Receipts (ADRs) 

repräsentiert, welche gegen hinterlegte Stamm- oder Vorzugsaktien, die durch einen 

Verwahrer für JPMorgan Chase Bank, N.A., als Depotführer der ADR-Einrichtung 

gehalten werden, ausgegeben werden. Jeweils drei ADS entsprechen einer Aktie.  

 

9.1 Einfluss der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

Im Rahmen der angestrebten Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien werden so 

viele Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt, wie Vorzugsaktien zusammen mit 

einer Umwandlungserklärung und einer Umwandlungsprämie in Höhe von € 12,25 je 

Vorzugsaktie frist- und bedingungsgemäß bei der Gesellschaft eingereicht werden. 

Die Umwandlung erfolgt gesellschaftsrechtlich durch Eintragung der diesbezüglich von 

der Hauptversammlung beschlossenen Satzungsänderung in das Handelsregister der Ge-

sellschaft. Die Satzungsänderung wird erst mit dieser Eintragung in das Handelsregister 

wirksam. Auch die Stammaktien, die nach erfolgter Umwandlung an die Aktionäre aus-

gegeben werden, stehen erst infolge dieser Eintragung zur Verfügung.  

Die Vorzugsaktionäre, die ihre Vorzugsaktien im Rahmen des freiwilligen Umwand-

lungsangebots einreichen werden, sind an die Annahme dieses Umwandlungsangebots 

gebunden. Eine anderweitige Verfügung über die Vorzugsaktien ist dann nicht mehr 

möglich. Die Umwandlungsstelle, die Umwandlungsfrist und das sonstige Umwand-
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lungsverfahren werden gesondert von der Gesellschaft bekannt gemacht. Da alle Aktien 

der Gesellschaft girosammelverwahrt sind und von Depotbanken für die jeweiligen Ak-

tionäre verwahrt werden, erfordert die Umwandlung der Vorzugsaktien lediglich die Er-

teilung des entsprechenden Auftrags durch den jeweiligen Vorzugsaktionär an seine De-

potbank. Diese veranlasst dann die zur Erfüllung der Umwandlungsbedingungen erfor-

derlichen Maßnahmen. Die an der Umwandlung teilnehmenden Vorzugsaktionäre erhal-

ten nach Wirksamwerden der Umwandlung die entsprechende Anzahl Stammaktien über 

ihre Depotbank auf dem Girosammelweg in ihr Depot eingebucht; von den Vorzugsakti-

onären ist für die Durchführung der Umwandlung nichts weiter zu veranlassen.  

Die Stammaktien an der Gesellschaft, die an Stelle der zur Umwandlung eingereichten 

Vorzugsaktien an die Aktionäre nach Wirksamwerden der Umwandlung ausgegeben 

werden, sind zu diesem Zeitpunkt nicht zur Börse zugelassen. Diese Aktien werden zu-

sammen mit den anderen Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft unmittelbar im 

Anschluss an den gleichzeitig erfolgenden Formwechsel in die KGaA zum Börsenhandel 

zugelassen.  

An der Börsennotierung der bisherigen Stammaktien und der nicht zur Umwandlung 

eingereichten Vorzugsaktien wird sich durch das Umwandlungsverfahren für die Vor-

zugsaktien der Gesellschaft in Stammaktien nichts ändern.  

An der New York Stock Exchange sind sog. American Depositary Shares (ADS) notiert, 

die Stamm- bzw. Vorzugsaktien der Fresenius Medical Care AG repräsentieren. Die In-

haber von ADS, die Vorzugsaktien repräsentieren, können in gleicher Weise wie die In-

haber von Vorzugsaktien an der Umwandlung teilnehmen. Die Umwandlung wird dabei 

über den Depotführer abgewickelt. Die Gesellschaft wird hierbei die Bestimmungen des 

Securities Act der USA und die Regeln der Securities und Exchange Commission der 

USA über Übernahmeangebote (tender offer) befolgen. Die Gesellschaft wird weitere 

Einzelheiten hinsichtlich der Umwandlungsfrist und des sonstigen Umwandlungsverfah-

rens für die Inhaber von ADS gesondert bekannt machen. 

 

9.2 Börsennotierung der Aktien der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

Der Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der KGaA wird mit Eintragung in 

das Handelsregister wirksam. Die Personen und Gesellschaften, die zum Zeitpunkt der 

Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister Aktionäre der FMC AG sind, wer-
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den Aktionäre der FMC AG & Co. KGaA. Sie werden in demselben Umfang und mit 

derselben Anzahl an Aktien an der FMC AG & Co. KGaA beteiligt, wie sie es vor Wirk-

samwerden des Formwechsels an der FMC AG waren.  

Da alle Aktien der Gesellschaft girosammelverwahrt sind und von Depotbanken für die 

jeweiligen Aktionäre verwahrt werden, erfolgt der Umtausch der Stamm- bzw. Vorzugs-

aktien an der FMC AG in Stamm- bzw. Vorzugsaktien an der FMC AG & Co. KGaA 

ebenfalls ausschließlich auf dem Girosammelweg; von den Aktionären ist hierfür nichts 

weiter zu veranlassen. Der Austausch der Aktien geschieht über die Clearstream Ban-

king AG, Frankfurt am Main, mittels Umbuchung in den Depots der Aktionäre durch die 

jeweiligen Depotbanken. Die Aktionäre werden von der Umbuchung benachrichtigt. 

Die bisherigen Aktien an der FMC AG verlieren mit Eintragung des Formwechsels in 

das Handelsregister ihre Börsenzulassung. Die Gesellschaft wird die Zulassung sowohl 

der Stamm- als auch der Vorzugsaktien an der FMC AG & Co. KGaA zum Börsenhan-

del an der Frankfurter Wertpapierbörse im amtlichen Markt, Teilbereich mit weiteren 

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), unmittelbar nach Wirksamwerden des 

Formwechsels veranlassen. Die Gesellschaft wird sich darum bemühen, dass die Neuzu-

lassung unmittelbar nach Wirksamwerden des Formwechsels erfolgt und daher die übli-

che börsenmäßige Handelbarkeit sowohl der Stamm- als auch der Vorzugsaktien an der 

Gesellschaft ohne Unterbrechung sichergestellt ist.  

Die Zugehörigkeit von Fresenius Medical Care zum Deutschen Aktienindex (DAX) wird 

durch den Formwechsel nicht beeinträchtigt. Für die Frage der Zugehörigkeit einer Ge-

sellschaft zum DAX sind nach den einschlägigen Regeln der Deutschen Börse die 

Freefloat-Marktkapitalisierung und der Orderbuchumsatz maßgeblich. Daher ist der 

Formwechsel in die KGaA selbst für die Zugehörigkeit zum DAX unerheblich. Hinsicht-

lich der neuen Stammaktien an der Gesellschaft, die infolge der Umwandlung der Vor-

zugsaktien entstehen, findet die übliche turnusgemäße Verkettung unter Berücksichti-

gung des erhöhten Freefloat statt. Dies bedeutet, dass die aufgrund der neuen Stammak-

tien erhöhte Freefloat-Marktkapitalisierung und der gegebenenfalls erhöhte Orderbuch-

umsatz erstmals bei dem nächsten auf das Wirksamwerden der Maßnahmen folgenden 

quartalsmäßigen Berechnungstermine bei der Indexgewichtung berücksichtigt werden 

(sog. Verkettung).  

Die Depotverträge, die die Ausgabe der sog. American Depositary Receipts (ADR) vor-

sehen, die ein Bezugsrecht auf Stamm- und Vorzugsaktien repräsentieren, sehen vor, 

dass bei Eintragung des Formwechsels die Stamm- und Vorzugsaktien der FMC AG & 
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Co. KGaA, die vom Verwahrer gehalten werden, weiterhin als „hinterlegte Wertpapiere“ 

gelten. Daraus folgt, dass die American Depositary Shares (ADS), die das Recht zum 

Bezug von Stamm- und Vorzugsaktien der FMC AG repräsentieren, bei Eintragung des 

Formwechsels das Recht zum Bezug von Stamm- und Vorzugsaktien der FMC AG & 

Co. KGaA repräsentieren. Der Verwahrer ist mit der Zustimmung der Gesellschaft aller-

dings berechtigt, die Inhaber von ADR aufzufordern, ihre ADR einzureichen und neue 

ADR auszugeben, die ADS verbriefen, welche wiederum Stamm- und Vorzugsaktien der 

FMC AG & Co. KGaA repräsentieren. Sollte der Verwahrer sich hierfür entscheiden, 

werden die Inhaber von ADR vom Verwahrer über den Vorgang und die Vorgehenswei-

se informiert. Die Gesellschaft hat dabei darzulegen, dass der Formwechsel in Überein-

stimmung mit den Vorgaben durch den US Securities Act von 1933 vorgenommen wor-

den ist. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Formwechsel in einer Weise durchzuführen, 

die keine Unterbrechung des Handels in den ADS zur Folge hat. 

 

9.3 Deutscher Corporate Governance Kodex 

Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsenorientierten Aktienge-

sellschaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen 

Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regie-

rungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird 

oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Die Erklärung ist 

den Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen. Dieser Kodex stellt wesentliche Vor-

schriften zur Leitung und Überwachung (Unternehmensführung) dar und enthält sowohl 

gesetzliche Vorschriften, die deutsche Gesetzesnormen beschreiben, als auch Empfeh-

lungen und Anregungen. Allein die gesetzlichen Vorschriften sind von Unternehmen 

zwingend anzuwenden. Hinsichtlich der Empfehlungen sieht § 161 AktG vor, dass bör-

sennotierte Unternehmen jährlich eine Erklärung abgeben, ob von den Empfehlungen 

abgewichen wird (Entsprechenserklärung).  

Die FMC AG hat zuletzt im Dezember 2004 eine Entsprechenserklärung abgegeben, die 

auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist. Darin hat die Gesellschaft erklärt, 

dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex mit einigen 

Ausnahmen folgt. Diese Entsprechenserklärung ist diesem Umwandlungsbericht als An-
lage 5 beigefügt. 
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Der Deutsche Corporate Governance Kodex ist auf die Verfassung einer börsennotierten 

Aktiengesellschaft zugeschnitten und kann auf eine börsennotierte KGaA allenfalls mo-

difiziert Anwendung finden. Diese Besonderheiten sind im vorliegenden Umwandlungs-

bericht ausführlich dargestellt. Im Übrigen wird die Gesellschaft den Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex in demselben Umfang wie bislang folgen. 

Nach erfolgter Umwandlung werden die persönlich haftende Gesellschafterin und der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft eine neue Entsprechenserklärung abgeben, die die bisheri-

gen Ausnahmen darstellt und den Besonderheiten der KGaA Rechnung tragen wird.  
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10. Formwechsel ohne Maßnahmen im Vorfeld  

Es ist vorgesehen, dass der Vorstand den Formwechsel auch dann zum Handelsregister 

anmeldet, wenn die Aktionäre die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ab-

lehnen oder es hierbei wegen eventueller Rechtsstreitigkeiten zu Verzögerungen kommt. 

Dies würde hinsichtlich einzelner Auswirkungen der Umwandlung für die Aktionäre der 

Gesellschaft, die in den vorstehenden Abschnitten 4 bis 9 dargestellt sind, zu Abwei-

chungen führen. Insbesondere würden alle dargestellten Effekte, die auf eine Verringe-

rung der Stimmrechtsquote der Fresenius AG infolge der Umwandlung der Vorzugsakti-

en in Stammaktien zurückzuführen sind, nicht eintreten. Auf die wesentlichen Abwei-

chungen wird nachfolgend eingegangen. 

 

10.1 Unveränderte Anteilsmehrheits- und Stimmrechtsverhältnisse  

Kommt es nicht zu der beabsichtigten Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien, 

wird sich die Aufteilung des Grundkapitals der Gesellschaft in Vorzugsaktien und 

Stammaktien im Anschluss an den Formwechsel nicht verändern. Auch die Stimm-

rechtsanteile der Fresenius AG und der außenstehenden Aktionäre in der Hauptver-

sammlung bleiben unverändert. Die Fresenius AG würde daher die Mehrheit der Stim-

men in der Hauptversammlung der Gesellschaft behalten. Dies bedeutet, dass die Frese-

nius AG bei den Beschlussgegenständen, bei denen sie nicht vom Stimmrecht ausge-

schlossen ist, mit ihrer Stimmenmehrheit weiterhin faktisch allein entscheiden kann. 

Dies gilt – wie auch derzeit in der FMC AG – nicht für Beschlussgegenstände, für die 

eine drei Viertel Mehrheit erforderlich ist. Da die Hauptversammlungspräsenzen aber 

häufig sehr niedrig sind, hat die Fresenius AG gegebenenfalls auch bei Beschlussge-

genständen für die eine drei Viertel Mehrheit erforderlich ist, eine faktische Möglichkeit 

alleine zu entscheiden, wenn die Präsenz der Stammaktionäre auf der Hauptversamm-

lung unter 67,68 % liegt. 

Abweichend von der Darstellung unter der Überschrift 8.3 „Vergleich der Position der 

Aktionäre der Fresenius Medical Care AG und der Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA“ folgt hieraus für die Einflussmöglichkeiten der außenstehenden Aktionäre in der 

FMC AG & Co. KGaA im Vergleich zu ihren jetzigen Rechten in der FMC AG folgende 

Rechtsposition: 
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• unverändert kein Einfluss bei der Fassung von Hauptversammlungsbeschlüssen, 

die der einfachen Mehrheit bedürfen, es sei denn, es besteht für die Fresenius AG 

ein Stimmverbot bei bestimmten Beschlussgegenständen;  

• keine stärkere Position bei Satzungsänderungen, da der prozentuale Anteil der 

außenstehenden Aktionäre an den Stimmrechten nicht steigt; 

• unverändert kein Einfluss auf die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ge-

winnverwendung, da die Fresenius AG hierüber mit ihrer Stimmenmehrheit auf 

der Hauptversammlung allein entscheiden kann. 

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich der Einfluss der Fresenius AG nur bei den 

Beschlussgegenständen verringert, bei denen sie einem Stimmverbot unterliegt. Dies be-

trifft die folgenden Beschlussgegenstände: 

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats der FMC AG & Co. 

KGaA; 

• Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical Care 

Management AG und der Mitglieder des Aufsichtsrats der FMC AG & Co. 

KGaA; 

• Wahl von Abschlussprüfern und Bestellung von Sonderprüfern; 

• Geltendmachung von Ersatzansprüchen bzw. Verzicht auf Ersatzansprüche. 

Im Ergebnis werden sich daher – wie auch im Falle der Durchführung der vorbereiten-

den Maßnahmen mit der Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien – die Rechte der 

außenstehenden Aktionäre nicht verschlechtern, sondern hinsichtlich der Beschlussge-

genstände, bei denen die Fresenius AG vom Stimmrecht ausgeschlossen ist, tendenziell 

verbessern. Da es allerdings nicht infolge der Umwandlung von Vorzugsaktien in 

Stammaktien zu einem Verlust der Mehrheitsposition der Fresenius AG in der Hauptver-

sammlung kommen wird, verringern sich die Einflussmöglichkeiten der Fresenius AG 

insofern nicht und es kommt insofern auch – verglichen mit Situation bei Durchführung 

der Gesamttransaktion – nicht zu einer entsprechenden Stärkung der Einflussmöglich-

keiten der außenstehenden Aktionäre.  
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10.2 Interesse der Gesellschaft am Formwechsel auch ohne vorbereitende Maß-
nahmen 

Ziel der Gesamttransaktion, d.h. der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

und des Formwechsels in eine KGaA, ist in erster Linie die Schaffung einer attraktive-

ren Kapitalstruktur für das Unternehmen und die Erhöhung der Liquidität der Stammak-

tien der Gesellschaft. Zur kurzfristigen Erreichung dieser Ziele dient in erster Linie die 

Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien. Kann dieser Teil der Gesamttransakti-

on nicht wie beabsichtigt umgesetzt werden, wird es jedenfalls kurzfristig nicht zu einer 

Erhöhung des Streubesitzes (Freefloat) der Stammaktien und damit auch nicht zu einer 

Erhöhung der Liquidität in den Stammaktien kommen; das Ziel einer Verbesserung der 

Position der Gesellschaft im Deutschen Aktienindex (DAX) würde nicht, jedenfalls 

nicht zeitnah erreicht. Die mit der Umwandlung der Vorzugs- in Stammaktien verbun-

denen Vorteile, die erst durch den Formwechsel in die KGaA ermöglicht werden, wür-

den dann nicht realisiert.  

Gleichwohl besteht für die Gesellschaft auch ohne die Durchführung der vorbereitenden 

Maßnahmen ein Interesse an der Durchführung des Formwechsels. Der Formwechsel in 

die KGaA ermöglicht nämlich mittel- und langfristig die Schaffung einer attraktiveren 

Kapitalstruktur für das Unternehmen. Die Gesellschaft wird dann beispielsweise in der 

Lage sein, zukünftig Kapitalerhöhungen in Stammaktien durchzuführen, ohne dass die 

Fresenius AG zur Vermeidung eines Verlustes ihrer Stimmrechtsmehrheit an einer sol-

chen Kapitalerhöhung in Stammaktien teilnehmen müsste (siehe dazu bereits unter der 

Überschrift 1 „Einleitung“). Denn die Fresenius AG wird ihre erklärte Absicht, die Ge-

sellschaft weiterhin in ihren Konzernabschluss konsolidieren zu wollen, auch bei zu-

künftigem Verlust der Stimmrechtsmehrheit nach dem Formwechsel über die persönlich 

haftende Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management AG absichern können 

(siehe dazu näher unter der Überschrift 4.2 „Formwechsel in eine Kommanditgesell-

schaft auf Aktien“). Die damit neu geschaffene Möglichkeit, auch in größerem Umfang 

Kapitalerhöhungen in Stammaktien durchzuführen, verschafft der Gesellschaft eine grö-

ßere Flexibilität bei ihrer Eigenkapitalfinanzierung, da Stammaktien – wie sich auch am 

Kursunterschied von Stamm- und Vorzugsaktien der Gesellschaft zeigt – regelmäßig die 

am Kapitalmarkt attraktivere Aktiengattung sind. Daneben kann die Gesellschaft so je-

denfalls mittel- und langfristig den Freefloat in ihren Stammaktien stärken, was dann zu 

einer Verbesserung ihrer Position im Deutschen Aktienindex (DAX) führen kann.  
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Hof an der Saale/Bad Homburg, den 22. Juli 2005 

 

Fresenius Medical Care AG 
Der Vorstand 

 
 

 gez. Dr. Ben J. Lipps 

Vorsitzender des Vorstands 

 

 

 

gez. Dr. Emanuele Gatti 

Mitglied des Vorstands 

 

 

gez. Roberto Fusté 

Mitglied des Vorstands 

 

 

gez. Dr. Rainer Runte 

Mitglied des Vorstands 

 

 

gez. Lawrence A. Rosen 

Mitglied des Vorstands 

 

gez. Robert M. Powell 

Mitglied des Vorstands 

 

gez. Mats L. Wahlstrom 

Mitglied des Vorstands 
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Anlage 1: Tagesordnung zur Hauptversammlung einschließlich  
Umwandlungsbeschluss 

Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft 

Hof an der Saale 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 

- ISIN: DE 0005785802 // WKN: 578 580 – 

- ISIN: DE 0005785836 // WKN: 578 583 – 

- ISIN: DE 000A0DRW61 // WKN: A0DRW6 – 

- ISIN: US 3580291066 //  

ADR-KennNr.: (American Depositary Receipt): 879 529 – 

- ISIN: US 3580292056 //  

ADR-KennNr.: (American Depositary Receipt): 903 780 – 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 30. August 2005, um 10:00 Uhr im Cong-

ress Center Messe Frankfurt am Main, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am 

Main stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. 

 

Tagesordnung 

I.  Vorbemerkung zu den Tagesordnungspunkten 

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben beschlossen, der Hauptversammlung 

unter Tagesordnungspunkt 4) den Formwechsel der Gesellschaft von einer Aktiengesell-

schaft (AG) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) vorzuschlagen.  

Gleichzeitig mit dem Formwechsel in die KGaA soll eine Umwandlung von Vorzugsak-

tien der Gesellschaft in Stammaktien vorgenommen werden. Hierzu haben Vorstand und 

Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, der Hauptversammlung unter Tagesord-

nungspunkt 1) die Umwandlung so vieler Vorzugsaktien in Stammaktien vorzuschlagen, 

wie solche zusammen mit einer Umwandlungserklärung und einer Umwandlungsprämie 
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in Höhe von EUR 12,25 je Vorzugsaktie bei der Gesellschaft eingereicht werden. Im 

Zusammenhang mit dieser Vereinheitlichung der Kapitalstruktur sollen nach den Be-

schlussvorschlägen gemäß den Tagesordnungspunkten 2) und 3) das bedingte und das 

genehmigte Kapital angepasst werden. Diese wegen der vorgeschlagenen Umwandlung 

von Vorzugsaktien in Stammaktien notwendigen Maßnahmen werden bei den jeweiligen 

Tagesordnungspunkten gesondert erläutert. 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Rechte der Aktionäre sind Vorstand und Auf-

sichtsrat davon überzeugt, dass bereits der Formwechsel für sich, aber insbesondere 

auch die Kombination beider Maßnahmen, d.h. der Formwechsel zusammen mit der 

Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien, im Ergebnis zu einer Vergrößerung des fi-

nanziellen und operativen Handlungsspielraums führt. Diese erhöhte Flexibilität ermög-

licht es der Gesellschaft, ihre klar formulierten langfristigen Wachstumsziele und -

strategien zu verwirklichen und somit langfristig den Unternehmenswert weiter zu stei-

gern (Shareholder Value). Jüngstes Beispiel für diese Wachstumsstrategie ist der ange-

kündigte Erwerb der Renal Care Group, Inc., Nashville/Tennessee, U.S.A. Durch diesen 

Erwerb wird die Gesellschaft ihre Stellung als der weltweit führende vertikal integrierte 

Anbieter von Dialysedienstleistungen und Dialyseprodukten weiter festigen. Für die an-

gestrebte Vergrößerung des zukünftigen finanziellen und operativen Handlungsspiel-

raums sprechen im Wesentlichen die folgenden Erwägungen: 

• Schaffung einer attraktiveren Kapitalstruktur für das Unternehmen. Die 

rechtlichen Änderungen im Rahmen der Gesamttransaktion geben dem Unter-

nehmen die strukturelle Möglichkeit zur Begebung neuer Stammaktien. Die fi-

nanziellen Konditionen möglicher zukünftiger Eigenkapitalfinanzierungen kön-

nen sich dadurch verbessern. 

• Erhöhung der Liquidität der Aktien. Die Gesamttransaktion wird zu einer Er-

höhung des Streubesitzes (freefloat) der Stammaktien und damit voraussichtlich 

zu einer Erhöhung der Liquidität in den Stammaktien sowie zu einer Verbesse-

rung der Position der Gesellschaft im Deutschen Aktienindex (DAX) führen. 

• Beibehaltung der bisherigen Corporate Governance Standards. Der vorge-

schlagene Rechtsformwechsel der Gesellschaft wird die heutigen Standards der Cor-

porate Governance und Transparenz weitgehend wahren und fortführen.  

Im Rahmen des Formwechsels soll die Fresenius Medical Care Management AG als per-

sönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft eintreten und über ihr Management 
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die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernehmen. Sämtliche Aktien an 

der Fresenius Medical Care Management AG werden von der Fresenius AG gehalten, 

die hierdurch trotz der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ihren Einfluss 

auf die Gesellschaft beibehalten kann. 

In rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht wird der Formwechsel die Lage der außenste-

henden Aktionäre im Wesentlichen unverändert lassen. Die derzeitige Situation bei der 

Gesellschaft ist dadurch geprägt, dass die Fresenius AG die Mehrheit der stimmberech-

tigten Stammaktien hält. Die restlichen Stammaktien sowie die gesamten Vorzugsaktien 

befinden sich im Streubesitz. Das bedeutet, dass bei der Gesellschaft in der derzeitigen 

Rechtsform der Aktiengesellschaft die Fresenius AG Hauptversammlungsbeschlüsse, die 

nur der einfachen Mehrheit bedürfen, jederzeit aufgrund ihrer Stimmenmehrheit von 

ca. 50,8 % in der Hauptversammlung fassen kann. Dies betrifft insbesondere die Wahl 

der Mitglieder des Aufsichtsrates und des Abschlussprüfers. Die außenstehenden Aktio-

näre haben keine Möglichkeit, gegen den Willen der Fresenius AG mittelbar über die 

Bestellung des Aufsichtsrats Einfluss auf die Bestellung des Vorstandes der Gesellschaft 

zu nehmen. Vergleicht man die bestehende faktische Einflussverteilung bei der Gesell-

schaft mit der durch den Formwechsel entstehenden strukturellen Einflussverteilung bei 

der KGaA, so ergibt sich für die außenstehenden Aktionäre insgesamt gesehen keine 

Verschlechterung ihrer Einflussposition, sondern teilweise eine Verbesserung. Dies gilt 

etwa bei der Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die in der 

KGaA Aufgabe der Hauptversammlung und nicht mehr – wie in der AG grundsätzlich 

vorgesehen – Aufgabe des Aufsichtsrates ist. Auf der anderen Seite werden Einfluss-

möglichkeiten der Fresenius AG durch den Formwechsel und die Maßnahmen in dessen 

Vorfeld nicht gestärkt, sondern – insbesondere durch die vorgeschlagene Umwandlung 

der Vorzugsaktien in Stammaktien – teilweise geschwächt. Neben der Verringerung des 

prozentualen Anteils an Stammaktien und der hierdurch bedingten reduzierten Einfluss-

möglichkeiten unterläge die Fresenius AG in der Hauptversammlung der KGaA bei der 

Wahl des Aufsichtsrates sowie des Abschlussprüfers einem Stimmverbot. Dies würde 

bedeuten, dass diesbezüglich die außenstehenden Aktionäre allein entscheiden können. 

Es ist vorgesehen, dass der Vorstand den Formwechsel auch zum Handelsregister an-

meldet, wenn die Aktionäre die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien ableh-

nen sollten oder es hierbei wegen eventueller Rechtsstreitigkeiten zu Verzögerungen 

kommt. Dasselbe gilt mit Blick auf die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunk-

ten 2) und 3). Denn bereits der Formwechsel für sich liegt im Interesse der Gesellschaft, 

da er mittel- und langfristig die Schaffung einer attraktiveren Kapitalstruktur für das Un-

ternehmen ermöglicht. 
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Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des Form-

wechsels sowie der Gesamttransaktion enthält der vom Vorstand erstellte Umwand-

lungsbericht, der seit der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung in den 

Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme ausliegt. Auf Verlangen erhält je-

der Aktionär kostenlos eine Abschrift des Umwandlungsberichts. 

 

II. Tagesordnungspunkte 

1. Beschlussfassung über die Umwandlung von stimmrechtslosen Inhaber-
Vorzugsaktien in Inhaber-Stammaktien  

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Von den derzeit bestehenden 26.454.805 stimmrechtslosen Inhaber-

Vorzugsaktien werden bis zu 26.454.805 stimmrechtslose Inhaber-

Vorzugsaktien in stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien umgewandelt. Zu-

sätzlich werden von denjenigen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien, die 

bis zum Ende der Einreichungsfrist aus bedingtem Kapital ausgegeben wer-

den, diejenigen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien in stimmberechtigte 

Inhaber-Stammaktien umgewandelt, die gemäß Buchstabe b) dieses Be-

schlusses bei der Gesellschaft zur Umwandlung eingereicht werden. Für die 

danach umzuwandelnden stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien wird der 

in § 19 Abs. 2 bis 4 der Satzung bestimmte Gewinnvorzug aufgehoben. Die 

Gewinnberechtigung der umgewandelten stimmrechtslosen Inhaber-

Vorzugsaktien entspricht mit Wirkung ab dem 1. Januar 2005 der Gewinnbe-

rechtigung der Inhaber-Stammaktien. 

b) Es werden nur die stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien in stimmberech-

tigte Inhaber-Stammaktien umgewandelt, die zusammen mit einer Umwand-

lungserklärung des jeweiligen Aktionärs und einer Umwandlungsprämie in 

Höhe von EUR 12,25 je Inhaber-Vorzugsaktie frist- und bedingungsgerecht 

bei der Gesellschaft zur Umwandlung eingereicht werden.  

c) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates nähere 

Einzelheiten des Umwandlungsverfahrens, wie die Einreichungsfrist und die 

weiteren Einreichungsbedingungen, festzulegen und bekannt zu machen. Die 
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Einreichungsfrist muss mindestens vier und darf höchstens sechs Wochen 

betragen. 

d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, der Satzung in ihrem § 4 Abs. 1 und bei 

Umwandlung aller stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien auch in ihren 

§§ 17 und 19 diejenige Fassung zu geben, die aus der Durchführung des Be-

schlusses zu diesem Tagesordnungspunkt folgt. 

e) Der Vorstand wird angewiesen, die mit der Umwandlung der Inhaber-

Vorzugsaktien in Inhaber-Stammaktien verbundene Änderung der Satzung 

nur dann zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn er sich 

davon überzeugt hat, dass die Eintragung des unter Tagesordnungspunkt 4) 

von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Formwechsels in die Rechts-

form der KGaA erfolgen wird. 

f) Der Beschluss zu diesem Tagesordnungspunkt wird unwirksam, wenn die 

Änderung der Satzungsfassung nicht vor dem Ende der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 

2005 beschließt, in das Handelsregister eingetragen worden ist, es sei denn, 

diese Hauptversammlung erneuert oder bestätigt den Beschluss. 

Der Beschluss der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist zugleich Son-

derbeschluss der Stammaktionäre gemäß § 179 Abs. 3 AktG. 

Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht über die Umwandlung von stimmrechtslo-

sen Inhaber-Vorzugsaktien in stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien erstattet. Der In-

halt des Vorstandsberichtes wird als Anlage 1 dieser Einladung zur außerordentlichen 

Hauptversammlung bekannt gemacht. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der 

außerordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 

Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Ab-

schrift dieses Berichts. Der Bericht wird auch in der außerordentlichen Hauptversamm-

lung ausgelegt. 
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2.  Beschlussfassung über die Anpassung der bestehenden Mitarbeiterbeteiligungs-
programme 

Die Gesellschaft hat aus verschiedenen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen Wandel-

schuldverschreibungen bzw. Aktienoptionen (nachfolgend gemeinsam „Optionen“) an 

Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an Mitarbeiter und 

Mitglieder der Geschäftsführungen von verbundenen Unternehmen (nachfolgend ge-

meinsam „Berechtigte“ genannt) ausgegeben, die unter bestimmten Umständen zum Be-

zug von Inhaber-Vorzugsaktien berechtigen. Bei Durchführung der vorgeschlagenen 

Umwandlung der Inhaber-Vorzugsaktien in Inhaber-Stammaktien soll auch den Berech-

tigten angeboten werden, die vertragliche Grundlage für die Optionen derart zu ändern, 

dass sich diese jeweils auf den Bezug von Inhaber-Stammaktien richten (nachfolgend 

auch als „Änderungsprogramm“ bezeichnet). 

Bei der Durchführung des Änderungsprogramms sollen die Berechtigten wirtschaftlich 

so gestellt werden, wie sie ohne die Durchführung der vorgeschlagenen Umwandlung 

der Inhaber-Vorzugsaktien in Inhaber-Stammaktien stünden. Dazu soll sowohl die An-

zahl der Optionen als auch der Ausübungspreis der Optionen proportional derart an die 

Umstellung des Bezuges auf Inhaber-Stammaktien angepasst werden, dass eine gleiche 

prozentuale Wertveränderung der zugrunde liegenden Aktien auf Basis der im Be-

schlusstext festgelegten Durchschnittskurse zu einem gleichen absoluten Kursgewinn 

bzw. Kursverlust für die Berechtigten führt. Diese Anpassung soll technisch derart vor-

genommen werden, dass ein bestimmter Anteil der Optionen der jeweiligen Berechtigten 

vertraglich geändert wird und der verbleibende, nicht geänderte Anteil der Optionen an 

die Gesellschaft zurückgegeben wird bzw. verfällt. Der Beschlussvorschlag enthält Be-

rechnungsmodi, aus denen sich ergibt, welcher Anteil der eingereichten Optionen um-

gewandelt wird und welcher zurückgegeben wird bzw. verfällt. Die Berechtigten können 

nur mit allen aus dem jeweiligen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm an sie gewährten Op-

tionen an den einzelnen Umtauschvorgängen des Änderungsprogramms teilnehmen. 

Abhängig von der Zahl der geänderten Optionen wird sich das zur Absicherung der Op-

tionen geschaffene bedingte Kapital der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. 5 bis 7 der Satzung 

ändern. Einerseits wird sich aufgrund der Verringerung der Zahl der auszugebenden 

neuen Aktien die Gesamtziffer des bedingten Kapitals verringern. Andererseits wird das 

bedingte Kapital nicht mehr ausschließlich auf die Ausgabe neuer stimmrechtsloser In-

haber-Vorzugsaktien gerichtet sein, sondern entsprechend der Annahmequote auch auf 

die Ausgabe neuer stimmberechtigter Inhaber-Stammaktien. Da das Umtauschverfahren 

erst nach der zustimmenden Beschlussfassung der außerordentlichen Hauptversammlung 
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durchgeführt werden kann, steht zum Zeitpunkt der außerordentlichen Hauptversamm-

lung noch nicht fest, in welcher Höhe zukünftig bedingtes Kapital benötigt wird und wie 

sich die Aufteilung des bedingten Kapitals in stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien 

und stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien darstellt. Daher ist in den jeweiligen Be-

schlussvorschlägen vorgesehen, dass der Aufsichtsrat ermächtigt wird, die Fassung der 

Satzung diesbezüglich vor Eintragung der Beschlüsse im Handelsregister an die dann 

gegebene Sachlage anzupassen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1996/1998 

(1) Das auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 24. September 

1996 von der Gesellschaft aufgestellte Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramm („MaBP 1996/1998“) wird aufgrund der beabsichtigten Um-

wandlung der stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien in Inhaber-

Stammaktien wie folgt abgeändert: 

• Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Möglich-

keit, nach Maßgabe des nachfolgend beschriebenen Verfahrens ihre 

Rechte aus den ihnen gewährten Wandelschuldverschreibungen auf den 

Bezug von Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft umzustellen. Dazu 

wird den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen angeboten, einen 

bestimmten Teil sämtlicher ihnen aus den jeweiligen Tranchen gewähr-

ten Wandelschuldverschreibungen, die sich auf den Bezug von Inhaber-

Vorzugsaktien richten, derart abzuändern, dass sich diese nach der Än-

derung auf den Bezug von Inhaber-Stammaktien richten. Die Zahl der 

geänderten Wandelschuldverschreibungen des das Angebot der Gesell-

schaft annehmenden Inhabers berechnet sich dabei für die jeweiligen 

Tranchen nach der Formel  
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Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Vorzugsaktien 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Stammaktien 

X 

Zahl der gewähr-

ten Wandel-

schuldverschrei-

bungen 

= 

Zahl der ge-

änderten 

Wandel-

schuldver-

schreibungen 

und wird auf ganze Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet. Die da-

nach verbleibenden, nicht geänderten Wandelschuldverschreibungen 

des jeweiligen Inhabers werden an die Gesellschaft gegen Erstattung 

des Nominalwertes zurückgegeben.  

• Der Ausübungspreis, welcher bei Ausübung des Wandlungsrechts zu 

leisten ist („Ausübungspreis aus jeweiliger Tranche neu“), berechnet 

sich für die derart geänderten Wandelschuldverschreibungen der jewei-

ligen Tranchen aus dem bisher festgesetzten Ausübungspreis („Aus-

übungspreis aus jeweiliger Tranche alt“) nach der Formel  

 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Stammaktien 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Vorzugsaktien 

X 
Ausübungspreis 

aus jeweiliger 

Tranche alt 

= 
Ausübungspreis 

aus jeweiliger 

Tranche neu 

• Der bei beiden Berechnungen jeweils zugrunde zu legende Durch-

schnittskurs entspricht dem jeweiligen gewichteten durchschnittlichen 

inländischen Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 4. Mai 2005 

und beträgt somit für die Inhaber-Stammaktien EUR 64,28 und für die 

Inhaber-Vorzugsaktien EUR 45,78. 

• Der jeweilige Inhaber der Wandelschuldverschreibungen kann das An-

gebot der Gesellschaft, an dem Änderungsverfahren teilzunehmen, nur 

insgesamt für alle von ihm gehaltenen Wandelschuldverschreibungen 

aus dem MaBP 1996/1998 annehmen. 
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• Soweit Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einer entsprechen-

den Abänderung nicht zustimmen, bezieht sich das Wandlungsrecht 

weiterhin auf stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien. Der Ausübungs-

preis, welcher bei Ausübung des Wandlungsrechts zu leisten ist, verän-

dert sich in diesem Fall nicht.  

• Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Ein-

zelheiten des Änderungsverfahrens festzulegen. Soweit Mitglieder des 

Vorstandes betroffen sind, wird allein der Aufsichtsrat ermächtigt, die 

Einzelheiten des Änderungsverfahrens festzulegen.  

(2) Das Bedingte Kapital der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung 

der Gesellschaft wird an die durch den vorstehenden Beschluss geschaf-

fene Möglichkeit des Bezugs der Wandelschuldverschreibungen auch 

auf Inhaber-Stammaktien angepasst und § 4 Abs. 5 der Satzung der Ge-

sellschaft wird wie folgt neu gefasst:  

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu [EUR 5.389.450,24 

(in Worten fünf Millionen dreihundertneunundachtzigtausend vierhun-

dertfünfzig Euro und vierundzwanzig Cent)] bedingt erhöht, durch Aus-

gabe von bis zu [2.105.254 (in Worten zwei Millionen einhundertfünf-

tausend zweihundertvierundfünfzig)] neuen stimmrechtslosen Inhaber-

Vorzugsaktien und von bis zu [___] (in Worten [___]) neuen Inhaber-

Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie gemäß dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm nach Maß-

gabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.09.1996 Wandel-

schuldverschreibungen auf Stückaktien ausgegeben wurden und die In-

haber dieser Wandelschuldverschreibungen von ihrem Wandlungsrecht 

Gebrauch machen. Die neuen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien 

und die neuen Inhaber-Stammaktien nehmen vom Beginn des Geschäfts-

jahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, 

am Gewinn teil.“ 

(3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 5 der Satzung die Fassung 

zu geben, die aus ggf. zwischenzeitlich erfolgten Aktienausgaben aus 

bedingtem Kapital und/oder aus der Durchführung dieses Beschlusses 



 121 

folgt, d.h. die Zahlen in eckigen Klammern ggf. zu korrigieren und die 

Leerstellen in eckigen Klammern zu ergänzen. 

b) Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1998 

(1) Das auf Basis der Hauptversammlungsbeschlüsse vom 10. Juni 1998 

und vom 30. Mai 2000 aufgestellte Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 

(„MaBP 1998“) wird aufgrund der beabsichtigten Umwandlung der 

stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien in Inhaber-Stammaktien wie 

folgt abgeändert:  

• Die Inhaber von Aktienoptionen erhalten die Möglichkeit, nach Maßga-

be des nachfolgend beschriebenen Verfahrens ihre Rechte aus den ihnen 

gewährten Aktienoptionen auf den Bezug von Inhaber-Stammaktien der 

Gesellschaft umzustellen. Dazu wird den Inhabern von Aktienoptionen 

angeboten, einen bestimmten Teil sämtlicher ihnen aus den jeweiligen 

Tranchen gewährten Aktienoptionen, die sich auf den Bezug von Inha-

ber-Vorzugsaktien richten, derart abzuändern, dass sich diese nach der 

Änderung auf den Bezug von Inhaber-Stammaktien richten. Die Zahl 

der geänderten Aktienoptionen des das Angebot der Gesellschaft an-

nehmenden Inhabers berechnet sich dabei für die jeweiligen Tranchen 

nach der Formel  

 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Vorzugsaktien 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Stammaktien 

X 
Zahl der gewähr-

ten Aktienoptio-

nen 

= 
Zahl der ge-

änderten Ak-

tienoptionen 

und wird auf ganze Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet. Die da-

nach verbleibenden, nicht geänderten Aktienoptionen des jeweiligen 

Inhabers verfallen.  

• Der Ausübungspreis, welcher bei Ausübung des Bezugsrechts zu leisten 

ist („Ausübungspreis aus jeweiliger Tranche neu“) berechnet sich für 

die derart geänderten Aktienoptionen der jeweiligen Tranchen aus dem 
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bisher festgesetzten Ausübungspreis („Ausübungspreis aus jeweiliger 

Tranche alt“) nach der Formel 

 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Stammaktien 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Vorzugsaktien 

X 
Ausübungspreis 

aus jeweiliger 

Tranche alt 

= 
Ausübungspreis 

aus jeweiliger 

Tranche neu 

• Der bei beiden Berechnungen jeweils zugrunde zu legende Durch-

schnittskurs entspricht dem jeweiligen gewichteten durchschnittlichen 

inländischen Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 4. Mai 2005 

und beträgt somit für die Inhaber-Stammaktien EUR 64,28 und für die 

Inhaber-Vorzugsaktien EUR 45,78. 

• Das Erfolgsziel, wie es im Hauptversammlungsbeschluss vom 10. Juni 

1998 festgelegt wurde, bleibt unverändert. 

• Der jeweilige Inhaber der Aktienoptionen kann das Angebot der Gesell-

schaft, an dem Änderungsverfahren teilzunehmen, nur insgesamt für al-

le von ihm gehaltenen Aktienoptionen aus dem MaBP 1998 annehmen. 

• Soweit Inhaber von Aktienoptionen einer entsprechenden Änderung 

nicht zustimmen, bezieht sich das Bezugsrecht weiterhin auf stimm-

rechtslose Inhaber-Vorzugsaktien. Der Ausübungspreis, welcher bei 

Ausübung des Bezugsrechts zu leisten ist, verändert sich in diesem Fall 

nicht. 

• Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Ein-

zelheiten des Änderungsverfahrens festzulegen. Soweit Mitglieder des 

Vorstandes betroffen sind, wird allein der Aufsichtsrat ermächtigt, die 

Einzelheiten des Änderungsverfahrens festzulegen. 

(2) Das Bedingte Kapital der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. 6 der Satzung 

der Gesellschaft wird an die durch den vorstehenden Beschluss geschaf-

fene Möglichkeit des Bezugs der Aktienoptionen auch auf Inhaber-
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Stammaktien angepasst und § 4 Abs. 6 der Satzung der Gesellschaft 

wird wie folgt neu gefasst:  

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu [EUR 2.763.432,96 

(in Worten zwei Millionen siebenhundertdreiundsechzigtausend vier-

hundertzweiunddreißig Euro und sechsundneunzig Cent)] bedingt er-

höht, durch Ausgabe von bis zu [1.079.466 (in Worten eine Million 

neunundsiebzigtausend vierhundertsechsundsechzig)] neuen stimm-

rechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und von bis zu [___] (in Worten 

[___]) neuen Inhaber-Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm 

nach Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 10.06.1998 

und vom 30.05.2000 Bezugsrechte ausgegeben wurden und die Inhaber 

der Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen. Die 

neuen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und die neuen Inhaber-

Stammaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die 

Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil.“ 

(3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 6 der Satzung die Fassung 

zu geben, die aus ggf. zwischenzeitlich erfolgten Aktienausgaben aus 

bedingtem Kapital und/oder aus der Durchführung dieses Beschlusses 

folgt, d.h. die Zahlen in eckigen Klammern ggf. zu korrigieren und die 

Leerstellen in eckigen Klammern zu ergänzen. 

c) Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2001 

(1) Das auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 23. Mai 2001 

von der Gesellschaft aufgestellte Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 

(„MaBP 2001“) wird aufgrund der beabsichtigten Umwandlung der 

stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien in Inhaber-Stammaktien wie 

folgt abgeändert: 

• Die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Möglich-

keit, nach Maßgabe des nachfolgend beschriebenen Verfahrens ihre 

Rechte aus den ihnen gewährten Wandelschuldverschreibungen auf den 

Bezug von Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft umzustellen. Dazu 

wird den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen angeboten, einen 
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bestimmten Teil sämtlicher ihnen aus den jeweiligen Tranchen gewähr-

ten Wandelschuldverschreibungen, die sich auf den Bezug von Inhaber-

Vorzugsaktien richten, derart abzuändern, dass sich diese nach der Än-

derung auf den Bezug von Inhaber-Stammaktien richten. Die Zahl der 

geänderten Wandelschuldverschreibungen des das Angebot der Gesell-

schaft annehmenden Inhabers berechnet sich dabei für die jeweiligen 

Tranchen nach der Formel  

 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Vorzugsaktien 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Stammaktien 

X 

Zahl der gewähr-

ten Wandel-

schuldverschrei-

bungen 

= 

Zahl der geän-

derten Wandel-

schuldver-

schreibungen 

und wird auf ganze Zahlen kaufmännisch auf- oder abgerundet. Die da-

nach verbleibenden, nicht geänderten Wandelschuldverschreibungen 

des jeweiligen Inhabers werden an die Gesellschaft gegen Erstattung 

des Nominalwertes zurückgegeben.  

• Der Ausübungspreis, welcher bei Ausübung des Wandlungsrechts zu 

leisten ist („Ausübungspreis aus jeweiliger Tranche neu“), berechnet 

sich für die derart geänderten Wandelschuldverschreibungen der jewei-

ligen Tranchen aus dem bisher festgesetzten Ausübungspreis („Aus-

übungspreis aus jeweiliger Tranche alt“) nach der Formel  

 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Stammaktien 

Durchschnittskurs 

der Inhaber-

Vorzugsaktien 

X 
Ausübungspreis 

aus jeweiliger 

Tranche alt 

= 
Ausübungspreis 

aus jeweiliger 

Tranche neu 

• Der bei beiden Berechnungen jeweils zugrunde zu legende Durch-

schnittskurs entspricht dem jeweiligen gewichteten durchschnittlichen 

inländischen Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 4. Mai 2005 
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und beträgt somit für die Inhaber-Stammaktien EUR 64,28 und für die 

Inhaber-Vorzugsaktien EUR 45,78. Hiervon abweichend entspricht der 

bei beiden Berechnungen jeweils zugrunde zu legende Durchschnitts-

kurs für die Umwandlung derjenigen Wandelschuldverschreibungen, 

die nach dem 4. Mai 2005 ausgegeben worden sind oder noch ausgege-

ben werden, dem gewichteten jeweiligen durchschnittlichen Börsenkurs 

der letzten drei Monate vor der Ausgabe der jeweiligen Wandelschuld-

verschreibung. 

• Das Erfolgsziel, welches die Hauptversammlung vom 23. Mai 2001 für 

die Wandelschuldverschreibungen mit Erfolgsziel festgesetzt hat, be-

zieht sich ab dem 4. Mai 2005 für die geänderten Wandelschuldver-

schreibungen auf Inhaber-Stammaktien. Die (teilweise) Erreichung des 

Erfolgsziels, bezogen auf Vorzugsaktien vor dem 4. Mai 2005, wird 

entsprechend berücksichtigt.  

• Der jeweilige Inhaber der Wandelschuldverschreibungen kann das An-

gebot der Gesellschaft, an dem Änderungsverfahren teilzunehmen, nur 

insgesamt für alle von ihm gehaltenen Wandelschuldverschreibungen 

aus dem MaBP 2001 annehmen. 

• Soweit Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einer entsprechen-

den Änderung nicht zustimmen, bezieht sich das Wandlungsrecht wei-

terhin auf stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien. Der Ausübungs-

preis, welcher bei Ausübung des Wandlungsrechts zu leisten ist, verän-

dert sich in diesem Fall nicht. Das Erfolgsziel, welches die Hauptver-

sammlung vom 23. Mai 2001 für die Wandelschuldverschreibungen 

festgesetzt hat, bezieht sich in diesem Fall weiterhin auf Inhaber-

Vorzugsaktien.  

• Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Ein-

zelheiten des Änderungsverfahrens festzulegen. Soweit Mitglieder des 

Vorstandes betroffen sind, wird allein der Aufsichtsrat ermächtigt, die 

Einzelheiten des Änderungsverfahrens festzulegen. 

(2) Das Bedingte Kapital der Gesellschaft gemäß § 4 Abs. 7 der Satzung 

der Gesellschaft wird an die durch den vorstehenden Beschluss geschaf-

fene Möglichkeit des Bezugs der Wandelschuldverschreibungen auch 
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auf Inhaber-Stammaktien angepasst und § 4 Abs. 7 der Satzung der Ge-

sellschaft wird wie folgt neu gefasst:  

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu [EUR 10.132.928,00 

(in Worten zehn Millionen einhundertzweiunddreißigtausend neunhun-

dertachtundzwanzig Euro)] bedingt erhöht, durch Ausgabe von bis zu 

[3.958.175 (in Worten drei Millionen neunhundertachtundfünfzigtau-

send einhundertfünfundsiebzig)] neuen stimmrechtslosen Inhaber-

Vorzugsaktien und von bis zu [___] (in Worten [___]) neuen Inhaber-

Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durch-

geführt, wie gemäß dem Internationalen Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramm nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 

23.05.2001 Wandelschuldverschreibungen auf Stückaktien ausgegeben 

wurden und die Inhaber dieser Wandelschuldverschreibungen von ih-

rem Wandlungsrecht Gebrauch machen. Die neuen stimmrechtslosen 

Inhaber-Vorzugsaktien und die neuen Inhaber-Stammaktien nehmen 

vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von 

Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil.“ 

(3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, § 4 Abs. 7 der Satzung die Fassung 

zu geben, die aus ggf. zwischenzeitlich erfolgten Aktienausgaben aus 

bedingtem Kapital und/oder aus der Durchführung dieses Beschlusses 

folgt, d.h. die Zahlen in eckigen Klammern ggf. zu korrigieren und die 

Leerstellen in eckigen Klammern zu ergänzen. 

d) Der Vorstand wird angewiesen, die mit den Neufassungen der § 4 Abs. 5 bis 

7 der Satzung verbundenen Satzungsänderungen nur dann zur Eintragung in 

das Handelsregister anzumelden, wenn er sich davon überzeugt hat, dass die 

Eintragung des unter Tagesordnungspunkt 4) von Vorstand und Aufsichtsrat 

vorgeschlagenen Formwechsels in die Rechtsform der KGaA erfolgen wird. 

Der Beschluss der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist zugleich Son-

derbeschluss der Stammaktionäre gemäß § 179 Abs. 3 AktG. 
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3.  Beschlussfassung über die Neuschaffung von Genehmigtem Kapital  

Die Satzung enthält in § 4 Abs. 3 und in § 4 Abs. 4 die Genehmigten Kapitalien I und II, 

welche den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital 

um bis zu EUR 30.720.000,00 durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser Inhaber-

Vorzugsaktien gegen Bareinlagen (Genehmigtes Kapital I) und um bis zu 

EUR 20.480.000,00 durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien ge-

gen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen (Genehmigtes Kapital II) zu erhöhen. Vor dem 

Hintergrund der beabsichtigten Umwandlung der stimmrechtslosen Inhaber-

Vorzugsaktien in stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien sind diese Genehmigten Kapi-

talien, die sich auf die Ausgabe von stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien beziehen, 

nicht mehr sachgerecht. Dessen ungeachtet besteht das Bedürfnis der Gesellschaft, auf 

flexible Weise ihre Eigenkapitalbasis stärken zu können, unverändert fort. Daher richten 

sich die nachfolgenden Beschlussvorschläge auf die neuerliche Schaffung Genehmigter 

Kapitalien I und II, jedoch nunmehr durch Ausgabe von Inhaber-Stammaktien. Gleich-

zeitig soll die Frist für die Ausübung verlängert und das Volumen der Genehmigten Ka-

pitalien moderat erhöht werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

a) Das Genehmigte Kapital I in § 4 Abs. 3 der Satzung wird mit Wirkung auf 

den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen Genehmig-

ten Kapitals I aufgehoben. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. August 2010 das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig 

oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 35.000.000,00 gegen Bareinlagen 

durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal I). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grund-

kapital erhöhen. Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu ent-

scheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur für Spitzenbeträge zu-

lässig. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-

ren anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird ferner ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I festzulegen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 
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oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Ge-

nehmigten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 

dem Umfang der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital I anzupassen. 

 § 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. August 2010 das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig 

oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 35.000.000,00 gegen Bareinlagen 

durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal I). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grund-

kapital erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu ent-

scheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur für Spitzenbeträge zu-

lässig. Die neuen Aktien können auch von durch den Vorstand bestimmten 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-

ren anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ferner ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durch-

führung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger 

oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Ge-

nehmigten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend 

dem Umfang der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital I anzupassen.“  

b) Das Genehmigte Kapital II in § 4 Abs. 4 der Satzung wird mit Wirkung auf 

den Zeitpunkt der Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen Genehmig-

ten Kapitals II aufgehoben. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. August 2010 das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig 

oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 25.000.000,00 gegen Bareinlagen 

und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital II). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben 

Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Der Vorstand wird ferner ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugs-

rechtes der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch 

nur zulässig, wenn  
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• im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen der auf die neuen Ak-

tien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeit-

punkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 

übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum 

Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den 

Vorstand nicht wesentlich unterschreitet oder 

• im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung von 

Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmenstei-

len oder einer Beteiligung an einem Unternehmen erfolgen soll.  

 Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem 

Genehmigten Kapital II festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die 

Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Er-

höhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital II oder nach Ablauf 

der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 

Genehmigtem Kapital II anzupassen. 

 § 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. August 2010 das 

Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig 

oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 25.000.000,00 gegen Bareinlagen 

und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital II). Die Zahl der Aktien muss sich in demselben 

Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrech-

tes der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur 

zulässig, wenn  

• im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen der auf die neuen 

Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im 

Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstat-
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tung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages 

durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet oder 

• im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung 

von Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmens-

teilen oder einer Beteiligung an einem Unternehmen erfolgen soll. 

 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem 

Genehmigten Kapital II festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fas-

sung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhö-

hung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital II oder nach Ablauf 

der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 

Genehmigtem Kapital II anzupassen.“ 

 Der Vorstand wird angewiesen, diese Beschlüsse über die Aufhebung der be-

stehenden und die Schaffung neuer Genehmigter Kapitalien nur dann zur Ein-

tragung in das Handelsregister anzumelden, wenn er sich davon überzeugt 

hat, dass die Eintragung des unter Tagesordnungspunkt 4) von Vorstand und 

Aufsichtsrat vorgeschlagenen Formwechsels in die Rechtsform der KGaA er-

folgen wird. 

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG einen schriftlichen 

Bericht über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Inhalt des 

Vorstandsberichtes wird als Anlage 2 dieser Einladung zur außerordentlichen Hauptver-

sammlung bekannt gemacht. Der Bericht liegt vom Tage der Einberufung der außeror-

dentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 

der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift dieses 

Berichts. Der Bericht wird auch in der außerordentlichen Hauptversammlung ausgelegt.  

 

4.  Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der 
Kommanditgesellschaft auf Aktien unter Beitritt der Fresenius Medical Care 
Management AG 

a) Erläuterung des Entwurfes des Umwandlungsbeschlusses durch den Vorstand 

b) Beschluss über den Formwechsel der Fresenius Medical Care AG in die Fre-

senius Medical Care AG & Co. KGaA 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

(1) Die Fresenius Medical Care AG wird im Wege des Formwechsels nach 

den Vorschriften des Umwandlungsgesetzes in eine Kommanditgesell-

schaft auf Aktien (KGaA) umgewandelt. 

(2) Die Firma des Rechtsträgers neuer Rechtsform lautet Fresenius Medical 

Care AG & Co. KGaA. 

(3) Das gesamte Grundkapital der Fresenius Medical Care AG in der zum 

Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister be-

stehenden Höhe (derzeitige Höhe: EUR 246.924.300,80) und in der zum 

Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister be-

stehenden Einteilung in stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien (derzei-

tige Stückzahl: 70.000.000) und stimmrechtslose Inhaber-

Vorzugsaktien (derzeitige Stückzahl: 26.454.805) wird zum Grundkapi-

tal der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, wobei die Personen 

und Gesellschaften, die zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwech-

sels in das Handelsregister Aktionäre der Fresenius Medical Care AG 

sind, Kommanditaktionäre der Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA werden. Sie werden in demselben Umfang und mit derselben 

Anzahl an Stückaktien an dem Grundkapital der Fresenius Medical Ca-

re AG & Co. KGaA beteiligt, wie sie es vor Wirksamwerden des 

Formwechsels am Grundkapital der Fresenius Medical Care AG waren. 

Die Stammaktionäre erhalten dieselbe Anzahl stimmberechtigter Inha-

ber-Stammaktien, die sie vor Wirksamwerden des Formwechsels an der 

Fresenius Medical Care AG gehalten haben, und die Vorzugsaktionäre 

erhalten dieselbe Anzahl stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien, die 

sie vor Wirksamwerden des Formwechsels an der Fresenius Medical 

Care AG gehalten haben. Der rechnerische Anteil jeder Stückaktie am 

Grundkapital bleibt unverändert. 

(4) Persönlich haftender Gesellschafter der Fresenius Medical Care AG & 

Co. KGaA wird die Fresenius Medical Care Management AG mit Sitz 

in Hof an der Saale. Der persönlich haftende Gesellschafter übernimmt 

die Rechtsstellung des Gründers des Rechtsträgers neuer Rechtsform 

gemäß § 245 Abs. 2 UmwG. Der persönlich haftende Gesellschafter er-

hält im Zuge des Formwechsels keine Kapitalbeteiligung an der Frese-
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nius Medical Care AG & Co. KGaA; er ist nicht am Vermögen und 

nicht am Gewinn oder Verlust  der Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA beteiligt. 

(5) Sonderrechte 

Stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien 

 Als Sonderrechte erhalten die Inhaber stimmrechtsloser Inhaber-

Vorzugsaktien der Fresenius Medical Care AG in der Fresenius Medical 

Care AG & Co. KGaA unverändert für jede von ihnen gehaltene stimm-

rechtslose Inhaber-Vorzugsaktie aus dem jährlichen Bilanzgewinn eine 

um EUR 0,06 höhere Dividende als die stimmberechtigten Inhaber-

Stammaktien, mindestens jedoch eine Dividende von EUR 0,12 je 

stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktie. Die Mindestdividende in Höhe 

von EUR 0,12 je Inhaber-Vorzugsaktie geht der Verteilung einer Divi-

dende auf die Inhaber-Stammaktien vor. Reicht der Bilanzgewinn eines 

oder mehrerer Geschäftsjahre nicht zur Ausschüttung von EUR 0,12 je 

stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktie aus, so werden die fehlenden 

Beträge ohne Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäfts-

jahre nachgezahlt und zwar nach Verteilung der Mindestdividende auf 

die stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien für diese Geschäftsjahre 

und vor der Verteilung einer Dividende auf die stimmberechtigten In-

haber-Stammaktien. Das Nachzahlungsrecht ist Bestandteil des Ge-

winnanteils desjenigen Geschäftsjahres, aus dessen Bilanzgewinn die 

Nachzahlung auf die stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien geleistet 

wird. 

 

Sonderrechte aufgrund der bestehenden Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramme 

 Die Gesellschaft hat aufgrund ihrer Hauptversammlungsbeschlüsse am 

24. September 1996, 10. Juni 1998, 30. Mai 2000 und 23. Mai 2001 

Mitarbeitern und Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft sowie 

Mitarbeitern und Mitgliedern der Geschäftsführungen von verbundenen 

Unternehmen Wandelschuldverschreibungen bzw. Aktienoptionen im 
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Rahmen entsprechender Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gewährt. 

Diese ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen und Aktienoptionen 

müssen aufgrund des Formwechsels angepasst werden. 

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1996/1998 

 Das auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 24. September 

1996 von der Gesellschaft aufgestellte Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramm („MaBP 1996/1998“) wird im Zuge des Formwechsels insoweit 

angepasst, als sich das entsprechende Wandlungsrecht des Inhabers ei-

ner Wandelschuldverschreibung nunmehr auf Inhaber-Vorzugsaktien 

bzw. Inhaber-Stammaktien des Rechtsträgers neuer Rechtsform bezieht. 

 Das bedingte Kapital, welches zur Sicherung der Wandelschuldver-

schreibungen dient, die aufgrund des MaBP 1996/1998 ausgegeben 

wurden, besteht in entsprechender Form im Rechtsträger neuer Rechts-

form fort. 

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 1998 

 Das auf Basis der Hauptversammlungsbeschlüsse vom 10. Juni 1998 

und vom 30. Mai 2000 von der Gesellschaft aufgestellte Mitarbeiterbe-

teiligungsprogramm („MaBP 1998“) wird im Zuge des Formwechsels 

insoweit angepasst, als sich das entsprechende Bezugsrecht des Inha-

bers einer Aktienoption nunmehr auf Inhaber-Vorzugsaktien bzw. Inha-

ber-Stammaktien des Rechtsträgers neuer Rechtsform bezieht. 

 Das Erfolgsziel, welches die Hauptversammlung vom 10. Juni 1998 und 

30. Mai 2000 für die Aktienoptionen mit Erfolgsziel festgesetzt und 

gemäß Tagesordnungspunkt 2) Buchstabe b) zu dieser außerordentli-

chen Hauptversammlung übernommen hat, bleibt unverändert. 

 Das bedingte Kapital, welches zur Sicherung der Aktienoptionen dient, 

die aufgrund des MaBP 1998 ausgegeben wurden, besteht in entspre-

chender Form im Rechtsträger neuer Rechtsform fort. 
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Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 2001 

 Das auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 23. Mai 2001 

von der Gesellschaft aufgestellte Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 

(„MaBP 2001“) wird insoweit angepasst, als sich das entsprechende 

Wandlungsrecht des Inhabers einer Wandelschuldverschreibung nun-

mehr auf Inhaber-Vorzugsaktien bzw. Inhaber-Stammaktien des Rechts-

trägers neuer Rechtsform bezieht. 

 Das Erfolgsziel, welches die Hauptversammlung vom 23. Mai 2001 für 

die Wandelschuldverschreibungen mit Erfolgsziel festgesetzt und ge-

mäß Tagesordnungspunkt 2) Buchstabe c) zu dieser außerordentlichen 

Hauptversammlung für die geänderten Wandelschuldverschreibungen 

angepasst hat, bezieht sich ab Wirksamwerden des Formwechsels auf 

Inhaber-Stammaktien bzw. auf Inhaber-Vorzugsaktien des Rechtsträ-

gers neuer Rechtsform. Die (teilweise) Erreichung des Erfolgsziels wird 

entsprechend berücksichtigt. 

 Das bedingte Kapital, welches zur Sicherung der Wandelschuldver-

schreibungen dient, die aufgrund des MaBP 2001 ausgegeben wurden, 

besteht in entsprechender Form im Rechtsträger neuer Rechtsform fort. 

(6) Die Satzung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA wird hiermit 

mit dem sich aus der Anlage 3 dieser Einladung zur außerordentlichen 

Hauptversammlung ergebenden Wortlaut festgestellt.  

 Sofern der Formwechsel nach Inkrafttreten der Änderungen des § 123 

AktG durch das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung 

des Anfechtungsrechts („UMAG“) zur Eintragung in das Handelsregis-

ter angemeldet wird, gelten die § 14 und § 15 der Satzung der Fresenius 

Medical Care AG & Co. KGaA abweichend von dem sich aus der An-
lage 3 dieser Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung er-

gebenden Wortlaut als wie folgt festgestellt: 

„§ 14  Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist 

zulässig ist, mindestens dreißig Tage vor dem Tag einzuberufen, bis 
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zu dessen Ablauf sich die Aktionäre nach § 15 anzumelden haben. 

Bei der Berechnung der Frist sind der Tag der Einberufung und der 

Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre vor der Hauptver-

sammlung anzumelden haben, nicht mitzurechnen; fällt das Ende 

der Frist auf einen Sonntag, einen am Sitz der Gesellschaft gesetz-

lich anerkannten Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt an die 

Stelle dieses Tages der zeitlich vorhergehende Werktag. 

(2) Spätestens am letzten Tage der Einberufungsfrist soll – sofern er-

forderlich – auch die englischsprachige Kurzfassung gemäß § 3 

Absatz (2) veröffentlicht werden.  

(3) Die Hauptversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft, an ei-

nem deutschen Börsenplatz oder am Sitz einer inländischen Beteili-

gungsgesellschaft. 

§ 15 Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind nur diejenigen Akti-

onäre berechtigt, die sich spätestens am fünften Tage vor der 

Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Spra-

che bei der in der Einberufung der Hauptversammlung hierfür mit-

geteilten Stelle angemeldet haben.  

(2) Darüber hinaus müssen die Aktionäre ihre Berechtigung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts nachweisen. Dazu bedarf es eines Nachweises ihres Anteils-

besitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis muss sich 

auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptver-

sammlung, 0.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, beziehen. Der Nach-

weis muss der Gesellschaft spätestens am fünften Tage vor der 

Hauptversammlung in Textform in deutscher oder englischer Spra-

che bei der in der Einberufung der Hauptversammlung hierfür mit-

geteilten Stelle zugehen. 
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(3) Die Mitglieder des Vorstandes der persönlich haftenden Gesell-

schafterin und des Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die Anwe-

senheit am Ort der Hauptversammlung nicht möglich, insbesondere 

weil er sich aus wichtigem Grund im Ausland aufhält, so kann es an 

der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertra-

gung teilnehmen. 

(4) Soll das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt wer-

den, reicht eine Vollmacht in Textform aus.“ 

 Das Gleiche gilt, sofern die vorstehend bezeichnete Änderung des § 123 

AktG nach Anmeldung aber vor Eintragung des Formwechsels in das 

Handelsregister in Kraft tritt. 

 Sofern die unter Tagesordnungspunkt 3) vorgeschlagene Satzungsände-

rung nicht bis zur Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister 

ihrerseits in das Handelsregister eingetragen worden ist, gilt die Sat-

zung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA abweichend von 

dem sich aus der Anlage 3 dieser Einladung zur außerordentlichen 

Hauptversammlung ergebenden Wortlaut ohne die Absätze 3 und 4 des 

§ 4 dieser Satzung als festgestellt. 

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung vor der Ein-

tragung des Formwechselbeschlusses in das Handelsregister soweit an-

zupassen, wie dies aufgrund einer Umsetzung der Beschlüsse unter Ta-

gesordnungspunkt 1) und/oder aufgrund einer zwischenzeitlichen Aus-

gabe von Aktien aus bestehendem bedingtem Kapital zur Anpassung an 

die dann geltende Grundkapitalziffer sowie die Aufteilung des Grund-

kapitals in Inhaber-Vorzugsaktien und Inhaber-Stammaktien erforder-

lich ist; dies umfasst auch die Anpassung des Betrages in § 4 Abs. 2 

S. 2 der Satzung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA gemäß 

Anlage 3 dieser Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung. 

Der Aufsichtsrat wird ferner ermächtigt, die Fassung der Satzung vor 

Eintragung des Formwechselbeschlusses in das Handelsregister soweit 

anzupassen, wie sich aus der Umsetzung des Beschlusses unter Tages-

ordnungspunkt 2) eine Veränderung der Beträge für die jeweiligen be-
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dingten Kapitalien und deren Aufteilung in Inhaber-Vorzugsaktien und 

in Inhaber-Stammaktien ergibt.  

(7) Ein Abfindungsangebot nach § 207 UmwG ist aufgrund der Regelung in 

§ 250 UmwG nicht abzugeben. 

(8) Der Formwechsel hat für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen keine 

Auswirkungen. 

 Der reine Formwechsel bedeutet keinen Arbeitgeberwechsel; die Ar-

beitsverträge der Arbeitnehmer gelten unverändert fort. Die Direktions-

befugnisse des Arbeitgebers werden nach dem Formwechsel von dem 

Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical 

Care Management AG ausgeübt. Änderungen ergeben sich hierdurch 

für die Arbeitnehmer nicht. 

 Die Zusammensetzung der Betriebsräte sowie deren Rechte und Befug-

nisse ändern sich durch den Formwechsel nicht. Alle Betriebsvereinba-

rungen bleiben in ihrer bisherigen Form unverändert bestehen. Es erge-

ben sich ferner keine Auswirkungen hinsichtlich der Unternehmensmit-

bestimmung. Auch die Frage tarifrechtlicher Bindungen der Gesell-

schaft und ihrer Tochtergesellschaften wird durch den Formwechsel 

nicht berührt. 

 Aufgrund des Formwechsels sind auch keine anderweitigen Maßnah-

men vorgesehen oder geplant, die Auswirkungen auf die Situation der 

Arbeitnehmer hätten. 

(9) Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 wird die KPMG Deut-

sche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Frankfurt am Main, bestellt.  

c) Zustimmung der Fresenius Medical Care Management AG zum Beitritt als 

persönlich haftende Gesellschafterin der Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA und Genehmigung der Satzung der Fresenius Medical Care AG & Co. 

KGaA gemäß Anlage 3 dieser Einladung zur außerordentlichen Hauptver-

sammlung durch die Fresenius Medical Care Management AG  
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In den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-

Straße 1, 61352 Bad Homburg, liegen vom Tag der Einberufung der außerordentlichen 

Hauptversammlung an folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus:  

• Schriftlicher Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung über die 

Umwandlung von stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien in stimmbe-

rechtigte Inhaber-Stammaktien; 

• Schriftlicher Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung über die 

Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechtes (§§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 

Abs. 4 S. 2 AktG); 

• Umwandlungsbericht. 

Auf Verlangen erhält jeder Aktionär kostenlos eine Abschrift der vorstehenden Unterla-

gen. 

Diese Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung stellt weder ein Ange-
bot zum Verkauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten 
von Amerika („USA“) dar noch eine Aufforderung an Personen in den USA, der 
Gesellschaft ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren zu machen. Ein solches An-
gebot wird in den USA allein auf Basis eines Prospekts gemacht, welcher bei der 
Securities and Exchange Commission eingereicht wird. Kopien dieses Prospekts 
sind bei der Gesellschaft erhältlich. Der Prospekt enthält detaillierte Informationen 
über die Gesellschaft und ihre Verwaltung sowie Finanzangaben oder bezieht sol-
che ein. 

Diese Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung wird ausschließlich 
deshalb bekannt gemacht, um die Aktionäre der Gesellschaft in die Lage zu verset-
zen, auf der außerordentlichen Hauptversammlung über die Satzungsänderungen, 
die für die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien erforderlich sind, und 
über den Formwechsel abzustimmen. Sie begründet insbesondere kein Angebot zur 
Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien, noch lädt sie dazu ein, der Ge-
sellschaft ein Angebot zur Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien zu ma-
chen. Ein solches Angebot darf in den USA nicht ohne Registrierung nach dem Se-
curities Act gemacht werden. Ein solches Angebot bedarf eines separaten Pros-
pekts, der nach der außerordentlichen Hauptversammlung bekannt gemacht wer-
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den wird. Der Prospekt wird detaillierte Informationen über die Gesellschaft und 
ihre Verwaltung sowie Finanzangaben beinhalten oder solche einbeziehen. 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die ihre Aktien spätestens am Freitag, den 26. August 2005 bei der Gesell-

schaft, bei einem Notar in der Bundesrepublik Deutschland, bei einer Wertpapiersam-

melbank oder bei der Dresdner Bank AG und ihren Niederlassungen während der Ge-

schäftsstunden bis zur Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung hinterle-

gen. 

Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammel-

bank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am ersten Werktag 

nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, also bis spätestens am Montag, den 29. August 2005 

bei der Gesellschaftskasse einzureichen. 

Es gilt als ordnungsgemäße Hinterlegung, wenn die Aktien mit Zustimmung einer Hin-

terlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der außerordentli-

chen Hauptversammlung gesperrt werden. 

Jede Stammaktie gewährt in der außerordentlichen Hauptversammlung eine Stimme. Die 

Vorzugsaktien haben kein Stimmrecht. 

 

Stimmrechtsvertretung 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der außerordentlichen Hauptversammlung auch 

durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsver-

einigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären als besonderen Service an, von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der außerordentlichen 

Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine 

Eintrittskarte zur außerordentlichen Hauptversammlung. Vollmachten müssen in Text-
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form übermittelt werden. Die notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die 

Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. 

 

Gegenanträge 

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimm-

ten Tagesordnungspunkt im Sinne von § 126 AktG sind ausschließlich zu richten an: 

 Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft 

 - Investor Relations - 

 Else-Kröner-Straße 1 

 61352 Bad Homburg 

 Telefax: 06172 / 609-2301 

 E-Mail: ir-fms@fmc-ag.com  

Anträge von Aktionären, die bis spätestens zwei Wochen vor dem Tage der außerordent-

lichen Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangen sind, werden unverzüglich 

nach ihrem Eingang unter der Internetadresse: www.fmc-ag.com veröffentlicht. Ander-

weitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 

Hof an der Saale, im Juli 2005 

Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 
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Anlage 1 der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 30. August 2005 

Bericht des Vorstandes an die außerordentliche Hauptversammlung zum Tagesord-

nungspunkt 1) 

Das derzeitige Grundkapital der Gesellschaft von EUR 246.924.300,80 ist in 70.000.000 

stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien (die "Stammaktien") und 26.454.805 stimm-

rechtslose Inhaber-Vorzugsaktien (die "Vorzugsaktien") eingeteilt. Der Anteil der Vor-

zugsaktien am Grundkapital liegt damit bei etwa 27,4 %. Beide Aktiengattungen sind 

gegenwärtig an der Frankfurter Wertpapierbörse im amtlichen Markt, Teilbereich mit 

weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard), notiert. Zudem sind die Aktien in 

das elektronische Handelssystem XETRA einbezogen. Die im Streubesitz befindlichen 

Stammaktien der Gesellschaft werden im Deutschen Aktienindex (DAX 30) geführt.  

An der New York Stock Exchange sind gegenwärtig sog. American Depositary Shares 

(ADS) notiert, die Stamm- bzw. Vorzugsaktien der Gesellschaft repräsentieren. Jeweils 

drei ADS entsprechen einer Aktie.  

Die Vorzugsaktien der Gesellschaft notieren mit einem Kursabschlag gegenüber den 

Stammaktien. Dieser Abschlag lag im Jahr 2004 zwischen 27 % und 33 % sowie in den 

ersten vier Monaten 2005 zwischen 27 % und 30 % und spiegelte damit die in den Jah-

ren 2002 und 2003 erreichte Bandbreite wider. Auch an dem Börsenhandelstag vor Be-

kanntgabe der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien war diese Kursdifferenz 

gegeben. Der Kurs der Stammaktien lag am 3. Mai 2005, dem Tag vor der Bekanntgabe 

der beabsichtigten Umwandlung, bei EUR 62,45 gegenüber einem Kurs von EUR 44,65 

der Vorzugsaktien (jeweils Schlusskurse im XETRA-Handel). Der gewichtete durch-

schnittliche inländische Börsenkurs in den letzten drei Monaten vor der Bekanntgabe der 

beabsichtigten Umwandlung am 4. Mai 2005 lag bei den Stammaktien bei EUR 64,28 

und bei den Vorzugsaktien bei EUR 45,78. Zudem ist das durchschnittliche Handelsvo-

lumen der Stammaktien erheblich größer als bei den Vorzugsaktien. Es betrug im Ge-

schäftsjahr 2004 durchschnittlich knapp 256.000 Aktien pro Handelstag bei den Stamm-

aktien und lediglich durchschnittlich 47.000 Aktien bei den Vorzugsaktien. Die Gesell-

schaft geht davon aus, dass der wesentliche Grund für die Kursdifferenz zwischen den 

Vorzugs- und Stammaktien in der eingeschränkten Akzeptanz der Vorzugsaktien insbe-

sondere auch bei ausländischen Anlegern liegt. Trotz des bestehenden Anspruchs auf ei-

ne Vorzugsdividende betrachten die Marktteilnehmer die Vorzugsaktien der Gesellschaft 

im Vergleich zu den Stammaktien offenbar als die weniger attraktive Investition. Dies 



 142 

dürfte in dem fehlenden Stimmrecht der Vorzugsaktien und in der geringeren Liquidität 

der Vorzugsaktien liegen, was sich auch in dem geringeren durchschnittlichen Handels-

volumen pro Handelstag widerspiegelt.  

Umwandlungsverfahren  

Die Vorzugsaktionäre sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Vorzugsaktien in Stammak-

tien umzuwandeln, wobei die Vorzugsaktien mit der Umwandlung ihre satzungsmäßigen 

und gesetzlichen Gewinnvorzüge verlieren. Die Vorzugsaktionäre müssen für die Um-

wandlung eine Prämie in Höhe von EUR 12,25 je Vorzugsaktie an die Gesellschaft zah-

len. Die Prämie entspricht etwa 66 % der Differenz zwischen den gewichteten durch-

schnittlichen inländischen Börsenkursen der Stamm- und Vorzugsaktien in den letzten 

drei Monaten vor der Bekanntgabe der beabsichtigten Umwandlung. Dieser Durch-

schnittskurs in dieser Referenzperiode betrug bei den Stammaktien EUR 64,28 und bei 

den Vorzugsaktien EUR 45,78; die Differenz zwischen diesen Durchschnittskursen lag 

demnach bei EUR 18,50. Hiervon hat der jeweilige Vorzugsaktionär, der an der Um-

wandlung teilnimmt, einen Betrag von EUR 12,25 je Vorzugsaktie in Form der zu zah-

lenden Umwandlungsprämie zu tragen. Der rechnerische Unterschiedsbetrag von 

EUR 6,25 zwischen der Kursdifferenz und der Prämie stellt einen Anreiz zum Teilnah-

me an der Umwandlung dar. Unter Zugrundelegung der Aktienkurse in der vorgenannten 

Referenzperiode können Vorzugsaktionäre damit im Wege der Umwandlung Stammak-

tien mit einem Abschlag von EUR 6,25 bzw. von rund 10 % beziehen.  

Die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien soll nur innerhalb einer Einrei-

chungsfrist, die mindestens vier Wochen betragen muss und höchstens sechs Wochen 

betragen darf, möglich sein. Die technischen Einzelheiten des Umwandlungsverfahrens 

wird der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen und zusammen mit der 

Einreichungsfrist bekannt machen. Ein erneutes Umwandlungsangebot ist nicht vorgese-

hen. 

Die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien verlangt eine Änderung der Sat-

zung der Gesellschaft zur Einteilung der Aktien in Stamm- und Vorzugsaktien in § 4 

Abs. 1. Die endgültige Fassung der Satzung kann allerdings erst bestimmt werden, wenn 

feststeht, wie viele Vorzugsaktien zusammen mit der Umwandlungsprämie form- und 

fristgerecht bei der Gesellschaft zur Umwandlung eingereicht worden sind. Infolge des-

sen wird der Aufsichtsrat mit dem vorgeschlagenen Beschluss ermächtigt, der Satzung 

nach Abschluss des Umwandlungsverfahrens die Fassung zu geben, die sich aus dem 

Ergebnis der Umwandlung ergibt. 
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Gründe für die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien 

Der Vorstand ist davon überzeugt, dass die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stamm-

aktien im Interesse der Gesellschaft liegt. Diese Maßnahme wird zu einer Vergrößerung 

des finanziellen und operativen Handlungsspielraums der Gesellschaft beitragen. 

Durch die Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien wird sich der freefloat (Streube-

sitz) der Stammaktien und damit voraussichtlich die Liquidität in den Stammaktien der 

Gesellschaft erhöhen. Gegenwärtig sind sowohl die Stamm- als auch die Vorzugsaktien 

der Gesellschaft börsennotiert. Der für die Liquidität der Aktien wichtige Streubesitz 

teilt sich hierdurch auf die Stamm- und Vorzugsaktien auf. Bei Umwandlung aller Vor-

zugsaktien in Stammaktien würde dieser Streubesitz zusammenfallen. Der Streubesitz 

der Stammaktien würde sich in diesem Fall von ca. 34,47 Mio. Stück um ca. 26,45 Mio. 

Stück auf ca. 60,92 Mio. Stück erhöhen. Das entspricht einem Zuwachs von ca. 77 %. 

Dies wird nach Auffassung des Vorstands gleichzeitig zu einer substantiellen Erhöhung 

des täglichen Handelsvolumens der Stammaktien führen, die über die bloße Addition des 

jetzigen Handelsvolumens der Stammaktien und der Vorzugsaktien hinausgeht. Würde 

zum Beispiel das jetzige Verhältnis zwischen dem Handelsvolumen der Stammaktien 

und dem freefloat konstant bleiben, so ergäbe sich bei einer vollständigen Umwandlung 

der Vorzugsaktien in Stammaktien eine rechnerische Steigerung des Handelsvolumens 

ebenfalls um ca. 77 %. Da die Liquidität eines Wertes für viele, insbesondere große in-

stitutionelle Anleger ein wichtiges Anlagekriterium ist, kann durch eine größere Liquidi-

tät in den Stammaktien deren Attraktivität weiter erhöht werden. Der Vorstand geht da-

her davon aus, dass sich dies positiv auf die Kursentwicklung der Stammaktien auswir-

ken wird.  

Zudem kann durch die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien die Position der 

Gesellschaft im Deutschen Aktienindex (DAX) gefestigt und verbessert werden. Die Zu-

sammensetzung und Gewichtung des DAX richtet sich nach dem „Leitfaden zu den Ak-

tienindizes der Deutschen Börse“, der in der Fassung von Juni 2005 im Internet unter 

der Adresse www.deutsche-boerse.com zur Verfügung steht. Bei der Frage der Zugehö-

rigkeit einer Gesellschaft zum DAX wird aufgrund der einschlägigen Regeln der Deut-

schen Börse immer nur eine Aktiengattung betrachtet, und zwar die größere bzw. liqui-

dere Aktiengattung; daher wird bei der Gesellschaft allein auf die Stammaktien abge-

stellt. Für die Auswahl der Indexwerte sind die freefloat-Marktkapitalisierung und der 

Orderbuchumsatz maßgeblich. Wie oben dargestellt, würde sich durch die Umwandlung 

von Vorzugsaktien in Stammaktien sowohl die Marktkapitalisierung des freefloats in 

den Stammaktien als auch aller Voraussicht nach der Orderbuchumsatz erhöhen. Dies 
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würde dazu führen, dass die Gesellschaft aufgrund der Umwandlung ihre Position im 

DAX festigen und die Gewichtung verbessern kann.  

Die nachfolgende Übersicht zeigt die nach der Freefloat-Marktkapitalisierung mit der 

Gesellschaft vergleichbaren Unternehmen im DAX bzw. MDAX. Aus dieser Übersicht 

ergibt sich, dass die Zugehörigkeit der Gesellschaft zum DAX, d.h. zu den nach Freeflo-

at-Marktkapitalisierung und dem Orderbuchumsatz größten 30 Unternehmen, gegenwär-

tig gefährdet ist. Zudem zeigt die Übersicht, wie sich die Stellung der Gesellschaft im 

DAX im Hinblick auf die Freefloat-Marktkapitalisierung bei Durchführung des Gesamt-

transaktion verbessern würde; dabei wird davon ausgegangen, dass sämtliche Vorzugs-

aktien der Gesellschaft am Umtausch in Stammaktien teilnehmen würden. 

DAX Position von Fresenius Medical Care  

Mit der Zugehörigkeit der Gesellschaft zum DAX sind für die Gesellschaft wie für ihre 

Aktionäre Vorteile verbunden. Für viele institutionelle Investoren, insbesondere auch 

für indexorientierte Fonds und ausländische Anleger, ist die Aufnahme in einen Aus-

wahlindex ein entscheidendes Investitionskriterium; einzelne Fonds bilden etwa einen 

Auswahlindex nach und stellen damit ausschließlich auf die Indexzugehörigkeit ab.  

Infineon Tech. AG DAX 24 4.649 14 21.083

Linde AG DAX 25 4.616 30 6.511

Henkel KG aA VZ DAX 26 4.419 28 6.857

HeidelbergCem ent AG MDAX 27 4.392 36 3.247

Hypo Real Estate Hldg. AG  ST MDAX 28 4.341 38 2.856

Lufthansa AG  DAX 29 4.309 22 11.043

FMC AG &  Co. KGaA VZ + ST *) 30*) 3.764 (*)

Merck KGaA MDAX 30 3.336 35 3.486

Altana AG DAX 31 3.328 29 6.804

TUI AG DAX 32 3.313 27 7.504

Pum a AG MDAX 33 2.860 25 8.227

Celesio AG MDAX 34 2.702 41 2.575

Henkel KG aA ST 2.573 717

FMC AG ST DAX 35 2.340 32 4.635

Deutsche Postbank AG MDAX 36 2.205 34 3.566

Fresenius AG  VZ MDAX 37 1.922 52 1.366

Hann. Rueckver. AG MDAX 38 1.830 39 2.750

RW E AG  VZ 1.768 604

K+S AG MDAX 39 1.721 55 1.216

Beiersdorf AG MDAX 40 1.684 48 1.642

Position MarktKap. Position Umsatz in Mio. €

Em ittent Index MarktKap. (in  M io. €) Umsatz (12 Monate)

*) Jetzige Marktkapitalisierung der Stamm aktien zusamm en m it allen Vorzugsaktien, d.h. bei Annahm e einer Um wandlungsquote von 100%

Q uelle :  Deutsche Börse AG vom 30. Juni 2005 (Hinzufügung der FM C & Co. KGaA durch die Gesellschaft)
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Die erhöhte Liquidität und eine gefestigte DAX-Position werden nach Auffassung des 

Vorstands zu verbesserten Finanzierungsmöglichkeiten für die Gesellschaft führen. Ins-

besondere die Konditionen der Eigenkapitalfinanzierung werden sich hierdurch verbes-

sern, da der Markt aufgrund der erhöhten Liquidität aufnahmefähiger für neue Aktien 

aus zukünftigen Kapitalerhöhungen wird. Hierdurch wird der Handlungsspielraum für 

zukünftige Finanzierungen erhöht. Teile der Unternehmensstrategie von Fresenius Me-

dical Care AG, wie etwa die weltweite Stärkung der Präsenz in attraktiven Wachstums-

märkten, der Ausbau des Spektrums der angebotenen Dialysedienstleistungen und der 

Ausbau der Position als Innovator in der Produkt- und Verfahrenstechnik, lassen sich 

leichter bei attraktiven Finanzierungsmöglichkeiten realisieren. Die vorgesehenen Struk-

turmaßnahmen werden damit auch vor dem Hintergrund der gegenwärtig geplanten 

Fremdkapitalfinanzierung im Zusammenhang mit der Akquisition der Renal Care Group, 

Inc., Nashville/Tennessee, U.S.A., im Ergebnis zu einer Vergrößerung des zukünftigen 

finanziellen und operativen Handlungsspielraums und damit zur Fortsetzung der Wachs-

tumsstrategie der Gesellschaft beitragen.  

Darüber hinaus wird der Gesellschaft durch die beabsichtigte Umwandlung der Vor-

zugsaktien in Stammaktien auch neues Kapital zugeführt. Die teilnehmenden Vorzugs-

aktionäre werden der Gesellschaft für die Umwandlung eine Prämie in Höhe von 

EUR 12,25 je Vorzugsaktie zahlen. Bei Umwandlung aller Vorzugsaktien stünden der 

Gesellschaft hierdurch zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von rund EUR 324 Mio. 

zur Verfügung, die in die Kapitalrücklagen der Gesellschaft eingestellt werden. Dies 

führt zu einer Verbesserung der Eigenkapitalquote.  

Die dargestellten positiven Effekte für die Gesellschaft wirken sich auch vorteilhaft für 

die Aktionäre aus. Die Vorzugsaktionäre haben durch die Maßnahme die Chance, zu 

vergünstigten Konditionen Stammaktien an der Gesellschaft zu beziehen. Zwar müssen 

sie der Gesellschaft für die Umwandlung eine Umtauschprämie in Höhe von EUR 12,25 

je Vorzugsaktie zahlen. Die Prämie entspricht aber nur etwa 66 % der Differenz zwi-

schen den gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkursen der Stamm- und 

Vorzugsaktien in den letzten drei Monaten vor der Bekanntgabe der beabsichtigten Um-

wandlung. Unter Zugrundelegung dieser Aktienkurse in der vorgenannten Referenzperi-

ode können Vorzugsaktionäre damit aber im Wege der Umwandlung Stammaktien mit 

einem Abschlag von EUR 6,25 bzw. von rund 10 % beziehen. Hierdurch will die Gesell-

schaft den Vorzugsaktionären einen Anreiz zur Teilnahme an dem Umwandlungspro-

gramm geben. Dieser Anreiz kommt den Vorzugsaktionären unmittelbar zugute, wenn 

sie von dem Umwandlungsangebot Gebrauch machen.  
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Die Maßnahme wirkt sich aber auch positiv auf die Stammaktionäre aus. Zwar können 

die Vorzugsaktionäre im Wege der Umwandlung Stammaktien zu vergünstigten Kondi-

tionen beziehen. Der Vorstand geht aber davon aus, dass die damit für die Stammaktio-

näre verbundene Verwässerung der Stimmrechte und die möglicherweise eintretende 

wertmäßige Verwässerung durch die Vorteile der Maßnahme angemessen kompensiert 

werden. So wird zum einen der Großteil der Wertdifferenz zwischen Stamm- und Vor-

zugsaktien durch die Umtauschprämie abgedeckt, die zu einer Stärkung der Eigenkapi-

talbasis der Gesellschaft führt. Zum anderen erhöht sich durch die größere Liquidität 

und die Festigung der DAX-Mitgliedschaft gerade die Attraktivität der Stammaktien. 

Letztlich fällt für alle umgewandelten Vorzugsaktien der satzungsmäßige Dividenden-

vorzug gegenüber den Stammaktien weg. Der Vorstand hat bei der Bemessung der Um-

wandlungsprämie die vom OLG Köln, Urteil vom 20. September 2001 in Sachen "Met-

ro" – 18 U 125/01 –, in einem vergleichbaren Fall gesetzten Grenzen beachtet.  

Im Ergebnis ist der Vorstand davon überzeugt, dass die Umwandlung der Vorzugsaktien 

in Stammaktien sowohl im Interesse der Gesellschaft als auch ihrer Vorzugs- und 

Stammaktionäre liegt.  

Hof an der Saale, im Juli 2005 

Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

 



 147 

Anlage 2 der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 30. August 2005 

Schriftlicher Bericht des Vorstandes an die außerordentliche Hauptversammlung über 

die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechtes (§§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 

AktG): 

Zu Tagesordnungspunkt 3) der außerordentlichen Hauptversammlung am 30. August 

2005 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die bisherigen Genehmigten Kapitalien I 

und II aufzuheben und durch neue Genehmigte Kapitalien I und II zu ersetzen. 

Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG über die Gründe 

für den Ausschluss des Bezugsrechtes diesen Bericht, der Bestandteil der Einladung der 

außerordentlichen Hauptversammlung ist und vom Tag der Bekanntmachung der Einbe-

rufung der außerordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesell-

schaft ausliegt und auf Verlangen jedem Aktionär übersandt wird. 

Gegenwärtige genehmigte Kapitalien und Anlass für die Änderung 

Die derzeit geltende Satzung enthält in § 4 Abs. 3 und in § 4 Abs. 4 die Genehmigten 

Kapitalien I und II, welche den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsra-

tes das Grundkapital in Höhe von bis zu EUR 30.720.000,00 durch Ausgabe neuer 

stimmrechtsloser Inhaber-Vorzugsaktien gegen Bareinlagen (Genehmigtes Kapital I) 

und in Höhe von bis zu EUR 20.480.000,00 durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser In-

haber-Vorzugsaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen (Genehmigtes Kapi-

tal II) zu erhöhen. Vor dem Hintergrund der beabsichtigten Umwandlung der stimm-

rechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien in stimmberechtigte Inhaber-Stammaktien sind diese 

Genehmigten Kapitalien, die sich auf die Ausgabe von stimmrechtslosen Inhaber-

Vorzugsaktien beziehen, nicht mehr sachgerecht. Um der Gesellschaft auch in Zukunft 

kursschonende Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu erhalten, soll die 

Verwaltung der Gesellschaft durch Schaffung neuer Ermächtigungen auch künftig er-

mächtigt sein, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege von Barkapitalerhöhungen 

und/oder Sachkapitalerhöhungen durch Ausgabe von neuen stimmberechtigten Inhaber-

Stammaktien zu erhöhen. 

Neue genehmigte Kapitalien und damit verbundene Vorteile für die Gesellschaft 

Insgesamt sollen neue Genehmigte Kapitalien I und II bis zu einer Höhe von zusammen 

EUR 60.000.000,00 geschaffen werden. Das Genehmigte Kapital I ermächtigt den Vor-
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stand, in der Zeit bis zum 29. August 2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 

EUR 35.000.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien zu 

erhöhen. Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträ-

ge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Das Genehmigte Kapital II er-

mächtigt den Vorstand, in der Zeit bis zum 29. August 2010 das Grundkapital der Ge-

sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insge-

samt EUR 25.000.000,00 gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe neu-

er Inhaber-Stammaktien zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, das gesetzliche Be-

zugsrecht der Aktionäre unter bestimmten Bedingungen auszuschließen. 

Die vorgeschlagenen Ermächtigungen zur Ausgabe neuer Aktien aus den Genehmigten 

Kapitalien I und II sollen den Vorstand in die Lage versetzen, auftretenden Finanzie-

rungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung von strategischen Entscheidungen 

mit Zustimmung des Aufsichtsrates kurzfristig, d. h. ohne die zeitaufwendige neuerliche 

Beschlussfassung in einer Hauptversammlung, befriedigen zu können.  

Ausschluss des Bezugsrechtes 

Genehmigtes Kapital I 

Der Vorstand soll im Rahmen der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I ermächtigt 

werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der 

Aktionäre auszunehmen. Der Ausschluss des Bezugsrechtes für Spitzenbeträge beim 

Genehmigten Kapital I ist erforderlich, um bei den unterhalb der Grundkapitalziffer lie-

genden Erhöhungsbeträgen ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu 

können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 

werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für 

die Gesellschaft verwertet. Da sich der Ausschluss des Bezugsrechtes hier nur auf Spit-

zenbeträge beschränken kann, ist ein möglicher Verwässerungseffekt gering. Vorstand 

und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechtes beim Genehmigten Kapital I 

aus diesen Gründen in dem beschriebenen Umfang für erforderlich, geeignet, angemes-

sen und bei Abwägung der Interessen der Gesellschaft gegenüber den Interessen der Ak-

tionäre auch für sachlich gerechtfertigt. 
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Genehmigtes Kapital II 

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals II ermächtigt werden, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen ge-

gen Sacheinlagen auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrech-

tes soll dem Zweck dienen, den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Be-

teiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft zu ermögli-

chen. Um insbesondere auch international wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Ge-

sellschaft jederzeit in der Lage sein, an den internationalen Märkten im Interesse ihrer 

Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört insbesondere auch die 

Option, Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen zur Ver-

besserung der eigenen Position im internationalen Wettbewerb zu erwerben. Für die Ve-

räußerer attraktiver Akquisitionsobjekte ist es regelmäßig von besonderem Interesse, an-

stelle von Barmitteln auch Aktien der erwerbenden Gesellschaft erlangen zu können. 

Damit die Gesellschaft nicht vom Erwerb solcher Akquisitionsobjekte ausgeschlossen 

ist, muss sie die Möglichkeit haben, eigene Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Mit 

der vorgeschlagenen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss kann die Gesellschaft 

die notwendige Flexibilität erhalten, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und fle-

xibel ausnutzen zu können. Durch den Bezugsrechtsausschluss kommt es zu einer Ver-

ringerung der relativen Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteiles der 

vorhandenen Aktionäre. Sollte ein Bezugsrecht eingeräumt werden, wäre aber der Er-

werb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen 

Gewährung von Aktien nicht möglich und damit die beschriebenen Vorteile für die Ge-

sellschaft und die Aktionäre nicht erreichbar. 

Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 

Gebrauch gemacht werden soll, bestehen derzeit nicht. Sollte sich die Möglichkeit zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen er-

geben, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er hierzu das Genehmigte Kapital II ver-

wenden soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der Erwerb gegen Gewährung von Aktien 

der Gesellschaft in ihrem wohlverstandenen Interesse liegt. Auch der Aufsichtsrat wird 

seine Zustimmung nur erteilen, wenn diese Anforderung erfüllt ist. 

Zudem wird die Verwaltung ermächtigt, das Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen ge-

mäß §§ 203 Abs. 1 S. 1, 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG auszuschließen. Diese Mög-

lichkeit dient vorrangig dem Interesse der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmög-

lichen Ausgabekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die genannte gesetzliche Re-
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gelung verschafft der Verwaltung die Möglichkeit, schnell und flexibel sowie kosten-

günstig den jeweiligen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft für die Stärkung ihrer Ei-

genmittel zu nutzen. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwendige Abwick-

lung des Bezugsrechtes können der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden 

Marktchancen im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre sehr zeitnah gedeckt 

sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Die mit 

dem Bezugsrechtsausschluss einhergehende Flexibilität ist ein wichtiges Instrument für 

die Gesellschaft, sich in den schnell ändernden und in neuen Märkten bietende Chancen 

zu nutzen, da sie einen eventuell bestehenden Kapitalbedarf kurzfristig decken kann. 

Der Ausgabebetrag und damit die der Gesellschaft zufließenden Mittel für die neuen 

Aktien werden sich an dem Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien orientieren 

und sich von dem aktuellen Börsenpreis nicht wesentlich unterscheiden. Da die Aktien 

der Gesellschaft zum amtlichen Markt an deutschen Börsen zugelassen sind, können die 

an der Erhaltung ihrer Beteiligungsquote interessierten Aktionäre bei Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals II unter Ausschluss des Bezugsrechtes nach § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG Aktien der Gesellschaft über die Börse hinzu erwerben. Im Kalenderjahr 2004 

sind durchschnittlich knapp 256.000 Stückaktien der Gesellschaft pro Handelstag ge-

handelt worden. Für die Aktionäre wird es daher möglich sein, durch Kauf von Aktien 

der Gesellschaft ihre Beteiligungsquote zu halten. Hinzu kommt, dass der Bezugs-

rechtsausschluss nur solche Barkapitalerhöhungen betreffen kann, die zehn Prozent des 

Grundkapitals nicht übersteigen, weshalb ein möglicher Verwässerungseffekt für die 

Aktionäre schon aus diesem Grund begrenzt ist. Insgesamt ist damit sichergestellt, dass 

in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG die Ver-

mögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei einer Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals II unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre angemessen 

gewahrt werden. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Aus-

schluss des Bezugsrechtes beim Genehmigten Kapital II in den genannten Fällen des 

herkömmlichen Geschäftsganges aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksich-

tigung des zu Lasten der Aktionäre eintretenden Verwässerungseffektes für erforderlich, 

geeignet, angemessen und bei Abwägung der Interessen der Gesellschaft gegenüber den 

Interessen der Aktionäre auch für sachlich gerechtfertigt. 

Hof an der Saale, im Juli 2005 

Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 
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Anlage 3 der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 30. August 2005 

Satzung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

 

[Von einem Abdruck der Satzung wird an dieser Stelle abgesehen. Die Satzung der 
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist abgedruckt in Anlage 3 des Umwand-
lungsberichts.] 
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Mitteilung an die Inhaber von American Depositary Receipts (ADR-Holder) 
hinsichtlich der außerordentlichen Hauptversammlung 

- ISIN: US3580291066 // ADR-Kenn-Nr.: 879 529 - 
- ISIN: US3580292056 // ADR-Kenn-Nr.: 903 780 - 

Falls Inhaber von ADRs selbst an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen 

wollen, werden sie gebeten, die entsprechenden Aufträge zur Ausstellung von Eintritts-

karten über ihre Depotbanken an die US-amerikanischen Korrespondenzbanken weiter-

zuleiten. Um zu gewährleisten, dass die Hinterlegungsfrist von § 15 Abs. 1 der Satzung 

gewahrt wird, haben entsprechende Aufträge zur Ausstellung von Eintrittskarten spätes-

tens am 17. August 2005 bei den US-amerikanischen Korrespondenzbanken vorzuliegen. 

Durch ihre Depotbank ist sicherzustellen, dass ihre Aufträge rechtzeitig weitergeleitet 

werden.  

Alle Eintrittskarten werden auf eine Stückaktie ausgestellt. Da ein ADR den dritten Teil 

einer Aktie repräsentiert, können Eintrittskarten für ADR-Holder nur für drei ADRs oder 

ein ganzzahliges Vielfaches hiervon ausgestellt werden. ADR-Holder, die weniger als 

drei ADRs halten, werden auf Antrag als Gäste zugelassen.  

Soweit die ADRs Vorzugsaktien repräsentieren, haben sie in der außerordentlichen 

Hauptversammlung kein Stimmrecht.  

Soweit die ADRs Stammaktien repräsentieren, können die Inhaber von ADRs die 

Stimmrechte in der außerordentlichen Hauptversammlung über ihre Depotbanken durch 

den Depository, die JPMorgan Chase Bank, ausüben lassen. Der Depository wird für die 

Ausübung der Stimmrechte gemäß Weisung der ADR-Holder Sorge tragen. Die entspre-

chenden Aufträge müssen den US-amerikanischen Korrespondenzbanken spätestens am 

18. August 2005 vorliegen. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass keine Verwechs-

lung von ADRs für Stammaktien mit denen für Vorzugsaktien vorkommt. 

Inhaber von ADRs, die Stammaktien repräsentieren, können das Stimmrecht in der au-

ßerordentlichen Hauptversammlung auch selbst ausüben, allerdings nur für jeweils drei 

ADRs oder ein ganzzahliges Vielfaches hiervon.  

Für die als Rest verbleibenden Spitzenbeträge an ADRs, die Stammaktien repräsentie-

ren, bzw. für die ADRs, die Vorzugsaktien repräsentieren, besteht nur die Möglichkeit 

der Stimmrechtsausübung in der außerordentlichen Hauptversammlung aufgrund Wei-

sung an den Depository.  
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Die Depotbanken werden auf die Veröffentlichungen in den Wertpapier-Mitteilungen 

Teil III vom 23. Juli 2005 hingewiesen. 

 

Hof an der Saale, im Juli 2005 

Fresenius Medical Care Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 
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Anlage 2: Aufstellung des Anteilsbesitzes Fresenius Medical Care AG 

 

 

Wesentliche Beteiligungen 

       
In Mio. US-$ 
mit Ausnahme 
der Angabe zu 
den Mitarbei-
tern 

 Beteiligun-
gen¹ 

Umsatz Jahresüberschluss/
(-verlust) 

Eigenkapital Mitarbeiter (durch-
schnittlich Voll-
zeitbeschäftigte) 

       

Name und Sitz der Gesellschaft  

in % 

 

20042 

 

20042 

31.12. 

20042 

31.12. 

20042 

Europa       

Deutschland FMC Deutschland GmbH,  

Bad Homburg v.d.Höhe 

100 973,0 0,0 1.067,6 2.506 

Österreich FMC Austria GmbH, Wien 100 16,7 0,6 3,1 19 

Ungarn FMC Hungary Ltd., Budapest 100 21,1 0,5 29,4 44 

 FMC Dializis Center Egészs.Kft., Buda-

pest 

100 34,5 -0,4 0,2 643 

Italien FMC Italia S.p.A.  

Palazzo Pignano/Cremona 

100 96,8 2,4 39,4 158 

 SIS-TER S.p.A.,  

Palazzo Pignano/Cremona 

100 50,5 2,8 8,7 207 

Grossbritan-

nien 

FMC (UK) Ltd., 

Huthwaite-Nottinghamshire 

100 93,5 5,1 28,1 181 

Frankreich FMC France S.A., Fresnes 100 86,6 3,0 20,2 117 

 SMAD S.A., L'Arbresle 100 76,3 5,6 30,1 329 

Türkei Fresenius Medikal Hitzmetler A.S., Is-

tanbul 

100 30,4 4,5 10,1 150 

Portugal FMC Portugal S.A., Moreira 100 32,1 1,2 28,4 31 

 NMC Centro Medico  

Nacional, S.A., Lissabon 

100 52,5 1,2 28,6 574 

Finnland FMC Suomi OY, Helsinki 100 10,5 0,8 2,2 17 

Dänemark FMC Danmark A.S., Albertslund 100 7,9 0,2 2,6 15 

Spanien FMC Espana S.A.,  

La Roca del Vallès 

100 68,3 2,1 16,4 80 

 NMC of Spain S.A., Madrid 100 13,9 -3,7 41,7 814 

Russland ZAO Fresenius S.P., Moskau 100 25,3 1,2 6,0 113 

Niederlande FMC Nederland B.V., Nieuwkujik 100 18,9 0,5 3,6 30 

Belgien FMC Belgium N.V., Antwerpen 100 28,5 2,9 13,1 63 

Tschechische 

Republik 

FMC Ceská Republika spol. s.r.o., Prag 100 19,7 3,6 10,5 38 

Schweiz FMC (Schweiz) AG, Stans 100 24,7 3,4 10,5 40 

Polen FMC Polska S.A., Poznan 100 16,8 0,6 3,5 57 

Rumänien FMC Romania S.r.l., Bukarest 100 22,0 0,8 4,6 48 

Slowakei FMC Slovensko spol s.r.o., Piestany 100 9,5 1,5 3,3 17 
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Marokko FMC Maroc S.A., Casablanca 98 10,7 0,5 1,2 33 

Südafrika FMC South Africa (Pty.) Ltd., Johan-

nesburg 

100 10,2 1,6 2,4 77 

Slowenien FMC Slovenija d.o.o., Zrece 100 5,3 -0,3 1,4 10 

 Nefrodial d.o.o., Zrece 100 7,3 -1,7 1,2 78 

Schweden FMC Sverige AB, Sollentuna 100 15,5 1,2 6,1 22 

Nordamerika       

USA FMC Holdings Inc., New York 100 4.217,8 249,3 2.216,0 28,151 

Latein- 

amerika 

      

Brasilien FMC Ltda., Sao Paulo 100 33,2 4,7 30,4 356 

Kolumbien FMC Colombia S.A., Santa Fé de 

Bogotà 

100 53,4 6,2 46,4 839 

Venezuela FMC de Venezuela C.A., Valencia 100 15,8 -0,2 6,8 403 

Argentinien FMC Argentina S.A., Buenos Aires 100 70,7 2,1 41,0 1,928 

Mexiko FMC Mexico S.A. de C.V.,  

Zapopan, Jalisco 

100 30,6 -2,7 18,4 464 

Chile Pentafarma S.A., Santiago de Chile 100 9,2 -0,1 0,3 60 

       

Asien-Pazifik       

Japan FMC Japan K.K., Tokio 100 42,9 -13,7 1,8 632 

 Fresenius-Kawasumi Co. Ltd., Tokio 70 38,5 -1,3 20,2 48 

Südkorea FMC Korea Ltd., Seoul 100 51,2 3,1 28,1 103 

Taiwan FMC Taiwan Co., Ltd., Taipei 100 26,6 0,9 -0,7 78 

Australien FMC Australia Pty. Ltd., Sydney 100 46,4 1,9 12,9 141 

Singapur FMC Singapore Ptd. Ltd., Singapur 100 7,4 -1,0 2,3 59 

Hongkong FMC Hong Kong Ltd., Hongkong 100 23,7 3,7 7,9 39 

China FMC (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai 100 11,2 -0,1 0,3 39 

Philippinen FMC Philippines Inc., Makati City –  

Metro Manila 

100 2,8 0,1 0,6 15 

Malaysia FMC Malaysia Sdn. Bhd., Kuala 

Lumpur 

100 7,6 0,2 3,2 24 

Thailand FMC Thailand Ltd., Bangkok 100 5,8 0,3 3,6 45 

  ¹ Direkte und indirekte Beteiligungen 

  
2
 Diese Zahlen entsprechen den lokalen Abschlüssen der jeweiligen Länder und spiegeln nicht die Werte wider, die in den 

Konzernabschluss eingehen. Eigenkapital und Jahresüberschuss (-verlust) werden zum Stichtag am Jahresende berechnet, 

Umsätze zum Durchschnittskurs am Jahresende. 
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Anlage 3: Satzung Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Firma und Sitz 

(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und führt die Firma 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hof an der Saale. 

 

§ 2 Gegenstand 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind: 

a) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Han-

del mit Produkten, Systemen und Verfahren des Gesundheitswesens, 

einschließlich der Dialyse; 

b) Projektierung, Planung, Errichtung, Erwerb und Betrieb von Unterneh-

mungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens einschließlich Dialyse-

zentren, auch in gesonderten Gesellschaften oder durch Dritte und die 

Beteiligung an solchen Dialysezentren; 

c) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von anderen pharma-

zeutischen Produkten und die Leistung von Diensten in diesem Bereich; 

d) die Beratung im medizinischen und pharmazeutischen Bereich sowie 

die wissenschaftliche Information und Dokumentation; 

e) die Dienstleistung im Laborbereich für Dialyse- und andere Patienten 

und medizinische Heimversorgung. 

Die Gesellschaft wird selbst oder durch Tochtergesellschaften im In- und Ausland tä-

tig. 
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(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Er-

reichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen, insbe-

sondere zur Beteiligung an anderen Unternehmungen gleicher oder verwandter 

Art, zur Übernahme ihrer Geschäftsführung und/oder Vertretung, zur Übertra-

gung auch wesentlicher Unternehmensbereiche auf Unternehmungen, an denen 

die Gesellschaft beteiligt ist und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- 

und Ausland. 

 

§ 3 Bekanntmachungen und Veröffentlichungen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesan-

zeiger. 

(2) Englischsprachige Kurzfassungen der Einladungen zu Hauptversammlungen, die 

Ort, Tag und Zeit sowie die Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung und 

die Teilnahmevoraussetzungen enthalten müssen, sowie englischsprachige Kurz-

fassungen der anderen Bekanntmachungen sind ferner in The Wall Street Journal 

und in The New York Times zu veröffentlichen. Die vorgenannten Blätter sind 

keine Gesellschaftsblätter der Gesellschaft im Sinne des § 3 Absatz (1); eine 

Veröffentlichung der Gesellschaft in ihnen ist nicht Wirksamkeitsvoraussetzung 

für Bekanntmachungen. Die persönlich haftende Gesellschafterin kann mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats Abweichungen von dieser Bestimmung vorsehen. 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 246.924.300,80 (in Worten: 

zweihundertsechsundvierzig Millionen neunhundertvierundzwanzigtausend drei-

hundert Euro und achtzig Cent) und ist eingeteilt in 70.000.000 (in Worten: sieb-

zig Millionen) Inhaber-Stammaktien und 26.454.805 (in Worten: sechsundzwan-

zig Millionen vierhundertvierundfünfzigtausend achthundertfünf) stimmrechtslo-

se Inhaber-Vorzugsaktien. 

 Im Falle der Ausgabe von stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien ergibt sich 

deren Ausstattung aus § 19. 
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 Zur Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, die bei der Verteilung des 

Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens den jeweils bestehenden Vorzugsakti-

en ohne Stimmrecht gleichstehen oder vorgehen, bedarf es nicht der Zustimmung 

der Vorzugsaktionäre, sofern das Bezugsrecht der Vorzugsaktionäre nicht ausge-

schlossen wird. 

(2) Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft vorhandene 

Grundkapital in Höhe von DM 100.000,00 (in Worten: einhunderttausend Deut-

sche Mark) wurde durch Formwechsel des Rechtsträgers bisheriger Rechtsform, 

der Fresenius Medical Care GmbH mit Sitz in Hof an der Saale, erbracht.  

 

Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf 

Aktien vorhandene Grundkapital in Höhe von EUR 246.924.300,80 (in Worten: 

zweihundertsechsundvierzig Millionen neunhundertvierundzwanzigtausend drei-

hundert Euro und achtzig Cent) wurde durch Formwechsel des Rechtsträgers bis-

heriger Rechtsform, der Fresenius Medical Care AG mit Sitz in Hof an der Saale, 

erbracht. 

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. 

August 2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsra-

tes einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 35.000.000,00 (in Worten: 

fünfunddreißig Millionen Euro) gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Inhaber-

Stammaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die Zahl der Aktien muss sich 

in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Die persönlich haftende 

Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über 

den Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugs-

rechtsausschluss ist jedoch nur für Spitzenbeträge zulässig. Die neuen Aktien 

können auch von durch die persönlich haftende Gesellschafterin bestimmten Kre-

ditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären an-

zubieten (mittelbares Bezugsrecht). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist 

ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital I festzu-

legen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständi-

ger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Ge-

nehmigten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem 

Umfang der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital I anzupassen. 

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 29. 

August 2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsra-
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tes einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 25.000.000,00 (in Worten: 

fünfundzwanzig Millionen Euro) gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen durch 

Ausgabe neuer Inhaber-Stammaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Die 

Zahl der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhö-

hen. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Be-zugsrechtes der Aktionäre 

zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist jedoch nur zulässig, wenn  

• im Fall einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen der auf die neuen Aktien 

entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des im Zeitpunkt der 

Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt 

und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-

sennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch die persönlich haften-

de Gesellschafterin nicht wesentlich unterschreitet oder 

• im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen die Gewährung von 

Aktien zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder einer Beteiligung an einem Unternehmen erfolgen soll. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhö-

hungen aus dem Genehmigten Kapital II festzulegen. Der Aufsichtsrat ist er-

mächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchfüh-

rung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital II oder nach 

Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung 

aus Genehmigtem Kapital II anzupassen. 

(5) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu [EUR 5.389.450,24 (in Worten 

fünf Millionen dreihundertneunundachtzigtausend vierhundertfünfzig Euro und 

vierundzwanzig Cent)] bedingt erhöht, durch Ausgabe von bis zu [2.105.254 (in 

Worten zwei Millionen einhundertfünftausend zweihundertvierundfünfzig)] neu-

en stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und von bis zu [___] (in Worten: 

[___]) neuen Inhaber-Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur in-

soweit durchgeführt, wie gemäß dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm nach 

Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 24.09.1996 Wandel-

schuldverschreibungen auf Stückaktien ausgegeben wurden und die Inhaber die-

ser Wandelschuldverschreibungen von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. 

Die neuen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und die neuen Inhaber-
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Stammaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus-

übung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. 

(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu [EUR 2.763.432,96 (in Worten 

zwei Millionen siebenhundertdreiundsechzigtausend vierhundertzweiunddreißig 

Euro und sechsundneunzig Cent)] bedingt erhöht, durch Ausgabe von bis zu 

[1.079.466 (in Worten eine Million neunundsiebzigtausend vierhundertsechsund-

sechzig)] neuen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und von bis zu [___] 

(in Worten: [___]) neuen Inhaber-Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, wie gemäß dem Aktienoptionsprogramm nach 

Maßgabe der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 10.06.1998 und vom 

30.05.2000 Bezugsrechte auf Stückaktien ausgegeben wurden und die Inhaber der 

Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen. Die neuen stimm-

rechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und die neuen Inhaber-Stammaktien nehmen 

vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil. 

(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu [EUR 10.132.928,00 (in Worten 

zehn Millionen einhundertzweiunddreißigtausend neunhundertachtundzwanzig 

Euro)] bedingt erhöht, durch Ausgabe von bis zu [3.958.175 (in Worten drei Mil-

lionen neunhundertachtundfünfzigtausend einhundertfünfundsiebzig)] neuen 

stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und von bis zu [___] (in Worten: [___]) 

neuen Inhaber-Stammaktien. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie gemäß dem Internationalen Mitarbeiterbeteiligungsprogramm 

nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 23.05.2001 Wandel-

schuldverschreibungen auf Stückaktien ausgegeben wurden und die Inhaber die-

ser Wandelschuldverschreibungen von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch machen. 

Die neuen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien und die neuen Inhaber-

Stammaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Aus-

übung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. 

(8) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung abweichend von § 60 Ab-

satz 2 AktG bestimmt werden. 

 

§ 5 Aktien 

(1) Die Aktien sind Stückaktien und lauten auf den Inhaber. 
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(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, auf den Inhaber lautende Aktienurkunden auszu-

stellen, die je mehrere Aktien verkörpern (Sammelaktien). Der Anspruch der Ak-

tionäre auf Verbriefung ihres jeweiligen Anteils ist ausgeschlossen.  

(3) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

bestimmt die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats. 

(4) Die Gesellschaft wird die gebotenen Maßnahmen ergreifen, um die Zulassung ih-

rer Aktien möglichst zum amtlichen Handel an der Wertpapierbörse in Frankfurt 

am Main sowie in geeigneter Form - z.B. als "American Depositary Shares" - an 

der New York Stock Exchange zu erreichen und solche Zulassungen aufrecht zu 

erhalten. Die persönlich haftende Gesellschafterin kann mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats, der hierüber einstimmig beschließen muss, Abweichungen von die-

ser Bestimmung vorsehen. 

 

III. Verfassung der Gesellschaft 

 

A. Persönlich haftende Gesellschafterin 

 

§ 6 Persönlich haftende Gesellschafterin, Sondereinlage, Rechtsverhältnisse, 
Ausscheiden 

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die  

Fresenius Medical Care Management AG 

mit Sitz in Hof an der Saale. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Sondereinlage erbracht. Sie ist 

weder am Gewinn und Verlust noch am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. 

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin scheidet aus der Gesellschaft aus, so-

bald nicht mehr alle Aktien an der persönlich haftenden Gesellschafterin unmit-

telbar oder mittelbar von einer Person gehalten werden, die mehr als 25 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar über ein nach § 17 Ab-

satz 1 AktG abhängiges Unternehmen hält; dies gilt nicht wenn alle Aktien an der 
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persönlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar oder mittelbar von der Gesell-

schaft gehalten werden. 

Zudem scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft 

aus, wenn die Aktien an der persönlich haftenden Gesellschafterin von einer Per-

son erworben werden, die  

• nicht gleichzeitig Aktien an der Gesellschaft in Höhe von mehr als 25 % des 

Grundkapitals der Gesellschaft erwirbt oder 

• nicht innerhalb von drei Monaten nach Wirksamwerden dieses Erwerbs ein 

Übernahme- oder Pflichtangebot gemäß den Regelungen des Wertpapier-

übernahmegesetz (WpÜG) an die Aktionäre der Gesellschaft gerichtet hat; 

die den Aktionären hierin angebotene angemessene Gegenleistung muss auch 

die von dem Erwerber für die Aktien an der persönlich haftenden Gesell-

schafterin gezahlte Gegenleistung berücksichtigen, sofern diese über den Be-

trag des Eigenkapitals der persönlich haftenden Gesellschafterin hinausgeht.  

Die übrigen gesetzlichen Ausscheidensgründe für die persönlich haftende Gesell-

schafterin bleiben unberührt. 

(4) Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus oder 

ist dieses Ausscheiden abzusehen, so ist der Aufsichtsrat berechtigt und ver-

pflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Ausscheidens der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche Anteile von der 

Gesellschaft gehalten werden, als neue persönlich haftende Gesellschafterin in 

die Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin 

aus der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine solche neue persönlich haf-

tende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die Gesellschaft über-

gangsweise von den Kommanditaktionären allein fortgesetzt. Der Aufsichtsrat hat 

in diesem Fall unverzüglich die Bestellung eines Notvertreters zu beantragen, der 

die Gesellschaft bis zur Aufnahme einer neuen persönlich haftenden Gesellschaf-

terin gemäß Satz 1 dieses Absatzes vertritt, insbesondere bei Erwerb bzw. Grün-

dung dieser persönlich haftenden Gesellschafterin. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 

Wechsel der persönlich haftenden Gesellschafterin zu berichtigen. 

(5) Im Falle der Fortsetzung der Gesellschaft gemäß § 6 Absatz (4) dieser Satzung 

oder falls alle Aktien an der persönlich haftenden Gesellschafterin unmittelbar 

oder mittelbar von der Gesellschaft gehalten werden, entscheidet eine außeror-
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dentliche oder die nächste ordentliche Hauptversammlung über den Formwechsel 

der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft. Für den Beschluss über diesen 

Formwechsel ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreichend. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist verpflichtet, einem solchen Form-

wechselbeschluss der Hauptversammlung zuzustimmen. 

 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz und 
Vergütung 

(1) Die Gesellschaft wird durch die persönlich haftende Gesellschafterin vertreten. 

Gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin wird die Gesellschaft durch 

den Aufsichtsrat vertreten. 

(2) Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin. Die Ge-

schäftsführungsbefugnis der persönlich haftenden Gesellschafterin umfasst auch 

außergewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahmen. Das Zustimmungsrecht der 

Aktionäre in der Hauptversammlung zu außergewöhnlichen Geschäftsführungs-

maßnahmen ist ausgeschlossen. 

(3) Der persönlich haftenden Gesellschafterin werden sämtliche Auslagen im Zu-

sammenhang mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der 

Vergütung ihrer Organmitglieder, ersetzt. Die persönlich haftende Gesellschafte-

rin rechnet ihre Aufwendungen grundsätzlich monatlich ab; sie kann Vorschuss 

verlangen. 

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Übernahme der Geschäfts-

führung der Gesellschaft und der Haftung eine gewinn- und verlustunabhängige 

jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres Grundkapitals. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist außerhalb ihrer Aufgaben in der Ge-

sellschaft nicht befugt, für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte zu tätigen. 

 

B. Aufsichtsrat 

 

§ 8 Wahl und Amtszeit des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. 
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Sämtliche sechs Mitglieder werden von der Hauptversammlung nach den Be-

stimmungen des Aktiengesetzes gewählt. Der Beschluss der Hauptversammlung 

bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt, wer-

den die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptver-

sammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird 

nicht mitgerechnet. Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig. 

(3) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner 

Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten Hauptver-

sammlung eine Neuwahl vorgenommen werden. Die Amtsdauer des neugewähl-

ten Mitglieds gilt für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglie-

der Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Wahl festzulegenden Rei-

henfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder vor 

Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen. Ihre Stellung als Ersatzmitglieder lebt wieder 

auf, wenn die Hauptversammlung für ein weggefallenes, durch das betreffende 

Ersatzmitglied ersetztes Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vornimmt. Die 

Amtsdauer des Ersatzmitgliedes beschränkt sich auf die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, in der eine Wahl gemäß § 8 Absatz (3) stattfindet. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat auch ohne wichtigen Grund niederlegen. 

 

§ 9 Konstituierung des Aufsichtsrats 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der eine Neuwahl zum Aufsichtsrat 

stattgefunden hat, tritt der Aufsichtsrat zu einer ohne besondere Einladung statt-

findenden Sitzung zusammen und wählt in dieser, soweit veranlasst, aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die gesamte Amtszeit der 

Gewählten als Aufsichtsrat. 
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(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzu-

nehmen. 

 

§ 10 Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer 

Frist von 14 Tagen einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, fernkopiert oder 

mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen. In der Einladung 

sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In dringenden Fäl-

len kann die Frist abgekürzt werden und die Einberufung abweichend von Satz 2 

telegrafisch, fernschriftlich oder fernmündlich erfolgen. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt. Es 

ist jedoch zulässig, dass Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Videokonfe-

renz abgehalten werden oder dass einzelne Aufsichtsratsmitglieder im Wege der 

Videoübertragung zugeschaltet werden mit der Maßgabe, dass in diesen Fällen 

auch die Beschlussfassung im Wege der Videokonferenz bzw. Videoübertragung 

erfolgt. Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen schriftlich, telegra-

fisch, fernschriftlich, fernkopiert, fernmündlich oder mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel (Email etc.) zulässig, wenn dies der Aufsichtsratsvorsit-

zende oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter anordnet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 

insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt.  

(4) Sind Mitglieder des Aufsichtsrats verhindert, an Sitzungen teilzunehmen, so kön-

nen sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied des Aufsichts-

rats überreichen lassen. Die Überreichung der schriftlichen Stimmabgabe gilt als 

Teilnahme an der Beschlussfassung. 

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht gesetzlich oder satzungsmäßig etwas anderes bestimmt ist. Bei 

Stimmengleichheit ist auf Antrag des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder eines 

anderen Aufsichtsratsmitglieds, eine erneute Abstimmung über denselben Ge-

genstand durchzuführen. Bei dieser Abstimmung hat, wenn auch sie Stimmen-

gleichheit ergibt, der Vorsitzende des Aufsichtsrats - soweit gesetzlich zulässig 

auch in Aufsichtsrats-Ausschüssen, denen er angehört - zwei Stimmen. § 10 Ab-
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satz (4) ist auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. Dem Stellvertreter 

des Aufsichtsratsvorsitzenden steht die zweite Stimme nicht zu. 

(6) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift in englischer Sprache 

anzufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die über außer-

halb von Präsenzsitzungen gemäß § 10 Absatz (2) gefasste Beschlüsse anzuferti-

gende Niederschrift hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen. Auf 

Verlangen eines Mitglieds des Aufsichtsrats ist ebenfalls eine deutsche Überset-

zung der Niederschriften zu fertigen. 

 

§ 11 Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die sich aus zwingenden Rechtsvorschriften und aus dieser 

Satzung ergebenden Rechte und Pflichten. 

(2) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung der 

persönlich haftenden Gesellschafterin zu überwachen und demgemäß alle Bücher 

und Schriften einschließlich der Protokolle über die Vorstandssitzungen des Vor-

standes der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie die Vermögensgegens-

tände der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen. Dieses Einsichts- und Prüfungs-

recht kann auch von jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied geltend gemacht wer-

den. Das Aufsichtsratsmitglied hat sein Begehren an den Aufsichtsratsvorsitzen-

den zu richten, der das Begehren an den Vorstandsvorsitzenden bzw., wenn ein 

solcher nicht vorhanden ist, an den Vorstand der persönlich haftenden Gesell-

schafterin zu übermitteln hat. 

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat dem Aufsichtsrat regelmäßig zu be-

richten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat einen Bericht aus wichtigem An-

lass verlangen, auch soweit dies einen der persönlich haftenden Gesellschafterin 

bekannt gewordenen geschäftlichen Vorgang bei einem verbunden Unternehmen 

betrifft, der auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein kann. 

§ 11 Absatz (2), Satz 2 und 3 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass der Be-

richt jedoch nur an den Aufsichtsrat verlangt werden kann. 

(4) Ist die Gesellschaft an ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin beteiligt, so 

werden alle Rechte der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit dieser Betei-

ligung (zum Beispiel Stimmrechte, Informationsrechte etc.) vom Aufsichtsrat 

wahrgenommen.  
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(5) Der Aufsichtsrat ist zu allen Änderungen der Satzung, welche ihre Fassung 

betreffen, ohne Beschluss der Hauptversammlung befugt. 

 

§ 12 Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der zwingenden Rechtsvorschriften und der 

Satzung selbst eine Geschäftsordnung, die insbesondere auch die Belange der 

nicht deutschsprachigen Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt. 

 

§ 13 Aufsichtsratsvergütung 

(1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstan-

denen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Mehrwertsteuer gehört. 

(2) Als Vergütung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jedes volle Geschäfts-

jahr eine Festvergütung von jährlich USD 80.000,00, zahlbar in vier gleichen Ra-

ten am Ende eines jeden Kalenderquartals. 

Beschließt die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abge-

gebenen Stimmen unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses eine höhere Ver-

gütung, so gilt diese. 

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält eine zusätzliche Vergütung in Höhe 

von USD 80.000,00 und sein Stellvertreter eine zusätzliche Vergütung in Höhe 

von USD 40.000,00. 

(4) Als Mitglied eines Ausschusses erhält ein Aufsichtsratsmitglied zusätzlich jähr-

lich USD 30.000,00 bzw. als Vorsitzender eines Ausschusses jährlich USD 

50.000,00, jeweils zahlbar in vier gleichen Raten am Ende eines jeden Kalender-

quartals. 

(5) Umfasst ein Geschäftsjahr nicht ein volles Kalenderjahr, ist die Vergütung zeit-

anteilig zu zahlen. 

(6) Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrates gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates 

der persönlich haftenden Gesellschafterin Fresenius Medical Care Management 

AG ist und für seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Mana-

gement AG Vergütungen erhält, werden die Vergütungen nach § 13 (2) auf die 

Hälfte reduziert. Das Gleiche gilt hinsichtlich der zusätzlichen Vergütung für den 

Vorsitzenden bzw. seinen Stellvertreter nach § 13 (3), soweit dieser gleichzeitig 
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Vorsitzender bzw. sein Stellvertreter im Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care 

Management AG ist. Soweit der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der 

Gesellschaft gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrates der Fresenius Medical 

Care Management AG ist, erhält er für seine Tätigkeit als Stellvertreter des Auf-

sichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft keine zusätzliche Vergütung nach 

§ 13 (3). 

(7) Die Gesellschaft bringt die Aufsichtsratsvergütung unter Beachtung gesetzlicher 

Abzüge zur Auszahlung. 

(8) Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz für 

die Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit mit einem angemessenen Selbstbehalt 

zur Verfügung. 

 

C. Hauptversammlung 

 

§ 14 Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, 

mindestens einen Monat vor dem Tag einzuberufen, bis zu dessen Ablauf die Ak-

tien nach § 15 zu hinterlegen sind, wobei der Tag der Einberufung und der Hin-

terlegungstag nicht mitzuzählen sind. 

(2) Spätestens am letzten Tage der Einberufungsfrist soll – sofern erforderlich – auch 

die englischsprachige Kurzfassung gemäß § 3 Absatz (2) veröffentlicht werden.  

(3) Die Hauptversammlung findet statt am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen 

Börsenplatz oder am Sitz einer inländischen Beteiligungsgesellschaft. 

 

§ 15 Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, 

die ihre Aktien spätestens am fünften Tag vor der Hauptversammlung bei der Ge-

sellschaft, bei einem Notar in der Bundesrepublik Deutschland, bei einer Wertpa-

piersammelbank oder bei den sonst bei der Einberufung bezeichneten Stellen 

während der Geschäftsstunden bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinter-

legen. Haben die Kreditinstitute am letzten Hinterlegungstag Geschäftsschluss, so 

endet die Hinterlegungsfrist am vorangehenden Arbeitstag der Kreditinstitute. 
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(2) Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapier-

sammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am ers-

ten Werktag, ausgenommen der Sonnabend, nach Ablauf der Hinterlegungsfrist 

bei der Gesellschaftskasse einzureichen. 

(3) Es gilt als ordnungsgemäße Hinterlegung, wenn Aktien mit Zustimmung einer 

Hinterlegungsstelle für sie bei einem Kreditinstitut bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung gesperrt werden. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes der persönlich haftenden Gesellschafterin und des 

Aufsichtsrats sollen an der Hauptversammlung persönlich teilnehmen. Ist einem 

Aufsichtsratsmitglied die Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht mög-

lich, insbesondere weil er sich aus wichtigem Grund im Ausland aufhält, so kann 

es an der Hauptversammlung auch im Wege der Bild- und Tonübertragung teil-

nehmen. 

(5) Soll das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, reicht eine 

Vollmacht in Textform aus. 

 

§ 16 Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung, die über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie 

über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichts-

rats und die Gewinnverwendung beschließt (ordentliche Hauptversammlung), 

findet innerhalb der ersten acht Monate eines Geschäftsjahres statt. 

 

§ 17 Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

und bei dessen Verhinderung oder auf Wunsch des Aufsichtsratsvorsitzenden ein 

anderes vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu benennendes Mitglied des Aufsichts-

rats. Liegt eine solche Benennung nicht vor, so führt den Vorsitz bei Verhinde-

rung des Aufsichtsratsvorsitzenden ein anderes vom Aufsichtsrat zu bestimmen-

des Mitglied. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der Ver-

handlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. Der Vorsitzende 

kann die Rede- und Fragezeit der Aktionäre vom Beginn der Hauptversammlung 

an zeitlich angemessen beschränken, sofern dies gesetzlich zulässig ist.  
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(3) Die für Beschlüsse der Hauptversammlung erforderlichen Mehrheiten der abge-

gebenen Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht in dieser Sat-

zung etwas anderes geregelt ist. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-

lehnt. 

(4) Jede Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Vorzugs-

aktien haben kein Stimmrecht, soweit nicht zwingende Rechtsvorschriften etwas 

anderes bestimmen; andernfalls gilt Satz 1 dieses Absatzes entsprechend. 

(5) Der Vorsitzende kann bestimmen, dass die Hauptversammlung auszugsweise o-

der vollständig in Bild und/oder Ton übertragen wird. Die Übertragung kann auch 

in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit uneingeschränkten Zugang hat. 

Die Form der Übertragung soll in der Einladung bekannt gemacht werden. 

(6) Soweit die Beschlüsse der Hauptversammlung der Zustimmung der persönlich 

haftenden Gesellschafterin bedürfen, erklärt diese in der Hauptversammlung, ob 

den Beschlüssen zugestimmt wird oder ob diese abgelehnt werden. 

 

IV. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

 

§ 18 Geschäftsjahr, Rechnungslegung 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat in den ersten drei Monaten des Ge-

schäftsjahres, längstens innerhalb der durch zwingende Rechtsvorschriften be-

stimmten Höchstfrist, für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr den Jahres-

abschluss sowie den Lagebericht aufzustellen und dem Aufsichtsrat unverzüglich 

vorzulegen. Bei Aufstellung des Jahresabschlusses kann die persönlich haftende 

Gesellschafterin einen Teil des Jahresüberschusses, höchstens jedoch die Hälfte, 

in andere Gewinnrücklagen einstellen. 

(3) Der Aufsichtsrat erteilt den Auftrag zur Prüfung durch die Abschlussprüfer. Vor 

der Zuleitung des Prüfungsberichtes der Abschlussprüfer an den Aufsichtsrat ist 

der persönlich haftenden Gesellschafterin Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. 
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(4) Zeitgleich mit der Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes hat die 

persönlich haftende Gesellschafterin dem Aufsichtsrat den Vorschlag über die 

Verwendung des Bilanzgewinnes vorzulegen. 

(5) Der Jahresabschluss wird durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zustim-

mung der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt. 

(6) § 18 Absätze (2) und (3) gelten entsprechend für einen Konzernabschluss und ei-

nen Konzernlagebericht, sofern auf die Gesellschaft als Mutterunternehmen § 170 

Absatz 1 Satz 2 AktG anzuwenden ist. 

 

§ 19 Gewinnverwendung 

(1) Über die Verwendung des Bilanzgewinns beschließt die Hauptversammlung vor-

behaltlich der folgenden Absätze 2 bis 4. 

(2) Die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht erhalten aus dem jährlichen Bilanzgewinn 

eine um EUR 0,06 je Vorzugsaktie höhere Dividende als die Stammaktien, min-

destens jedoch eine Dividende in Höhe von EUR 0,12 je Vorzugsaktie. 

(3) Die Mindestdividende in Höhe von EUR 0,12 je Vorzugsaktie geht der Vertei-

lung einer Dividende auf die Stammaktien vor. 

(4) Reicht der Bilanzgewinn eines oder mehrerer Geschäftsjahre nicht zur Ausschüt-

tung von EUR 0,12 je Vorzugsaktie aus, so werden die fehlenden Beträge ohne 

Zinsen aus dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre nachgezahlt und 

zwar nach Verteilung der Mindestdividende auf die Vorzugsaktien für diese Ge-

schäftsjahre und vor der Verteilung einer Dividende auf die Stammaktien. Das 

Nachzahlungsrecht ist Bestandteil des Gewinnanteils desjenigen Geschäftsjahres, 

aus dessen Bilanzgewinn die Nachzahlung auf die Vorzugsaktien geleistet wird. 

 

V. Sonstiges 

§ 20 Teilnichtigkeit 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

ihre Wirksamkeit später verlieren oder sollte sich in dieser Satzung eine Lücke 

herausstellen, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Auffüllung der 
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Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem 

Sinn und Zweck dieser Satzung am ehesten gerecht wird.  

 

§ 21 Gründungsaufwand 

(1) Der Aufwand für die Gründung (Gebühren für Notar und Gericht, Kosten der Be-

kanntmachung) beträgt bis zu DM 5.000,00 (in Worten: fünftausend Deutsche 

Mark). 

(2) Zusätzlich trägt die Gesellschaft den Aufwand für den Formwechsel der Gesell-

schaft von der Fresenius Medical Care AG in die Fresenius Medical Care AG & 

Co. KGaA in Höhe von bis zu EUR 7.500.000,00 (in Worten: sieben Millionen 

fünfhunderttausend Euro). 
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Anlage 4: Zukünftige Satzung Fresenius Medical Care Management AG  

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Firma und Sitz 

(1) Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft und führt die Firma 

Fresenius Medical Care Management AG 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hof an der Saale. 

 

§ 2 Gegenstand 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Fresenius Medical Care 

AG & Co. KGaA als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Geschäfts-

führung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. 

(2) Gegenstand der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist: 

a) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Han-

del mit Produkten, Systemen und Verfahren des Gesundheitswesens, 

einschließlich der Dialyse; 

b) Projektierung, Planung, Errichtung, Erwerb und Betrieb von Unterneh-

mungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens einschließlich Dialyse-

zentren, auch in gesonderten Gesellschaften oder durch Dritte und die 

Beteiligung an solchen Dialysezentren; 

c) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von anderen pharma-

zeutischen Produkten und die Leistung von Diensten in diesem Bereich; 

d) die Beratung im medizinischen und pharmazeutischen Bereich sowie 

die wissenschaftliche Information und Dokumentation; 

e) die Dienstleistung im Laborbereich für Dialyse- und andere Patienten 

und medizinische Heimversorgung. 
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(3) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Er-

reichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. 

 

§ 3 Bekanntmachungen 

 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesan-

zeiger. 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 4 Grundkapital 

 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.500.000,00 (in Worten: eine 

Million fünfhunderttausend Euro) und ist eingeteilt in 1.500.000 (in Worten: eine 

Million fünfhunderttausend) Namens-Stückaktien. 

 

§ 5 Aktien 

(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, auf den Namen lautende Aktienurkunden auszu-

stellen, die je mehrere Aktien verkörpern (Sammelaktien). Der Anspruch der Ak-

tionäre auf Verbriefung ihres jeweiligen Anteils ist ausgeschlossen. 

(2) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine 

bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
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III. Verfassung der Gesellschaft 

 

A. Vorstand 

 

§ 6 Zusammensetzung 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann eine 

höhere Zahl bestimmen. Er kann auch stellvertretende Vorstandsmitglieder 

bestellen. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, 

soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorschreibt. Ist ein Vorsitzender des Vor-

stands bestellt, gibt seine Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 

 

§ 7 Vertretung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vor-

standsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Prokura soll nur 

als Gesamtprokura und mit den sich aus § 7 Absatz (3) ergebenden Beschränkun-

gen erteilt werden.. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder mehreren Vorstandsmitgliedern das Recht 

zur Einzelvertretung erteilen und jederzeit wieder entziehen. Er kann einen Vor-

sitzenden des Vorstands bestellen. 

(3) Die ausdrückliche vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats ist bei folgenden Ge-

schäftsführungsmaßnahmen der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als persönlich 

haftende Gesellschafterin der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA erforder-

lich: 

a) zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Belastung von Grundstücken und 

grundstücksgleichen Rechten, soweit im Einzelfall ein Wert von 

EUR 5.000.000 oder bei Belastungen die Absicherung des genehmigten 

Kreditrahmens überschritten wird; 
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b) zum Erwerb, zur Gründung, zur Veräußerung und zur Belastung von 

Beteiligungen an anderen Unternehmen, soweit im Einzelfall ein Wert 

von EUR 5.000.000 überschritten wird; 

c) zur Aufnahme neuer und zur Aufgabe bestehender Geschäftszweige o-

der Niederlassungen; 

d) zur Vornahme von Rechtsgeschäften mit oder gegenüber einem anderen 

Unternehmen, welchem die Mehrheit der Anteile an der Gesellschaft 

i.S. von § 16 AktG gehört oder einem i.S. von § 15 AktG mit diesem 

verbundenen Unternehmen, falls solche Rechtsgeschäfte außerhalb des 

gewöhnlichen Geschäftsbetriebs liegen oder der Geschäftswert der 

Rechtsgeschäfte EUR 3.000.000 übersteigt; 

e) zur Erteilung der Zustimmung zur Vornahme einer der vorstehenden 

Rechtshandlungen bei einer Beteiligungsgesellschaft; 

f) zum Abschluss, zur Änderung und zur Beendigung  von Unternehmens-

verträgen i. S. von §§ 291 ff. AktG. 

(4) Der Aufsichtsrat kann, unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands, ins-

besondere in einer Geschäftsordnung für den Vorstand die Vorstandsaufgaben auf 

die einzelnen Vorstandsmitglieder verteilen und im Rahmen der zwingenden 

Rechtsvorschriften und der Satzung die Beziehungen der Vorstandsmitglieder un-

tereinander und zur Gesellschaft regeln, sowie in Erweiterung von § 7 Absatz (3) 

den Kreis der Handlungen umschreiben, welche der Vorstand nur mit ausdrückli-

cher vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen darf. Der Aufsichtsrat 

kann Zustimmungen gemäß § 7 Absatz (3) auch allgemein, befristet oder unbe-

fristet erteilen, auch an einzelne Mitglieder des Vorstands, insbesondere an den 

Vorsitzenden des Vorstands. Der Aufsichtsrat kann die Geschäftsordnung für den 

Vorstand jederzeit erweitern, einengen oder aufheben. 

 

B. Aufsichtsrat 

 

§ 8 Wahl und Amtszeit des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern. 
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 Sämtliche sechs Mitglieder werden von der Hauptversammlung nach den Be-

stimmungen des AktG gewählt. 

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht ausdrücklich etwas anderes beschließt, wer-

den die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptver-

sammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem 

Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem die Amtszeit beginnt, wird 

nicht mitgerechnet. Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig. 

(3) Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied vor Ablauf seiner 

Amtsdauer aus dem Aufsichtsrat aus, so soll für dieses in der nächsten Hauptver-

sammlung eine Neuwahl vorgenommen werden. Die Amtsdauer des neugewähl-

ten Mitglieds gilt für den Rest der Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden Aufsichtsratsmitglie-

der Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Wahl festzulegenden Rei-

henfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Aufsichtsratsmitglieder vor 

Ablauf ihrer Amtszeit wegfallen. Ihre Stellung als Ersatzmitglieder lebt wieder 

auf, wenn die Hauptversammlung für ein weggefallenes, durch das betreffende 

Ersatzmitglied ersetztes Aufsichtsratsmitglied eine Neuwahl vornimmt. Die 

Amtsdauer des Ersatzmitgliedes beschränkt sich auf die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, in der eine Wahl gemäß § 8 Absatz (3) stattfindet. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat auch ohne wichtigen Grund niederlegen. 

 

§ 9 Konstituierung des Aufsichtsrats 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der eine Neuwahl zum Aufsichtsrat 

stattgefunden hat, tritt der Aufsichtsrat zu einer ohne besondere Einladung statt-

findenden Sitzung zusammen und wählt in dieser, soweit veranlasst, aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter für die gesamte Amtszeit der 

Gewählten als Aufsichtsrat. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen vorzu-

nehmen. 
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§ 10 Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung einer 

Frist von 14 Tagen einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, fernkopiert oder 

mittels anderer elektronischer Kommunikationsmittel erfolgen. In der Einladung 

sind die einzelnen Gegenstände der Tagesordnung anzugeben. In dringenden Fäl-

len kann die Frist abgekürzt werden und die Einberufung abweichend von Satz 2 

telegrafisch, fernschriftlich oder fernmündlich erfolgen. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats finden in der Regel als Präsenzsitzungen statt. Es 

ist jedoch zulässig, dass Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Videokonfe-

renz abgehalten werden oder dass einzelne Aufsichtsratsmitglieder im Wege der 

Videoübertragung zugeschaltet werden mit der Maßgabe, dass in diesen Fällen 

auch die Beschlussfassung im Wege der Videokonferenz bzw. Videoübertragung 

erfolgt. Außerhalb von Sitzungen sind Beschlussfassungen schriftlich, telegra-

fisch, fernschriftlich, fernkopiert, fernmündlich oder mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel (Email etc.) zulässig, wenn dies der Aufsichtsratsvorsit-

zende oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter anordnet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder, aus denen er 

insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt.  

(4) Sind Mitglieder des Aufsichtsrats verhindert, an Sitzungen teilzunehmen, so kön-

nen sie eine schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied des Aufsichts-

rats überreichen lassen. Die Überreichung der schriftlichen Stimmabgabe gilt als 

Teilnahme an der Beschlussfassung. 

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

soweit nicht gesetzlich oder satzungsmäßig etwas anderes bestimmt ist. Bei Stim-

mengleichheit ist auf Antrag des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder eines ande-

ren Aufsichtsratsmitglieds, eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand 

durchzuführen. Bei dieser Abstimmung hat, wenn auch sie Stimmengleichheit er-

gibt, der Vorsitzende des Aufsichtsrats - soweit gesetzlich zulässig auch in Auf-

sichtsrats-Ausschüssen, denen er angehört - zwei Stimmen. § 10 Absatz (4) ist 

auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. Dem Stellvertreter des Auf-

sichtsratsvorsitzenden steht die zweite Stimme nicht zu. 
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(6) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift in englischer Sprache 

anzufertigen, die vom Sitzungsvorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die über außer-

halb von Präsenzsitzungen gemäss § 10 Absatz (2) gefasste Beschlüsse anzuferti-

gende Niederschrift hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen. Auf 

Verlangen eines Mitglieds des Aufsichtsrats ist ebenfalls eine deutsche Überset-

zung der Niederschriften zu fertigen. 

 

§ 11 Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat die sich aus zwingenden Rechtsvorschriften und aus dieser 

Satzung ergebenden Rechte und Pflichten. 

(2) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung des 

Vorstandes zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften einschließ-

lich der Protokolle über die Vorstandssitzungen sowie die Vermögensgegenstän-

de der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen. Dieses Einsichts- und Prüfungs-

recht kann auch von jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied geltend gemacht wer-

den. Das Aufsichtsratsmitglied hat sein Begehren an den Aufsichtsratsvorsitzen-

den zu richten, der das Begehren an den Vorstand zu übermitteln hat; falls ein 

Vorstandsvorsitzender bestellt ist (§ 7 Absatz (2) Satz 2), an diesen. 

(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat regelmäßig zu berichten. Darüber hinaus kann 

der Aufsichtsrat einen Bericht aus wichtigem Anlass verlangen, auch soweit dies 

einen dem Vorstand bekannt gewordenen geschäftlichen Vorgang bei einem ver-

bunden Unternehmen betrifft, der auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem 

Einfluss sein kann. § 11 Absatz (2), Satz 2 und 3 gelten entsprechend mit der 

Maßgabe, dass der Bericht jedoch nur an den Aufsichtsrat verlangt werden kann. 

(4) Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand nach Maßgabe von 

§ 7 Absatz (4) zu erlassen. 

(5) Der Aufsichtsrat ist zu allen Änderungen der Satzung, welche ihre Fassung 

betreffen, ohne Beschluss der Hauptversammlung befugt. 
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§ 12 Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der zwingenden Rechtsvorschriften und der Sat-

zung selbst eine Geschäftsordnung, die insbesondere auch die Belange der nicht 

deutschsprachigen Aufsichtsratsmitglieder berücksichtigt. 

 

§ 13 Aufsichtsratsvergütung 

(1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstan-

denen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Mehrwertsteuer gehört. 

(2) Als Vergütung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jedes volle Geschäfts-

jahr eine Festvergütung von jährlich USD 80.000,00, zahlbar in vier gleichen Ra-

ten am Ende eines jeden Kalenderquartals. 

 Beschließt die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der abge-

gebenen Stimmen unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses eine höhere Ver-

gütung, so gilt diese. 

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält eine zusätzliche Vergütung in Höhe 

von USD 80.000,00 und sein Stellvertreter eine zusätzliche Vergütung in Höhe 

von USD 40.000,00. 

(4) Umfasst ein Geschäftsjahr nicht ein volles Kalenderjahr, ist die Vergütung zeit-

anteilig zu zahlen. 

(5) Soweit ein Mitglied des Aufsichtsrates gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates 

der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist und für seine Tätigkeit im Auf-

sichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Vergütungen erhält, wer-

den die Vergütungen nach § 13 (2) auf die Hälfte reduziert. Das Gleiche gilt hin-

sichtlich der zusätzlichen Vergütung für den Vorsitzenden und seinen Stellvertre-

ter nach § 13 (3), soweit dieser gleichzeitig Vorsitzender bzw. sein Stellvertreter 

im Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist. Soweit der 

Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft gleichzeitig Vorsit-

zender des Aufsichtsrates der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist, erhält 

er für seine Tätigkeit als Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesell-

schaft keine zusätzliche Vergütung nach § 13 (3). 

(6) Die Gesellschaft bringt die Aufsichtsratsvergütung unter Beachtung gesetzlicher 

Abzüge zur Auszahlung. 
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(7) Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz für 

die Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit mit einem angemessenen Selbstbehalt 

zur Verfügung. 

 

C. Hauptversammlung 

 

§ 14 Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer deutschen 

Stadt mit mehr als 50.000 Einwohnern statt.  

(2) Zur Einberufung der Hauptversammlung ist neben dem Vorstand und den anderen 

kraft Gesetzes berechtigten Personen der Vorsitzende des Aufsichtsrates berech-

tigt. 

(3) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt im elektronischen Bundesanzei-

ger. Sind der Gesellschaft alle Aktionäre bekannt, so kann die Hauptversamm-

lung auch durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre einberufen werden, der 

Tag der Absendung des Briefes gilt als Tag der Bekanntmachung.  

(4) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, 

mindestens einen Monat vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen, wo-

bei der Tag der Bekanntmachung und der Tag der Hauptversammlung nicht mit-

zuzählen sind. 

(5) Die Hauptversammlung kann Beschlüsse ohne Einhaltung der Bestimmungen der 

§§ 121-128 AktG fassen, wenn alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind und 

kein Aktionär der Beschlussfassung widerspricht. 

 

§ 15 Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung 

 Die Hauptversammlung, die den festgestellten Jahresabschluss entgegennimmt 

oder gegebenenfalls über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie über die 

Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats und die Gewinnverwendung be-

schließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten acht Mona-

te eines Geschäftsjahres statt. 
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§ 16 Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats 

und bei dessen Verhinderung oder auf Wunsch des Aufsichtsratsvorsitzenden ein 

anderes vom Aufsichtsratsvorsitzenden zu benennendes Mitglied des Aufsichts-

rats. Liegt eine solche Benennung nicht vor, so führt den Vorsitz bei Verhinde-

rung des Aufsichtsratsvorsitzenden ein anderes vom Aufsichtsrat zu bestimmen-

des Mitglied. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge der Ver-

handlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. 

(3) Die für Beschlüsse der Hauptversammlung erforderlichen Mehrheiten der abge-

gebenen Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Bei Stimmengleichheit gilt 

ein Antrag als abgelehnt. 

(4) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(5) Soll das Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden, reicht eine 

Vollmacht in Textform aus. 

 

IV. Verschiedenes 

 

§ 17 Geschäftsjahr, Rechnungslegung 

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres, längstens in-

nerhalb der durch zwingende Rechtsvorschriften bestimmten Höchstfrist, für das 

jeweils vorangegangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss sowie den Lagebe-

richt aufzustellen und dem Aufsichtsrat unverzüglich vorzulegen. 

(3) Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der 

Hauptversammlung für die Gewinnverwendung machen will. 

(4) § 17 Absatz (2) gilt entsprechend für einen Konzernabschluss und einen Konzern-

lagebericht, sofern auf die Gesellschaft als Mutterunternehmen § 170 Absatz 1 

Satz 2 AktG anzuwenden ist. 
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§ 18 Gründungsaufwand 

Den Aufwand für die Gründung (Gebühren für Notar und Gericht, Kosten der Bekannt-

machung) trägt bis zu EUR 5.000,00 (in Worten: fünftausend Euro) die Gesellschaft. 
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Anlage 5: Entsprechenserklärung der Fresenius Medical Care AG 

  Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der  

Fresenius Medical Care AG  

zum Deutschen Corporate Governance Kodex  

in der Fassung vom 21. Mai 2003 gemäß § 161 AktG 

 

  Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsenorientier-

ten Aktiengesellschaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministe-

rium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers 

bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deut-

scher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder 

welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Die Erklä-

rung ist den Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen. 

  Dieser Kodex stellt wesentliche Vorschriften zur Leitung und Überwa-

chung (Unternehmensführung) dar und enthält sowohl gesetzliche Vor-

schriften, die deutsche Gesetzesnormen beschreiben, als auch Empfeh-

lungen und Anregungen. Allein die Vorschriften sind von Unternehmen 

zwingend anzuwenden. Hinsichtlich der Empfehlungen sieht der Para-

graph §161 des deutschen Aktiengesetztes vor, dass börsennotierte Un-

ternehmen jährlich eine Erklärung abgeben, ob und warum von den Emp-

fehlungen abgewichen wird (Entsprechenserklärung). Von denen im Ko-

dex angesprochenen Anregungen können Unternehmen abweichen.  

  (nähere Angaben siehe Deutscher Corporate Governance Kodex unter 

www.corporate-governance-code.de) 

  Die Fresenius Medical Care AG entspricht den Empfehlungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex mit den nachfolgend aufgeführten 

Ausnahmen: 
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  Kodex Ziffer 4.2.4   

„Individualisierte Vorstandsvergütung“ 

  Gemäß des Deutschen Corporate Governance Kodex soll die Vergütung 

des Vorstands mit seinen festen und erfolgsorientierten Komponenten in-

dividualisiert erfolgen. Fresenius Medical Care wird auch weiterhin von 

einer individualisierten Darstellung der Vorstandsvergütung absehen, da 

aus unserer Sicht bei einer solchen Offenlegung die Differenzierungs-

möglichkeit der Vergütung innerhalb des Vorstands basierend auf Leis-

tung und unternehmerischer Verantwortung eingeschränkt wird. 

  Kodex Ziffer 5.1.2 und 5.4.1   

„Altersgrenze für Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder“ 

  Gemäß des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der Aufsichtsrat 

für Vorstandsmitglieder eine Altersgrenze festlegen. Der Aufsichtsrat der 

Fresenius Medical Care wird auch zukünftig auf die Einführung von Al-

tersgrenzen für Vorstandsmitglieder verzichten, da dies den Aufsichtsrat 

pauschal in seiner Auswahl geeigneter Vorstandsmitglieder einschränken 

würde. Auch im Aufsichtsrat halten wir solch eine Beschränkung für 

nicht adäquat, da es im Aufsichtsratsgremium vor allem auf Kenntnisse, 

Fähigkeiten und fachliche Erfahrung ankommt, die für das Unternehmen 

entscheidend sind. 

  Kodex Ziffer 5.4.5   

„Vergütung des Aufsichtsrats“ 

  Gemäß des Deutschen Corporate Governance Kodex sollen Mitglieder 

des Aufsichtsrats neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung 

erhalten. Diese erfolgsorientierte Vergütung sollte auch auf den langfris-

tigen Unternehmenserfolg bezogene Bestandteile enthalten. Die Mitglie-

der des Aufsichtsrats erhalten bei Fresenius Medical Care eine feste Ver-

gütung. Es ist momentan nicht geplant von dieser Vergütungsform abzu-

weichen, da in unserem weltweiten Wettbewerbsumfeld eine an den Un-
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ternehmenserfolg gebundene erfolgsorientierte Vergütung für Mitglieder 

des Aufsichtsrats nicht üblich ist. 

  Bad Homburg, Dezember 2004 

  Aufsichtsrat und Vorstand  

Fresenius Medical Care AG 

 


